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2023-I

Änderung der Verwaltungsvorschriften  
zur  

Kommunalwirtschaftlichen Prüfungsverordnung

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
des Innern, für Bau und Verkehr

vom 11. August 2016, Az. IB4-1517-3-1

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern über Verwaltungsvor-
schriften zur Kommunalwirtschaftlichen Prüfungs-
verordnung (VVKommPrV) vom 26. November 1981 
(MABl. S. 740), die zuletzt durch Bekanntmachung 
vom 12. November 2001 (AllMBl. S. 676) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.1 VV Nr. 2 zu §§ 9 und 10 wird wie folgt geändert:

1.1.1 Nach dem Wort „mitzuwirken“ werden die Wörter 
„(prüfungsnahe Aufgaben)“ eingefügt.

1.1.2 Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Prüfungsnahe Aufgaben dürfen jedoch nur nach-
rangig zu den Prüfungen (§ 9 Abs. 1 Satz 1 Komm-
PrV) und nur insoweit wahrgenommen werden, als 
die zeitnahe und ordnungsgemäße Durchführung 
der Prüfungen einschließlich der Vermeidung von 
Prüfungsrückständen und der Bereinigung vorhan-
dener Prüfungsrückstände gewährleistet ist.“

1.2 In VV Nr. 6 Satz 1 zu §§ 9 und 10 werden die Wör-
ter „doppelter Fertigung“ durch die Wörter „elek-
tronischer Form (einfache E-Mail ist ausreichend)“ 
ersetzt.

1.3 VV Nr. 13 Satz 2 zu §§ 9 und 10 wird wie folgt geän-
dert:

1.3.1 Nach dem Wort „Innern“ werden die Wörter „, für 
Bau und Verkehr“ eingefügt.

1.3.2 Die Wörter „einer Ausfertigung“ werden gestrichen.

1.3.3 Nach dem Wort „Mitteilungen“ werden die Wörter 
„in elektronischer Form (einfache E-Mail ist ausrei-
chend)“ eingefügt.

1.4 Die Anlage zu VV Nr. 6 zu §§ 9 und 10 KommPrV 
erhält die Fassung der Anlage dieser Bekannt-
machung. 

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2016 
in Kraft.

Dr. Erwin L oh ner  
Ministerialdirigent

I. Veröffentlichungen, die in den Fortführungsnachweis  
des Allgemeinen Ministerialblatts aufgenommen werden 
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1.1 Grundlagen

1.1.2 Naturwissenschaft und Technik
1.1.2.4 Mechanik
1.1.2.5 Baukunde

1.1.3 Recht und Verwaltung
1.1.3.1 Feuerwehr- und Brandschutzrecht
1.1.3.2  Rechtsgrundlagen des Katastrophen-

schutzes
1.1.3.5 Personalvertretungsrecht
1.1.3.6 Haushaltswesen

1.1.4 Organisation und Dienstbetrieb
1.1.4.2 Dienstordnung
1.1.4.3 Dienstlicher Schriftverkehr / Berichte
1.1.4.4  Kommunikationswesen analog und 

 digital
1.1.4.5 Feuerwehr und Polizei
1.1.4.6 Feuerwehr und Rettungsdienst
1.1.4.9  Aufgaben des Führungsdienstes ab der 

2. QE
1.1.4.10 Menschenführung
1.1.4.12 Unterrichten und Lehren
1.1.4.13 Stressprävention (PSNV)
1.1.4.14 Suchtprävention
1.1.4.15  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Social 

Media

1.2 Fahrzeug- und Gerätekunde

1.2.1 Allgemeines
1.2.1.2 Unfallverhütung und Geräteprüfung

1.2.2 Fahrzeugkunde
1.2.2.2 Feuerwehrfahrzeuge

1.2.3 Gerätekunde
1.2.3.3 Kommunikationsgeräte
1.2.3.20  Standortspezifische Fahrzeug- und 

 Gerätekunde

1.3 Einsatzlehre

1.3.1 Allgemeines
1.3.1.2 Gefahren der Einsatzstelle
1.3.1.3 Karten- und Plankunde
1.3.1.4 Einsatzplanung und -vorbereitung
1.3.1.6 Planübung und Taktik
1.3.1.8 Alternative Energien
1.3.3 Technische Hilfeleistung
1.3.3.1 Einführung in die THL (FwDV 3)
1.3.3.2 Unfälle mit Straßenfahrzeugen
1.3.3.3 Unfälle mit Schienenfahrzeugen
1.3.3.4 Unfälle mit Luftfahrzeugen
1.3.3.5 Wasser- und Eisrettung / Tauchereinsätze
1.3.3.6 Betriebsunfälle
1.3.3.7 Aufzüge und Fördereinrichtungen
1.3.3.8 Hochbau-, Tiefbau- und Silounfälle
1.3.3.9 Hochwasser und Unwetterschäden
1.3.3.10 Tierunfälle
1.3.3.11 Absturzsicherung

1.3.4 Brandbekämpfung
1.3.4.1  Einführung in die Brandbekämpfung 

(FwDV 3)
1.3.4.2 Löschmittel, Löschmethoden
1.3.4.4 Brandursachen

2038.3.2-I

Änderung der Gemeinsamen Bekanntmachung 
über die Stoffpläne für die Ausbildung der 

 Beamten mit Einstieg in der  
zweiten Qualifikationsebene  

im Bereich des feuerwehrtechnischen Dienstes

Gemeinsame Bekanntmachung der  
Bayerischen Staatsministerien  

des Innern, für Bau und Verkehr und  
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

vom 20. Juli 2016, Az. IB2-0605.2-1 und  
VII.2-H2361.TUM.2.0-9c/57 626

1. Die Gemeinsame Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsministerien des Innern und für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst über Stoffpläne für die Aus-
bildung der Beamten mit Einstieg in der zweiten 
Qualifikationsebene im Bereich des feuerwehrtech-
nischen Dienstes vom 27. September 2012 (AllMBl. 
S. 627, KWMBl. S. 342) wird wie folgt geändert:

1.1 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„Gemäß § 18 Abs. 2 und § 23 Abs. 5 der Verordnung 
über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtech-
nischer Dienst (FachV-Fw) vom 18. November 2011 
(GVBl. S. 599, BayRS 2038-3-2-12-I), die zuletzt 
durch Verordnung vom 16. November 2015 (GVBl. 
S. 429) geändert worden ist, werden die in der Anla-
ge dargestellten und in dieser Fassung seit 1. Januar 
2016 geltenden Stoffpläne A und B als Grundlage 
für die Ausbildung der Beamten mit Einstieg in der 
zweiten Qualifikationsebene im Bereich des feuer-
wehrtechnischen Dienstes bestimmt.“

1.2 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„Der Stoffplan B gilt für die Lehrgänge und Fortbil-
dungen nach § 23 Abs. 1 und 2 FachV-Fw (§ 23 Abs. 5 
FachV-Fw). Die Fortbildung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
FachV-Fw umfasst mindestens 160 Ausbildungsstun-
den zu je 45 Minuten. Der Lehrgang nach § 23 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 FachV-Fw und die Fortbildung nach § 23 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 FachV-Fw umfassen jeweils min-
destens 240 Ausbildungsstunden zu je 45 Minuten.“

2. In der Anlage wird Stoffplan B wie folgt geändert:

2.1 Abschnitt I wird wie folgt gefasst:

„I.  Fachspezifische Wahlfortbildung (§ 23 
Abs. 1 Satz 1 FachV-Fw)

Inhalt und Umfang der fachspezifischen 
Wahlfortbildungen nach § 23 Abs. 1 Satz 1 
FachV-Fw werden im Rahmen der Vor-
gaben der FachV-Fw von der jeweiligen 
obersten Dienstbehörde in eigener Zu-
ständigkeit geregelt. Die Wahlfortbildun-
gen müssen Kenntnisse und Fähigkeiten 
für die Aufgaben in dem von der obersten 
Dienstbehörde bestimmten Verwendungs-
bereich vermitteln.“

2.2 Abschnitt II wird wie folgt gefasst:

„II.  Führungslehrgang (§ 23 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 FachV-Fw)

1. Theoretischer Unterricht
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1.3.4.7 Taktische Ventilation
1.3.4.8 Brände in Sonderbauten
1.3.4.20 Standort spezifische Einsatztaktik
1.3.4.21 Atemschutznotfallrettung
1.3.4.22 Atemschutzüberwachung

1.3.5  Einsätze mit gefährlichen Stoffen und 
 Gütern

1.3.5.1  Naturwissenschaftliche Grundlagen für 
den CBRN Einsatz

1.3.5.2  Einführung in die CBRN-Einsatztaktik 
(FwDV 500)

1.3.5.3 Erkennen von CBRN Gefahren
1.3.5.4 Stoffinformationen / Nachschlagewerke
1.3.5.5 CBRN Nachweis / Messgeräte
1.3.5.6 Dekontamination und Einsatzhygiene
1.3.5.10 Messtaktik

1.4  Vorbeugender Brand- und 
 Gefahrenschutz (VBG)

1.4.1 Einführung in den VBG
1.4.1.1 Einsatzbezogene Grundlagen des VBG

1.4.2 Sicherheitswachdienst
1.4.2.1  Brandsicherheitswachdienst  

(Leiter einer BSW)

1.4.3 Brandschutzeinrichtungen
1.4.3.2 Brandmeldeanlagen, RWA
1.4.3.3  Ortsfeste Löschanlagen und 

 Steigleitungen

1.5 Lehrproben

1.5.1 Lehrvortrag

1.5.2  Kurzübungsdienst und praktisches 
 Anleiten

1.7 Leitstellenbetrieb

1.7.5 Technik
1.7.5.10 Digitalfunk

1.7.6 Leitstellentaktik
1.7.6.2 Großschadenslagen

3. Sonstige Ausbildungsformen

3.1 Lehrgangsorganisation

3.2 Verfügungsstunden

4. Lernerfolgskontrollen

4.2 Lernerfolgskontrolle“.

2.3 Abschnitt III wird aufgehoben.

2.4 Abschnitt IV wird Abschnitt III.

2.5 Abschnitt V wird Abschnitt IV und wird wie folgt 
geändert:

2.5.1 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Theoretischer Unterricht

1.1 Grundlagen

1.1.4 Organisation und Dienstbetrieb
1.1.4.11 Personalbeurteilung“.

2.5.2 Nach Nr. 1.3.1.6 wird folgende Nr. 1.3.4 eingefügt:

„1.3.4 Brandbekämpfung“.

2.5.3 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Praktische Ausbildung

2.3 Praktische Einsatzübungen

2.3.0.1 Praktische Anfahrtsübungen

2.3.3 Technische Hilfeleistung

2.3.4 Brandbekämpfung

2.3.5  Einsätze mit gefährlichen Stoffen und 
Gütern

2.3.6 Praktische Kommunikation im Einsatz“.

2.5.4 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Sonstige Unterrichtsformen

3.1 Lehrgangsorganisation

3.2 Technischer Dienst

3.3 Verfügungsstunden“.

2.5.5 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4. Lernerfolgskontrollen

4.2 Lernerfolgskontrolle“.

2.6 Abschnitt VI wird Abschnitt V.

2.7 Abschnitt VII wird Abschnitt VI und wird wie folgt 
geändert:

Nach den Wörtern „bestimmten Verwendungs-
bereich werden“ werden die Wörter „im Rahmen 
der Vorgaben der FachV-Fw“ eingefügt.

Bayerisches  
Staatsministerium des  
Innern, für Bau und Verkehr

Bayerisches  
Staatsministerium für  
Bildung und Kultus,  
Wissenschaft und Kunst

Günter Sc hu s ter  
Ministerialdirektor

Dr. Peter Mü l le r  
Ministerialdirektor

2131-I

Hilfsmaßnahmen für die Hochwasserkatastrophe 
im Mai/Juni 2016;  

Programm zur Wiederherstellung der  
Infrastruktur in den Gemeinden des  

Landkreises Rottal-Inn  
(Programm Wiederherstellung Infrastruktur 

Hochwasser 2016 – PWI 2016)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
des Innern, für Bau und Verkehr

vom 11. Juli 2016, Az. IIC6-4654.1-2-1

1Das Hochwasser vom 30. Mai bis 1. Juni 2016 hat im 
Landkreis Rottal-Inn erhebliche Schäden verursacht. 2Der 
Ministerrat hat daher am 7. und 14. Juni 2016 ein umfang-
reiches Hilfspaket für die dortigen Hochwassergeschädig-
ten beschlossen, das sich an die Hochwasserprogramme 
des Jahres 2013 anlehnt. 3Als Teil dieses Hilfspaketes 
wird vom Freistaat Bayern für die Betroffenen der Hoch-
wasserkatastrophe vom 30. Mai bis 1. Juni 2016 im Land-
kreis Rottal-Inn ein Programm zur Wiederherstellung der 
 Infrastruktur in den Gemeinden des Landkreises Rottal-
Inn aufgelegt. 4Für die Förderung und Abwicklung der 
Hilfsmaßnahmen gelten folgende Richtlinien:

1. Zweck der Förderung
1Die Finanzhilfen werden für Maßnahmen zur 
 Beseitigung von hochwasserbedingten Schäden 
an der Infrastruktur im Landkreis Rottal-Inn und 
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Kultureinrichtungen, Denkmälern, Kulturstätten 
und das Stadtbild prägenden Gebäuden; zur städte-
baulichen Infrastruktur gehören auch die admi-
nistrative Infrastruktur und öffentlich gewidmete 
Erschließungsanlagen, wie Straßen, Wege, Plätze 
und Brücken, sowie Parkflächen und Grün anlagen;

– soziale Infrastruktur, wie Anlagen zur Kinder-
betreuung, Schulen, Krankenhäuser, Alten- und 
Pflegeheime, Einrichtungen der Behindertenhilfe 
sowie der Grundversorgung dienende Freizeit-
infrastruktur wie Sportstätten und Gemeinschafts-
einrichtungen in Kleingartenanlagen;

– verkehrliche Infrastruktur einschließlich der 
 unbeweglichen ÖPNV-Infrastruktureinrichtun-
gen, soweit sie nicht der Förderung im Rahmen 
der  Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
 regionalen Wirtschaftsstruktur“ unterliegt; zur ver-
kehrlichen Infrastruktur gehören auch außerört-
liche überwiegend öffentliche Straßen und Wege 
sowie Brücken; wasser- und abfallwirtschaftliche 
Einrichtungen sowie Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen, soweit sie nicht der 
Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 
unterliegen; hierzu gehören Trinkwasserversor-
gungsanlagen, Abwasseranlagen (Kläranlagen, 
Kanalisation), Abfallentsorgungsanlagen (ein-
schließlich Deponien), Nebenanlagen wie An-
lagen zur energetischen Nutzung von Klär- und 
Deponiegas, abschwemmgefährdete Altlasten 
sowie Hochwasserschutzanlagen, einschließlich 
deren Zufahrten, wasserbauliche Anlagen sowie 
die Gewässerinfrastruktur einschließlich der 
 Wasserläufe.

3. Zuwendungsempfänger
1Zuwendungsempfänger ist grundsätzlich die 
 Gemeinde, in der der Schaden entstanden ist. 2Eine 
Weiterleitung der Fördermittel an andere kommuna-
le oder an nicht-kommunale Träger sowie an Dritte 
ist möglich, etwa an den Landkreis Rottal-Inn, den 
Bezirk Niederbayern, weitere Körperschaften des 
 öffentlichen Rechts, kulturelle und wissenschaftliche 
Einrichtungen unabhängig von ihrer Trägerschaft, 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkann-
te Religionsgemeinschaften und andere Einrichtun-
gen wie Vereine und Stiftungen.

4. Fördervoraussetzungen
1Eine Förderung nach Nr. 2 setzt voraus, dass

– der Zuwendungsempfänger die einschlägigen 
Rechtsgrundlagen beachtet, 

– soweit erforderlich eine Abstimmung mit Betroffe-
nen und öffentlichen Aufgabenträgern erfolgt ist 
und

– die Finanzierung der Maßnahme gesichert er-
scheint.

2Ein Maßnahmenbeginn vor Antragstellung ist 
grundsätzlich förderunschädlich, darf aber frühes-
tens zu dem Zeitpunkt erfolgt sein, zu dem die Hoch-
wasserschäden eingetreten sind (Stichtag: 30. Mai 
2016). 3Soll vor der Bewilligung mit der Durchfüh-
rung begonnen werden, wird empfohlen, vorher 
eine schriftliche Zustimmung der Regierung von 

 deren Wiederherstellung nach diesen Richtlinien 
und den allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestim-
mungen, insbesondere den Verwaltungsvorschriften 
zu Art. 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (VV 
zu Art. 44 BayHO) und den Verwaltungsvorschrif-
ten für Zuwendungen des Freistaates Bayern an 
kommunale Körperschaften (Anlage 3 der VV zu 
Art. 44  BayHO – VVK) gewährt. 2Auf die Gewäh-
rung von Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 
3Die  Regierung von Niederbayern als zuständige 
Bewilligungsbehörde entscheidet über die Art und 
Höhe der Hilfe nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Rahmen der verfügbaren Mittel.

2. Gegenstand der Förderung

2.1 1Berücksichtigt werden nur durch das Unwetter vom 
30. Mai bis 1. Juni 2016 im Landkreis Rottal-Inn ent-
standene Schäden durch Hochwasser sowie Schäden 
durch wild abfließendes Wasser, Sturzflut, aufsteigen-
des Grundwasser, überlaufende Regenwasser- und 
Mischkanalisation und die Folgen von Hangrutsch, 
soweit sie jeweils unmittelbar durch das Hochwasser 
verursacht sind. 2Berücksichtigt werden auch unmit-
telbare Schäden durch Einsatzkräfte und Einsatz-
fahrzeuge. 3Nicht berücksichtigt werden Schäden, 
die wegen des Verstoßes gegen Vorschriften zum 
Schutz vor Hochwassergefahren in festgesetzten oder 
vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 
eingetreten sind.

2.2 1Fördergegenstand ist grundsätzlich die Wieder-
herstellung der einzelnen geschädigten Infrastruk-
tureinrichtung (Maßnahme). 2In einer einzelnen 
Maßnahme können dabei auch mehrere punktuelle 
Schäden an räumlich zusammenhängenden Infra-
struktureinrichtungen gleicher Art zusammen gefasst 
werden (zum Beispiel bei zusammenhängenden 
Ortsstraßen). 3Im Rahmen der Schadensbeseitigung 
können in begründeten Fällen auch Maßnahmen der 
Modernisierung, soweit hierfür eine Rechtspflicht be-
steht oder sie zwingend erforderlich sind, gefördert 
werden.

2.3 1Förderfähig sind auch Maßnahmen zur Wiederher-
stellung von baulichen Anlagen oder Infrastruktur-
einrichtungen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre 
Lage oder ihren Umfang von der vom Hochwasser 
zerstörten oder beschädigten baulichen Anlage oder 
Infrastruktureinrichtung abweichen, aber der Wie-
derherstellung der Funktion einer solchen Anlage 
oder Einrichtung dienen. 2Voraussetzung ist auch, 
dass die Maßnahmen zur Erfüllung der Anforde-
rungen des vorsorgenden Hochwasserschutzes und 
zur Vermeidung möglicher künftiger Schäden besser 
geeignet sind als die zerstörten Anlagen oder Ein-
richtungen. 3Maßnahmen des vorsorgenden Hoch-
wasserschutzes können nur gefördert werden, wenn 
diese in einem unmittelbaren Zusammenhang mit 
der Wiederherstellung einer geschädigten Infrastruk-
tureinrichtung stehen.

2.4 Im Rahmen dieses Programms können insbeson-
dere Maßnahmen zur Beseitigung von hochwas-
serbedingten Schäden in Gemeinden in folgenden 
Bereichen gefördert werden:

– städtebauliche Infrastruktur, einschließlich der 
Wiederherstellung von historischen Innenstädten, 
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dert; für denselben Schaden gewährte Soforthilfen 
sind anzurechnen.

5.6 Eine früher gewährte Förderung für dasselbe Objekt 
mit Mitteln aus öffentlichen Haushalten schließt eine 
nochmalige Förderung von Maßnahmen im Rahmen 
dieses Programms nicht aus.

5.7 Bei der Förderung von Unternehmen ist Nr. 12 zu 
beachten.

5.8 Nicht gefördert werden

– Wertminderungen am Privat- oder Betriebsvermö-
gen sowie Verdienstausfall, entgangener Gewinn 
und andere mittelbare Schäden,

– die Personal- und Sachkosten der Gemeindever-
waltung sowie kommunale Eigenregieleistungen 
(vor allem Eigenplanungen und für eine Vergabe 
geeignete Leistungen der Bauhöfe),

– Kosten, die ein anderer als der Träger der Maßnah-
me zu tragen verpflichtet ist,

– Kosten, die nicht zwingend anfallen (zum Beispiel 
bei möglicher Abgaben- oder Auslagenbefreiung) 
oder in deren Höhe der Maßnahmenträger steuer-
liche Vergünstigungen in Anspruch nehmen kann 
(unter anderem Vorsteuerabzug),

– Kosten für den Unterhalt und den Betrieb,

– Arbeits- und Sachleistungen, soweit sie über die 
üblichen Ansätze hinausgehen oder die erforder-
liche fachliche Qualität nicht gesichert ist.

5.9 1Die Fördermittel werden als Anteilfinanzierung 
im Rahmen einer Projektförderung gewährt und 
als  Zuschüsse ausgereicht. 2Auf die Möglichkeit der 
Rücknahme oder des Widerrufs von Zuwendungen 
nach Art. 48 und 49 des Bayerischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes (BayVwVfG) wird hingewiesen.

6. Mehrfachförderung; Abgrenzung zu anderen 
 Finanzierungen, Wertgrenzen für Vergaben der 
Bauleistungen

6.1 Bei der Förderung darf für die Betroffenen auch 
 unter Berücksichtigung von Versicherungsleistungen 
 sowie anderer mit dem Hochwasser zusammenhän-
gender Hilfen Dritter keine Überkompensation von 
Schäden erfolgen.

6.2 1Die Kumulierung von Mitteln nach diesen Rege-
lungen mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen 
ist zulässig. 2Die Regierung von Niederbayern stellt 
durch geeignete Maßnahmen sicher, dass eine mehr-
fache Geltendmachung des gleichen Schadens in 
verschiedenen Programmen und eine Überkompen-
sation ausgeschlossen sind. 3Die Abgrenzung oder 
Zuordnung einzelner Maßnahmen zu diesem Pro-
grammteil oder zu anderen Teilen des bayerischen 
Hilfsprogramms erfolgt in Zweifelsfällen in Abstim-
mung zwischen den beteiligten Bewilligungsstellen. 
4Die Kumulierung von Mitteln nach diesen Rege-
lungen mit Mitteln der Europäischen Union (EU) ist 
 zulässig, soweit die EU nichts anderes bestimmt.

6.3 1Versicherungsleistungen, die der Letztempfänger für 
das beschädigte Objekt als Schadensersatz oder zur 
Wiederherstellung erhält, und Spenden, die für die 
Durchführung dieser Maßnahmen bestimmt sind, 
sind auf die Förderung anzurechnen, soweit dadurch 

Niederbayern zum vorzeitigen Beginn einzuholen, 
um eine ausreichende Beratung sicherzustellen und 
Fehlinvestitionen zu vermeiden. 4Aus der Zustim-
mung kann kein Anspruch auf Förderung abgeleitet 
werden.

5. Umfang und Art der Förderung

5.1 1Die Förderung für Schäden an Infrastruktureinrich-
tungen in Gemeinden in öffentlicher und sonstiger 
Trägerschaft beträgt bis zu 100 % der förderfähigen 
Kosten. 2Für individuelle Schäden an Gebäuden und 
Einrichtungen in nicht-kommunaler Trägerschaft 
(Private, Unternehmen, andere Einrichtungen sowie 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkann-
te Religionsgemeinschaften) beträgt sie bis zu 80 %. 
3In Härtefällen kann sie über 80 % hinausgehen; dies 
gilt beispielsweise bei hohem denkmalpflegerischem 
Aufwand.

5.2 Es gilt eine Bagatellgrenze in Höhe von 5 000 Euro.

5.3 1Die hochwasserbedingten Schäden sind vom Letzt-
empfänger nachzuweisen oder glaubhaft zu machen; 
die Erforderlichkeit der Maßnahme ist auf Verlangen 
darzulegen. 2Es können nur Schäden berücksich-
tigt werden, die bis spätestens 30. Juni 2017 bei der 
 Regierung von Niederbayern angemeldet wurden. 
3Das Nachreichen einzelner Unterlagen kann von 
dieser zugelassen werden.

5.4 1Förderfähig sind die erforderlichen Kosten, die zu 
einer angemessenen Wiederherstellung der Infra-
struktur aufgewendet werden müssen. 2Entscheidend 
ist grundsätzlich der „Wiederbeschaffungswert“ (ver-
gleiche aber Nr. 5.5 Spiegelstrich 5) unter Berück-
sichtigung der aktuellen Vorschriften für eine ange-
messen gleiche oder gleichwertige Ausführung. 3Die 
Wiederherstellung muss sinnvoll sein (zum Beispiel 
kein unvertretbarer Wiederaufbau in Überschwem-
mungsgebieten und kein Wiederaufbau funktions-
loser Objekte). 4Die Sinnfälligkeit der Wiederherstel-
lung ist in Zweifelsfällen von den Gemeinden und 
den fachlich zuständigen staatlichen Behörden zu 
bescheinigen.

5.5 1Zu den förderfähigen Kosten gehören auch:

– die Kosten für vorbereitende Arbeiten (inklusive 
Räumung und Säuberung der öffentlichen Flächen, 
Beseitigung von unmittelbar durch das Hochwas-
ser entstandenem Sperrmüll und von Sandsäcken 
sowie Beseitigung von angeschwemmtem Müll);

– die Kosten für Leistungen von Beauftragten für die 
Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen;

– die Kosten für den Abriss;

– die Kosten für den Ersatzneubau, auch für den 
Ersatzneubau an anderer Stelle bis zur Höhe des 
tatsächlich entstandenen Schadens und

– die Kosten für wesentliche funktionsbezogene Ein-
richtungsgegenstände. Privaten und Unternehmen 
wird in der Regel nur der Wert der beschädigten 
gebrauchten beweglichen Sache (Hausrat, Maschi-
nen und Ähnliches) und nicht der Wert für eine 
gleichartige neue Sache (sogenannter Abzug „neu 
für alt“) ersetzt.

2Bei der Förderung von Modernisierungsmaßnah-
men werden nur die unrentierlichen Kosten geför-
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Schadensdokumentation mit Fotos, Planunterlagen 
und Zusammenstellungen, Kosten- und Finanzie-
rungsplan, Bestätigung nach Nr. 6.3, Genehmigun-
gen oder Vorbescheide). 3Soweit die Zuwendung 
bei einzelnen Maßnahmen weniger als 50 000 Euro 
 beträgt, wird gemäß Nr. 14 VV zu Art. 44 BayHO 
bzw. gemäß Nr. 13 VVK Erleichterungen bei der An-
wendung der jeweiligen dortigen Nrn. 1 bis 9 und 12 
im nachfolgenden Sinne generell zugestimmt. 4Bei 
der Antragstellung und beim Nachweis der Schä-
den soll möglichst weit dem Prinzip der Glaubhaft-
machung gefolgt werden.

8.2 1Die Regierung von Niederbayern prüft die bean-
tragten Einzelmaßnahmen nach diesen Regelun-
gen, insbesondere auch nach Dringlichkeit und 
Bedeutung, und erteilt die Bewilligungsbescheide 
an die Gemeinden, ggf. in vorläufiger Form vorbe-
haltlich der Prüfung der Verwendungsnachweise. 
2Die  Bewilligung soll bis zum 31. Dezember 2018 
erfolgen. 3Die Bewilligungsbeträge sind auf volle 100 
Euro abzurunden. 4Die Regierung von Niederbayern 
beteiligt die zuständigen technischen Fachbehörden 
nach Nr. 6 VVK, soweit das erforderlich ist. 5Dem 
 Bewilligungsbescheid sind diese Regelungen zu-
grunde zu legen.

8.3 1Der Regierung von Niederbayern obliegt insbeson-
dere auch die Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit bei Vorhaben Dritter. 2Bei der Wei-
terreichung von Fördermitteln an Dritte haben die 
Gemeinden sicherzustellen, dass die Bedingungen 
und Auflagen des Bewilligungsbescheids auch für 
diese gelten.

8.4 Die Zuwendungsempfänger haben die Förderung 
durch den Freistaat Bayern auf den Bauschildern 
auszuweisen.

9. Auszahlung
1Anträge auf Auszahlung der Fördermittel sind nach 
Muster 3 zu Art. 44 BayHO bei der Regierung von 
Niederbayern zu stellen. 2Anträgen auf Auszahlung 
der Schlussraten sind die Verwendungsnachweise 
nach Nr. 10 beizulegen. 3Die Regierung von Nieder-
bayern prüft die Anträge auf Auszahlung. 4Sie ordnet 
bei der Staatsoberkasse Bayern die Auszahlung der 
festgestellten Beträge in angemessenen Raten an. 
5Die Auszahlungsbeträge sind auf volle 100 Euro 
abzurunden. 6Die Schlussrate beträgt einheitlich 5 %.

10. Verwendungsnachweis

10.1 1Für die Maßnahmen sind alsbald nach deren 
 Abschluss der Regierung von Niederbayern Verwen-
dungsnachweise gemäß Muster 4 zu Art. 44 BayHO 
vorzulegen. 2Vereinfachte Verwendungsnachweise 
können zugelassen werden. Die Verwendungsnach-
weise bilden die Grundlage für die abschließenden 
Entscheidungen über die Förderung der Maßnah-
men. 3Bei einer Weiterleitung (vergleiche Nr. 3 Satz 2) 
bestehen für die Gemeinde weder eine Prüfpflicht 
noch Erstattungsansprüche.

10.2 1Die Regierung von Niederbayern prüft die Ver-
wendungsnachweise auf ihre Plausibilität. 2Darüber 
 hinaus überprüft sie stichprobenweise eine angemes-
sene Anzahl von Einzelmaßnahmen. 3Sie beteiligt 
die zuständigen technischen Fachbehörden nach 

eine Überkompensation von Schäden vermieden 
wird. 2Der Zuwendungsempfänger hat zusammen 
mit dem Bewilligungsantrag die erhaltenen oder 
erwarteten Versicherungsleistungen, Spenden oder 
sonstigen öffentlichen Fördermittel anzugeben und 
eine Bestätigung vorzulegen, wonach er Kenntnis 
 davon hat, dass seine Angaben subventionserheblich 
im Sinne der §§ 263 und 264 des Strafgesetzbuchs 
(StGB) sind.

6.4 1Zur Vereinfachung der Schadensbehebungen sind 
grundsätzlich Vergabeverfahren zulässig, die weni-
ger verwaltungsaufwendig sind. 2Für die Vergabe 
der Bauleistungen können folgende Wertgrenzen je 
Gewerk angewandt werden:

– für Freihändige Vergaben 100 000 Euro (ohne Um-
satzsteuer),

– für Beschränkte Ausschreibungen eine Million 
Euro (ohne Umsatzsteuer).

3Die Möglichkeit einer Freihändigen Vergabe bzw. 
Beschränkten Ausschreibung oberhalb dieser Wert-
grenzen bei entsprechender Begründung im Einzel-
fall nach § 3a Abs. 4 VOB/A bzw. § 3a Abs. 2 und 3 
VOB/A bleibt unberührt.

7. Antragsverfahren

7.1 1Dritte (vergleiche Nr. 3) legen ihre Bewilligungs-
anträge oder Schadensmeldungen (Bedarfsmel-
dungen) für das Förderprogramm den jeweiligen 
 Gemeinden vor. 2Diese sammeln sie und übermit-
teln sie zusammen mit den eigenen Bedarfsmeldun-
gen laufend mit einer knappen Beschreibung der 
beabsichtigten Maßnahmen und den dafür jeweils 
zu erwartenden Kosten zweifach der Regierung von 
Niederbayern. 3Kreisangehörige Gemeinden unter-
richten das Landratsamt Rottal-Inn durch Kopien. 
4Dieses übermittelt der Regierung von Nieder bayern 
– soweit veranlasst – fachliche Stellungnahmen.

7.2 1Die Regierung von Niederbayern prüft die 
 Bedarfsmeldungen insbesondere im Hinblick auf die 
allgemeine Förderfähigkeit und plant die zu fördern-
den Maßnahmen nach räumlichen oder sachlichen 
Schwerpunkten und nach ihrer Bedeutung ein. 2Die 
Maßnahmen sollen mit anderen geförderten Maß-
nahmen abgestimmt werden.

7.3 Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Ver-
kehr übermittelt dem Bayerischen Obersten Rech-
nungshof die Einplanungen.

7.4 1Bereitgestellte Fördermittel, die für eine Maßnahme 
voraussichtlich nicht mehr gebraucht werden, kön-
nen von der Regierung von Niederbayern auf andere 
Maßnahmen übertragen werden. 2Die Regierung von 
Niederbayern hat einen ausgewogenen und bedarfs-
gerechten Mittelabruf sicherzustellen. Finanzhilfen, 
die nicht eingesetzt werden können, sind umgehend 
zurückzumelden.

8. Bewilligung

8.1 1Die Gemeinden legen die Bewilligungsanträge nach 
Muster 1a zu Art. 44 BayHO der Regierung von Nie-
derbayern bis spätestens 30. Juni 2017 unmittelbar 
vor. 2Dem Antrag sind, je nach Eigenart der bean-
tragten Einzelmaßnahmen, alle zur Beurteilung er-
forderlichen Unterlagen beizufügen (insbesondere 
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2330-I

Bayerisches Zuschussprogramm zur  
Behebung der vom Hochwasser  

im Mai/Juni 2016 verursachten Schäden an  
überwiegend zu Wohnzwecken  

genutzten Gebäuden und an Hausrat im  
Landkreis Rottal-Inn  

(Zuschussprogramm Wohngebäude  
Hochwasser 2016)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
des Innern, für Bau und Verkehr

vom 29. Juni 2016, Az. IIC1-4740.4-2-2

1Das Hochwasser von Mai/Juni 2016 hat insbesondere 
im Landkreis Rottal-Inn erhebliche Schäden verursacht. 
2Der Ministerrat hat daher am 7. und 14. Juni 2016 ein 
umfangreiches Hilfspaket für die dortigen Hochwasser-
geschädigten beschlossen, das sich an die Hochwasser-
programme des Jahres 2013 anlehnt. 3Zu diesem Hilfspa-
ket gehört auch ein Programm für private Haushalte und 
Wohnungsunternehmen. 4Der Freistaat Bayern  gewährt 
für die Instandsetzung oder den Ersatz von überwie-
gend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden sowie für 
die Wiederbeschaffung von Hausrat in dem von einem 
Jahrtausendhochwasser/-niederschlag betroffenen Land-
kreis Rottal-Inn Zuwendungen, soweit die Schäden durch 
die sehr ungewöhnlichen Unwetter zwischen 30. Mai 
2016 und 1. Juni 2016 verursacht worden sind. 5Für die 
Förderung, auf die kein Rechtsanspruch besteht, gelten die 
nachstehenden Richtlinien und die allgemeinen haushalts-
rechtlichen Bestimmungen, insbesondere die Verwaltungs-
vorschriften zu Art. 44 der Bayerischen Haushaltsordnung 
(VV zu Art. 44 BayHO) – mit Ausnahme der Nr. 1.3.

1. Zweck der Förderung

Die Förderung im Wege der Anteilsfinanzierung 
soll dazu beitragen, Eigentümern von überwie-
gend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden oder 
 Eigentumswohnungen und Privathaushalten bei der 
 Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden 
an Gebäuden und an Hausrat rasch und wirkungs-
voll zu helfen.

2. Förderung von überwiegend zu Wohnzwecken 
 genutzten Gebäuden

2.1 Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind private Eigentümer und 
Wohnungsunternehmen sowie Kommunen als 
 Eigentümer von überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden und Eigentumswohnungen.

2.2 Gegenstand der Förderung

2.2.1 Förderfähig sind alle Maßnahmen

– zur Beseitigung von Schäden an durch das Hoch-
wasser beschädigten überwiegend zu Wohnzwe-
cken genutzten Gebäuden und zur Erneuerung 
beschädigter oder zerstörter Bauteile solcher 
 Gebäude (Instandsetzung) oder

– zur Neuerrichtung oder zum Erwerb von gleich-
artigen Wohngebäuden als Ersatz für durch das 
Hochwasser zerstörte Wohngebäude, auch an   
 anderer Stelle (Ersatzvorhaben),

jeweils einschließlich der baulichen Sicherung.

Nr. 6 VVK, soweit dies erforderlich ist. 4Sie legt die 
Ergebnisse der Prüfungen in Vermerken nieder und 
unterrichtet die Gemeinden durch Übersendung 
der entsprechenden Vermerke und ggf. der Schluss-
bescheide. 5Dabei teilt sie den Gemeinden auch mit, 
wie lange die Unterlagen aufzubewahren sind.

10.3 1Nach dem Abschluss aller Maßnahmen sollen die 
Gemeinden zusammenfassende Erfahrungsberichte 
vorlegen. 2Die Regierung von Niederbayern bewertet 
diese und legt sie dem Staatsministerium des Innern, 
für Bau und Verkehr vor.

11. Mitwirkung anderer Stellen

Die untere Bauaufsichtsbehörde, die staatlichen Bau-
ämter und Wasserwirtschaftsämter sowie alle sons-
tigen im Einzelfall angesprochenen Ämter werden 
gebeten, beim Vollzug dieser Regelungen mitzuwir-
ken und die Betroffenen nachhaltig zu unterstützen.

12. Förderung von Unternehmen

Bei der Förderung eines Unternehmens gelten 
 zusätzlich nachfolgende Regelungen:

12.1 Die Zuwendungen erfolgen nach Art. 50 der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 (Allgemeine Gruppenfrei-
stellungsverordnung – AGVO).

12.2 1Nach Art. 50 AGVO sind nur solche Kosten beihil-
fefähig, die durch die als direkte Folge der Naturka-
tastrophe entstandenen Schäden verursacht und von 
einem von der zuständigen Behörde anerkannten un-
abhängigen Sachverständigen oder von einem Versi-
cherungsunternehmen geschätzt wurden. 2Der Sach-
schaden wird auf der Grundlage der Reparaturkosten 
oder des wirtschaftlichen Wertes des  betroffenen Ver-
mögenswerts vor der Naturkatastrophe berechnet. 
3Er darf nicht höher sein als die Reparaturkosten oder 
die durch die Katastrophe verursachte Minderung 
des Marktwerts, d. h. die Differenz zwischen dem 
Wert des Vermögenswerts unmittelbar vor der Na-
turkatastrophe und seinem Wert unmittelbar danach.

12.3 Die beihilfefähigen Kosten sind gemäß Art. 7 Abs. 1 
AGVO durch schriftliche Unterlagen zu belegen; die-
se müssen klar, spezifisch und aktuell sein.

12.4 Aufgrund europarechtlicher Vorschriften müssen 
 bestimmte Informationen über jede Einzelbeihilfe an 
Unternehmen über 500 000 Euro veröffentlicht wer-
den (Art. 9 Abs. 1 Buchst. c AGVO und Anhang III 
der AGVO).

12.5 1Die Europäische Kommission hat das Recht, die 
 Zuwendungen an Unternehmen auf Grundlage die-
ser Regelungen zu überprüfen. 2Daher müssen von 
der Regierung von Niederbayern alle für die Förde-
rung relevanten Unterlagen zehn Jahre lang ab der 
Gewährung der letzten Beihilfe auf Grundlage dieser 
Regelungen aufbewahrt werden (Art. 12 AGVO).

13. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt am 14. Juli 2016 in 
Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2018 
außer Kraft.

Günter Sc hu s ter  
Ministerialdirektor
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2.2.2 1Im Rahmen der Schadensbeseitigung können 
in begründeten Fällen auch Maßnahmen der 
 Modernisierung gefördert werden, soweit hierfür 
eine Rechtspflicht besteht oder sie zwingend erfor-
derlich sind. 2Die Maßnahmen sind bis zur Höhe des 
entstandenen Schadens förderfähig.

2.3 Kosten von Abriss-/Aufräumarbeiten können nur 
gefördert werden, soweit sie im unmittelbaren 
 Zusammenhang mit den in Nr. 2.2.1 genannten 
Maßnahmen stehen.

2.4 Umfang der Förderung

2.4.1 1Die Zuwendung beträgt bis zu 80 % der nach Nr. 2.2 
förderfähigen Kosten. 2Zur Vermeidung von Härte-
fällen können in begründeten Einzelfällen höhere 
Förderbeträge gewährt werden.

2.4.2 Bei einem Ersatzvorhaben an anderer Stelle ist der 
aktuelle Verkehrswert des bisherigen Anwesens von 
der Förderung abzuziehen.

2.4.3 Hochwasserschäden, zu deren Beseitigung Kos-
ten von weniger als 1 500 Euro je Nutzungseinheit 
 anfallen, sind nicht förderfähig.

3. Förderung von Hausrat

3.1 Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind natürliche Personen als pri-
vate Eigentümer und Mieter von Wohnraum.

3.2 Gegenstand der Förderung
1Förderfähig sind

– die Reparatur von beschädigten Hausratsgegen-
ständen, soweit deren Aufwendungen den Wert 
der jeweiligen Sache nicht übersteigen, oder

– die Wiederbeschaffung zerstörter oder beschä-
digter Hausratsgegenstände, sofern eine Repara-
tur unwirtschaftlich ist; ersetzt wird dabei in der 
 Regel nur der Wert der zerstörten oder beschädig-
ten Hausratsgegenstände und nicht der Wert für 
eine gleichartige neue Sache.

2Zum Hausrat zählen die zur Haushalts- und 
 Lebensführung notwendigen Möbel, Geräte und 
sonstigen Bestandteile einer Wohnungseinrichtung, 
soweit sie nicht über den angemessenen Bedarf 
 hinausgehen.

3.3 Umfang der Förderung
1Für die Erneuerung eines vollständigen Haus-
stands auf Basis des Zeitwerts können folgende Pau-
schalförderbeträge als angemessen erachtet werden:

– bei Ein-Personen-Haushalten: 13 000 Euro

– bei Mehr-Personen-Haushalten:

• für die erste Person 13 000 Euro

• für den Ehegatten oder Lebenspartner 8 500 
Euro

• für jede weitere dort gemeldete Person 3 500 
Euro

– bei Wohngemeinschaften (z. B. Studenten-WG): 
3 500 Euro für jede zur Wohngemeinschaft gehö-
rige und dort gemeldete Person.

2Sind nur Teile des Hausrats zerstört worden, ist 
von den in Satz 1 genannten Beträgen ein entspre-
chender Abschlag vorzunehmen. 3Auch kann das 

Landratsamt Rottal-Inn, sofern dies zweckdienlicher 
erscheint, im Interesse einer einheitlichen Hand-
habung in ihrem Zuständigkeitsbereich für einzel-
ne vernichtete Hausratsgegenstände, soweit sie als 
Grundausstattung erforderlich sind, entsprechende 
Beträge festlegen, die als angemessen anerkannt 
werden. 4Hochwasserschäden, zu deren Beseiti-
gung Kosten von weniger als 1 500 Euro je Haushalt 
 anfallen, sind nicht förderfähig.

4. Versicherungsleistungen und Spenden

4.1 Versicherungsleistungen, die der Zuwendungsemp-
fänger für Instandsetzung oder für Ersatzvorhaben 
erhält, sind ebenso wie zweckgebundene Spenden 
auf die Förderung nur dann anzurechnen, wenn es 
sonst zu einer Überkompensation käme.

4.2 1In den Fällen, in denen Versicherungsschutz für 
das beschädigte oder zerstörte Wohngebäude  besteht 
oder zweckgebundene Spenden zu erwarten sind, 
kann die Höhe der Förderung zunächst auch ohne 
Berücksichtigung solcher späteren Leistungen vor-
läufig festgesetzt werden. 2Dabei sind bereits erfolg-
te Abschlagszahlungen zu berücksichtigen. 3Nach 
abschließender Regulierung des Schadens durch 
die Versicherung erfolgt die endgültige Festsetzung 
der Förderhöhe unter Berücksichtigung der Versi-
cherungsleistungen durch einen Schlussbescheid. 
4Gleiches gilt für die Berücksichtigung zweck-
gebundener Spenden.

4.3 1Bewilligungen, die im Hinblick auf spätere Ver-
sicherungsleistungen zunächst nur vorläufig erfol-
gen, sind nur unter der Voraussetzung möglich, dass 
der Zuwendungsempfänger seine Versicherungsan-
sprüche bis zur Höhe der Förderung an das Land 
 abtritt. 2Die abschließende Festsetzung der Förder-
höhe erfolgt nach Maßgabe von Nr. 4.1.

5. Kumulierung und Mehrfachförderung
1Eine früher gewährte Förderung desselben 
 Objektes mit Mitteln aus öffentlichen Haushalten 
schließt eine nochmalige Förderung von Maßnah-
men im Rahmen dieser Richtlinien nicht aus. 2Die 
Kumulierung von Fördermitteln nach diesen Richt-
linien mit Mitteln aus anderen Förderprogrammen 
 (insbesondere dem Darlehensprogramm der Bayern-
Labo zur Beseitigung der vom Hochwasser im Mai/
Juni 2016 verursachten Schäden an überwiegend zu 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden, der Wohnraum-
förderung oder der Städtebauförderung) für diesel-
be Maßnahme ist zulässig, soweit nicht nach den 
dafür maßgeblichen Richtlinien ein entsprechen-
der  Kumulierungsausschluss besteht. 3Für densel-
ben Schaden gewährte Soforthilfen (insbesondere 
 Sofortgeld, Soforthilfe „Haushalt/Hausrat“, Sofort-
hilfe „Ölschäden an Gebäuden“) sind anzurechnen.

6. Verfahren

6.1 1Die Zuwendung ist bis spätestens 30. Juni 2017 
beim Landratsamt Rottal-Inn zu beantragen.  2Soweit 
Maßnahmen, insbesondere unaufschiebbare bau-
liche Sanierungsmaßnahmen oder der Erwerb 
dringend benötigter Hausratsgegenstände, vor 
 Bewilligung bereits begonnen oder durchgeführt 
wurden, können diese gefördert werden, soweit sie 
nach dem Hochwasserereignis (Stichtag: 30. Mai 
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amt Rottal-Inn einzureichen. 3Ergibt die Prüfung 
des Verwendungsnachweises eine nachträgliche 
Kostenermäßigung von mehr als 500 Euro, ist die 
Zuwendung entsprechend zu kürzen. 4Die Zuwen-
dungsnehmer sind verpflichtet, die Originalrech-
nungen für einen Zeitraum von fünf Jahren nach 
Einreichung des Verwendungsnachweises aufzu-
bewahren.

8. Förderung von Unternehmen

Bei der Förderung eines Unternehmens gelten 
 zusätzlich nachfolgende Regelungen:

8.1 Die Zuwendungen erfolgen nach Art. 50 der Verord-
nung (EU) Nr. 651/2014 (Allgemeine Gruppenfrei-
stellungsverordnung – AGVO).

8.2 1Nach Art. 50 AGVO sind nur solche Kosten bei-
hilfefähig, die durch die als direkte Folge der Na-
turkatastrophe entstandenen Schäden verursacht 
und von einem von der zuständigen Behörde aner-
kannten unabhängigen Sachverständigen oder von 
einem Versicherungsunternehmen geschätzt wur-
den. 2Der Sachschaden wird auf der Grundlage der 
Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen Wertes 
des betroffenen Vermögenswerts vor der Naturka-
tastrophe berechnet. 3Er darf nicht höher sein als 
die Reparaturkosten oder die durch die Katastrophe 
verursachte Minderung des Marktwerts, d. h. die 
Differenz zwischen dem Wert des Vermögenswerts 
unmittelbar vor der Naturkatastrophe und seinem 
Wert unmittelbar danach.

8.3 Die beihilfefähigen Kosten sind gemäß Art. 7 Abs. 1 
AGVO durch schriftliche Unterlagen zu belegen; 
diese müssen klar, spezifisch und aktuell sein.

8.4 Aufgrund europarechtlicher Vorschriften müssen 
bestimmte Informationen über jede Einzelbeihilfe an 
Unternehmen über 500 000 Euro veröffentlicht wer-
den (Art. 9 Abs. 1 Buchst. c AGVO und Anhang III 
der AGVO).

8.5 1Die Europäische Kommission hat das Recht, die 
Zuwendungen an Unternehmen auf Grundlage 
dieser Regelungen zu überprüfen. 2Daher müssen 
vom Landratsamt Rottal-Inn alle für die Förde-
rung relevanten Unterlagen zehn Jahre lang ab der 
 Gewährung der letzten Beihilfe auf Grundlage die-
ser Regelungen aufbewahrt werden (Art. 12 AGVO).

9. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
14.  Juni 2016 in Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 
31. Dezember 2018 außer Kraft.

Günter Sc hu s ter  
Ministerialdirektor

2016) beauftragt wurden und sparsam und zweck-
mäßig ausgeführt werden. 3Die Schäden sollten zu-
vor dokumentiert werden. 4Für die Antragstellung 
ist der beim Landratsamt Rottal-Inn erhältliche Vor-
druck „HwZ-2016-I“ (zweifach) zu verwenden, dem 
unter anderem die Kostenvoranschläge für die not-
wendigen Maßnahmen beizufügen sind. 5Die Hoch-
wasserschäden sind nachzuweisen oder glaubhaft zu 
machen; die Erforderlichkeit der Maßnahmen ist auf 
Verlangen des Landratsamts Rottal-Inn nachzuwei-
sen.

6.2 1Das Landratsamt Rottal-Inn prüft, ob die Förder-
voraussetzungen gegeben sind und ob im Rahmen 
seines Kontingents Mittel vorhanden sind. 2Trifft 
beides zu, erteilt es den Zuwendungsbescheid. 3Die 
Zuwendung ist auf volle 100 Euro abzurunden. 4Die 
Bewilligung soll bis spätestens 31. Dezember 2018 
erfolgen. 5Das Landratsamt Rottal-Inn kann im 
 Zuwendungsbescheid zur Vermeidung oder Ver-
minderung von zukünftigen Hochwasserschäden 
weitere Auflagen vorsehen.

6.3 1Im Bewilligungsverfahren ist dafür Sorge zu tragen, 
dass keine Überkompensation von Schäden erfolgt. 
2Gegebenenfalls ist eine entsprechende Kürzung der 
Zuwendung vorzunehmen. 3Die Rückforderung für 
den Fall einer Überkompensation wird vorbehalten.

6.4 Auszahlungen sind unter Vorlage einer Aufstellung 
der entstandenen Kosten und der Originalrechnun-
gen beim Landratsamt Rottal-Inn zu beantragen.

6.5 1Die bewilligte Zuwendung wird nach Erfüllung 
der im Zuwendungsbescheid genannten Vorausset-
zungen in zwei Raten entsprechend dem Instand-
setzungsfortschritt oder dem Erwerb von Hausrats-
gegenständen wie folgt ausgezahlt:

– 65 % der Zuwendung, sobald förderfähige Kosten 
in der Höhe angefallen sind, dass sie die Auszah-
lung dieses Betrages nach Maßgabe der Nr. 2.4.1 
oder der Nr. 3.3 rechtfertigen;

– die restlichen 35 % der Zuwendung nach Ab-
schluss der Maßnahme und Vorlage des Verwen-
dungsnachweises.

2Beträgt die bewilligte Zuwendung mehr als 50 000 
Euro, kann eine erste Auszahlung bereits erfolgen, 
wenn 30 % der förderfähigen Kosten angefallen sind, 
eine weitere, wenn 65 % der förderfähigen Kosten 
angefallen sind. 3Die restlichen 35 % der Zuwendung 
werden wie im Verfahren nach Satz 1 ausbezahlt. 
4Bei Ersatzvorhaben erfolgt die Auszahlung in vier 
Raten entsprechend den Regelungen in Nr. 35.2 der 
Wohnraumförderungsbestimmungen 2012 (WFB 
2012).

7. Verwendungsnachweis
1Es genügt ein einfacher Verwendungsnachweis. 
2Der Verwendungsnachweis ist beim Landrats-
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4. Art der Förderung

Die Förderung erfolgt mittels eines Darlehens der 
Bayerischen Landesbodenkreditanstalt, das für 
 einen Zeitraum von zehn Jahren nach Maßgabe von 
Nrn. 6.1 und 6.2 zinsverbilligt und nach Maßgabe 
von Nr. 6.4 zu tilgen ist.

5. Umfang der Förderung
1Das Darlehen beträgt bei Eigenheimen und Eigen-
tumswohnungen höchstens 50 000 Euro, bei Miet-
wohnungen in Mehrfamilienhäusern höchstens 
50 000 Euro je Wohnung. 2Das Darlehen muss im 
Einzelfall mindestens 15 000 Euro betragen (Baga-
tellgrenze). 3Der Darlehensbetrag wird auf volle 100 
Euro abgerundet.

6. Darlehensbedingungen

6.1 Der Zinssatz für Darlehen, die bis zum 31. Dezember 
2016 beantragt werden, beträgt 0,00 % jährlich.

6.2 1Darlehen, die nach dem 31. Dezember 2016 bei 
der örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
beantragt werden, kann die Bayerische Landes-
bodenkreditanstalt nur mit dem Zinssatz anbieten, 
der aufgrund der Kapitalmarktzinsentwicklung zum 
Zeitpunkt ihres Darlehensangebotes maßgeblich 
ist. 2Der Zinssatz für das Darlehen – nominal und 
 effektiv – kann bei der örtlich zuständigen Kreisver-
waltungsbehörde und bei der Bayerischen Landes-
bodenkreditanstalt erfragt werden. 3Die Kosten der 
Zinsverbilligung trägt die Bayerische Landesboden-
kreditanstalt.

6.3 Der Zinssatz wird nach Ablauf von zehn Jahren an 
den Kapitalmarktzins angepasst.

6.4 1Die Tilgung beträgt 4 % jährlich gegebenenfalls 
zuzüglich ersparter Zinsen, zu entrichten ab dem 
zweiten Jahr der Darlehenslaufzeit. 2Sondertilgun-
gen können kostenfrei nur jeweils am Ende eines 
Zinsfestschreibungszeitraums geleistet werden.

6.5 Der Auszahlungskurs beträgt 100 %.

6.6 Im Fall der Nichtabnahme des Darlehens oder von 
Darlehensteilen ist die Bayerische Landesbodenkre-
ditanstalt berechtigt, Ersatz des ihr daraus entstan-
denen Schadens zu verlangen.

6.7 Bearbeitungskosten werden nicht erhoben.

6.8 Die Darlehensleistungen sind jeweils zum Monats-
ende zu entrichten.

7. Darlehenssicherung

Das Darlehen wird ohne dingliche Sicherung 
 gewährt, also ohne Eintragung einer Grundschuld/
Hypothek am bebauten Objekt (Grundstück, Erb-
baurecht, Wohnungseigentum).

8. Kumulierung von Fördermitteln
1Eine früher gewährte Förderung desselben Objektes 
mit Mitteln aus öffentlichen Haushalten schließt eine 
nochmalige Förderung von Maßnahmen im Rahmen 
dieser Richtlinien nicht aus. 2Die Kumulierung von 
Fördermitteln nach diesen Richtlinien mit Mitteln 
aus anderen Förderprogrammen, insbesondere des 
Bayerischen Zuschussprogramms zur Behebung 
der vom Hochwasser im Mai/Juni 2016 verursach-
ten Schäden an überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzten Gebäuden und an Hausrat im Landkreis 

2330-I

Richtlinien für das Darlehensprogramm der 
 Bayerischen Landesbodenkreditanstalt zur 

Beseitigung von Schäden an überwiegend zu 
Wohnzwecken genutzten Gebäuden durch 

das Hochwasser in Bayern im Mai/Juni 2016 
 (BayernLabo-Hochwasserprogramm 2016 – 

 BayLaHoP 2016)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums 
des Innern, für Bau und Verkehr

vom 1. August 2016, Az. IIC1-4740.4-2-3

1Zur Beseitigung von Schäden, die durch das Jahrtau-
send- oder Jahrhunderthochwasser im Zeitraum vom 
13. Mai bis zum 26. Juni 2016 in den in der Anlage auf-
geführten  Gebieten an überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzten  Gebäuden in Bayern entstanden sind, gewährt 
die  Bayerische Landesbodenkreditanstalt zinsverbillig-
te Darlehen. 2Für die Förderung, auf die kein Rechtsan-
spruch besteht, gelten die nachstehenden Richtlinien und 
die allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere die Verwaltungsvorschriften zu Art. 44 der 
Bayerischen Haushaltsordnung (VV zu Art. 44 BayHO) – 
mit Ausnahme der Nr. 1.3.

1. Zweck der Förderung

Die Förderung soll dazu beitragen, Eigentümern von 
überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
und Eigentumswohnungen in den in der Anlage auf-
geführten Gebieten bei der Beseitigung von Hoch-
wasserschäden rasch und wirkungsvoll zu helfen.

2. Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt ist der Eigentümer oder Erbbau-
berechtigte eines Eigenheimes, einer Eigentums-
wohnung oder eines überwiegend zu Wohnzwecken 
genutzten Mietwohngebäudes in den in der Anlage 
aufgeführten Gebieten.

3. Gegenstand der Förderung

3.1 1Förderfähig sind Maßnahmen zur

– Beseitigung von Schäden an durch das Hochwas-
ser vom Mai/Juni 2016 beschädigten überwiegend 
zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden und zur 
Erneuerung beschädigter oder zerstörter Bauteile 
solcher Gebäude (Instandsetzung) oder

– Neuerrichtung oder zum Erwerb von gleicharti-
gen Gebäuden als Ersatz für durch das Hochwas-
ser zerstörte Wohngebäude, auch an anderer Stelle 
(Ersatzvorhaben)

jeweils einschließlich der baulichen Sicherung. 2Bei 
Instandsetzungen können auch Modernisierungen 
gefördert werden, soweit sie zwingend erforderlich 
sind. 3Kosten von Abriss-/Aufräumarbeiten können 
nur mitfinanziert werden, soweit sie im unmittel-
baren Zusammenhang mit den vorgenannten Maß-
nahmen stehen.

3.2 Nicht förderfähig sind Kosten nach Nr. 3.1

– für bewegliche Inneneinrichtung (Möbel etc.),

– für selbst erbrachte Arbeitsleistungen (Selbsthilfe).
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Bescheinigung) sind im Intranet-Auftritt des Staats-
ministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie 
und Technologie abrufbar.

10. Verfahren

10.1 1Das Darlehen ist bis spätestens 30. Juni 2017 bei der 
örtlich zuständigen Kreisverwaltungsbehörde (Land-
ratsamt, kreisfreie Stadt) zu beantragen. 2Dabei ist 
der dort erhältliche Vordruck zu verwenden, dem un-
ter anderem Kostenvoranschläge für die notwendigen 
Maßnahmen beizufügen sind.

10.2 1Die Kreisverwaltungsbehörde prüft, ob die För-
dervoraussetzungen gegeben sind und entscheidet 
über den Antrag. 2Bestehen keine Zweifel, dass die 
Antragsteller die laufenden Darlehensleistungen 
(Tilgung und gegebenenfalls Zinsen) erbringen 
können, leitet sie den Bewilligungsbescheid mit dem 
geprüften Antrag an die Bayerische Landesboden-
kreditanstalt zu dessen umgehender Versendung zu. 
3Der Bayerischen Landesbodenkreditanstalt obliegen 
folgende Aufgaben:

–  bankmäßige Prüfung der Bonität des Bauherrn 
oder Erwerbers und der Wirtschaftlichkeits- und 
Lastenberechnung,

– Abschluss des Darlehensvertrags,

– Ausreichung und Verwaltung der Darlehen.

10.3 1Das Darlehen wird entsprechend dem Baufortschritt 
ausgezahlt. 2Das Darlehen kann in einer Summe oder 
in Teilraten von mindestens 5 000 Euro ausgezahlt 
werden, wenn Kosten in Höhe des auszuzahlenden 
Darlehensbetrags angefallen sind. 3Die Auszahlung 
ist unter Vorlage der Originalrechnungen bei der 
Kreisverwaltungsbehörde zu beantragen. 4Bei Kos-
teneinsparungen von mehr als 500 Euro ist das Dar-
lehen entsprechend zu kürzen.

10.4 Im Bewilligungsverfahren ist dafür Sorge zu tragen, 
dass keine Überkompensation von Schäden erfolgt.

11. Verwendungsnachweis

Es genügt ein einfacher Verwendungsnachweis.

12. Schlussbestimmungen

12.1 Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
14. Juni 2016 in Kraft.

12.2 Diese Bekanntmachung tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2018 außer Kraft.

Karl Wieb e l  
Ministerialdirigent

Rottal-Inn, der sozialen Wohnraumförderung, des 
Bayerischen Zinsverbilligungsprogramms sowie der 
Städtebauförderung, ist zulässig, soweit nicht nach 
den dafür maßgeblichen Richtlinien ein entsprechen-
der Kumulierungsausschluss besteht.

9. Förderung von Unternehmen

9.1 Die Förderung erfolgt als De-minimis-Förderung 
nach der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 (De-mini-
mis-Verordnung).

9.2 1Die Gesamtsumme der einem Unternehmen gewähr-
ten De-minimis-Beihilfen darf in einem Zeitraum von 
drei Steuerjahren 200 000 Euro (brutto) nicht über-
steigen (Art. 3 Abs. 2 De-minimis-Verordnung). 2Bei 
Beihilfen, die nicht in Form von Zuschüssen gewährt 
werden, entspricht der Beihilfebetrag ihrem Brutto-
subventionsäquivalent (Art. 3 Abs. 6 De-minimis-
Verordnung). 3Das Bruttosubventionsäquivalent wird 
auf der Grundlage des zum Bewilligungszeitpunkt 
geltenden Referenzzinssatzes berechnet (Art. 4 Abs. 3 
Buchst. c De-minimis-Verordnung).

9.3 1Die Aufzeichnungen über De-minimis-Einzelbei-
hilfen sind zehn Steuerjahre ab dem Zeitpunkt auf-
zubewahren, zu dem die Beihilfe gewährt wurde. 
2Die Aufzeichnungen über De-minimis-Beihilferege-
lungen sind zehn Steuerjahre ab dem Zeitpunkt auf-
zubewahren, zu dem die letzte Einzelbeihilfe nach 
der betreffenden Regelung gewährt wurde (Art. 6 
Abs. 4 De-minimis-Verordnung).

9.4 1Eine Kumulierung von De-minimis-Beihilfen nach 
dieser Richtlinie mit anderen De-minimis-Beihilfen, 
mit staatlichen Beihilfen für dieselben beihilfefähi-
gen Kosten oder mit staatlichen Beihilfen für dieselbe 
Risikofinanzierungsmaßnahme ist nur nach Maß-
gabe des Art. 5 De-minimis-Verordnung zulässig. 
2Beabsichtigt die Behörde eine De-minimis-Beihilfe 
zu bewilligen, so teilt sie dem Unternehmen schrift-
lich die voraussichtliche Höhe der Beihilfe mit und 
weist es darauf hin, dass es sich um eine De-minimis-
Beihilfe handelt (De-minimis-Bescheinigung, Art. 6 
Abs. 1 De-minimis-Verordnung).

9.5 1Die Beihilfe wird erst gewährt, nachdem das Unter-
nehmen eine Erklärung in schriftlicher oder elek-
tronischer Form abgibt, in der dieses alle anderen 
in den beiden vorangegangenen Steuerjahren sowie 
im laufenden Steuerjahr gewährten De-minimis-
Beihilfen angibt, für die De-minimis-Verordnun-
gen gelten (De-minimis-Erklärung, Art. 6 Abs. 3 
De-minimis-Verordnung). 2Die zu verwendenden 
Vordrucke  (De-minimis-Erklärung, De-minimis-
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Anlage 
BayLaHoP 2016 

Vom Hochwasser im Zeitraum 13. Mai bis 26. Juni 2016 betroffene Gebiete: 

– Stadt Ansbach 

– Landkreis Ansbach 

– Landkreis Cham 

– Landkreis Dingolfing-Landau 

– Landkreis Freyung-Grafenau 

– Landkreis Kelheim 

– Landkreis Landshut 

– Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim 

– Landkreis Passau 

– Landkreis Regen 

– Landkreis Rottal-Inn 

– Landkreis Straubing-Bogen 

– Landkreis Weilheim-Schongau 

– Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 

– Landkreis Würzburg

Hinzu kommen im Einzelfall notwendige Arrondierungen örtlich begrenzter Gebiete: 

– Gemeinde Künzing (Landkreis Deggendorf) 

– Markt Schierling (Landkreis Regensburg) 

– Gemeinde Stammham (Landkreis Altötting) 

– Markt Marktl (Landkreis Altötting) 

und gegebenenfalls weitere vom Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und 

Heimat durch gesondertes Schreiben bestimmte Gebiete (geregelt durch separate 

Schreiben).
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1. Vorbemerkung
1Die Nutzung der Windenergie an für Natur, Land-
schaft und Bevölkerung verträglichen Standorten 
kann einen wichtigen Beitrag zum Umbau der 
Energieversorgung leisten. 2Am 20. Dezember 
2011  haben die damaligen Staatsministerien des 
Innern, für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
der Finanzen, für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie, für Umwelt und Gesundheit 
sowie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
eine Gemeinsame Bekanntmachung mit Hinweisen 
zur Planung und Genehmigung von Windkraftan-
lagen erlassen (Windkrafterlass). 3Veränderte Rah-
menbedingungen, insbesondere die Änderung der 
Bayerischen Bauordnung vom 21. November 2014 
(sogenannte 10 H-Regelung, vergleiche Nr. 4.1), 
 sowie Erfahrungen aus der Praxis haben eine 
Überarbeitung notwendig werden lassen. 4Ziel 
dieser Gemeinsamen Bekanntmachung bleibt ein 
einheitlicher und effizienter Vollzug der maßgeb-
lichen Vorschriften.

2. Raumordnung und Regionalplanung

2.1 Rechtliche Grundlagen
1Rechtliche Grundlage ist § 35 Abs. 3 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) in Verbindung mit dem 
 Bayerischen Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 
25. Juni 2012 (GVBl. S. 254, BayRS 230-1-F), das 
zuletzt durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 470) geändert worden ist. 2Die Umsetzung und 
Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben erfolgt 
über Ziele und Grundsätze der Raumordnung im 
Landesentwicklungsprogramm Bayern (siehe Ver-
ordnung über das Landesentwicklungsprogramm 
Bayern (LEP) vom 22. August 2013 (GVBl. S. 550, 
BayRS 230-1-5-F)) und in den Regionalplänen. 
3Ziele und Grundsätze entfalten Bindungswir-
kung (Art. 3 BayLplG) insbesondere gegenüber dem 
Staat und seinen Behörden sowie gegenüber ande-
ren  öffentlichen Stellen im Sinne von Art. 2 Nr. 5 
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 BayLplG, wie z. B. den Kommunen und Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts. 4Ziele der Raumordnung sind abschließend 
abgewogene, verbindliche Vorgaben, die bei allen 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen 
zu beachten sind. 5Es besteht gegebenenfalls ein 
Konkretisierungsspielraum, jedoch keine Möglich-
keit zur Abwägung. 6Bauleitpläne sind gemäß § 1 
Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung, wie 
sie u. a. auch in den Regionalplänen enthalten sind, 
anzupassen. 7Der Umfang der Anpassungspflicht 
bestimmt sich dabei nach der Detailschärfe der 
landesplanerischen Regelung. 8Dies bedeutet, die 
Gemeinde kann innerhalb der Vorgaben des Re-
gionalplans planerisch tätig werden. 9Grundsätze 
der Raumordnung sind allgemeine Aussagen zur 
Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums, 
die bei allen raumbedeutsamen Planungen und 
Maßnahmen zu berücksichtigen und damit im 
Einzelfall einer Abwägung zugänglich sind. 10Bei 
Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren zur Er-
richtung von Windenergieanlagen (WEA) ist die 
zuständige Regierung – höhere Landesplanungs-
behörde – frühzeitig zu beteiligen (Art. 30 Abs. 1 
Satz 2 BayLplG, § 4 Abs. 1 BauGB, gegebenenfalls 
§ 11 der Verordnung über das Genehmigungsver-
fahren – 9. BImSchV). 11Bestehende kommunale 
Bauleitpläne sind von den Trägern der Regional-
planung bei der Aufstellung und Fortschreibung 
der Regionalpläne entsprechend zu berücksich-
tigen (Art. 17 Satz 1 und 2 Nr. 4 BayLplG). 12Die 
Berücksichtigungspflicht schließt eine inhaltliche 
Prüfung und gegebenenfalls Übernahme von in 
kommunalen Bauleitplänen dargestellten Flächen 
ein. 13Eine ungeprüfte Übernahme im Sinne eines 
„eins zu eins“ wäre hingegen abwägungsfehlerhaft 
(vergleiche Oberverwaltungsgericht Lüneburg, 
 Urteil vom 28. Januar 2010, Az. 12 KN 65/07).

2.2 Regionalplanung

1Gemäß LEP sind in den Regionalplänen im Rah-
men von regionsweiten Steuerungskonzepten 
Vorranggebiete für die Errichtung von WEA fest-
zulegen (Anlage Nr. 6.2.2 LEP). 2Zudem können 
in den Regionalplänen Vorbehaltsgebiete zur Er-
richtung von WEA (Anlage Nr. 6.2.2 LEP) sowie 
Ausschlussgebiete ausgewiesen werden. 3Eine Aus-
nahme ergibt sich für die Region Donau-Iller. 4Hier 
gilt der Staatsvertrag zwischen dem Land Baden-
Württemberg und dem Freistaat Bayern über die 
Zusammenarbeit bei der Landesentwicklung und 
über die Regionalplanung in der Region Donau-
Iller vom 31. März 1973 (GVBl. S. 305, BayRS 230-
2-F), der zuletzt durch Staatsvertrag vom 17./19. 
Januar 2011 geändert worden ist (GVBl. S. 435). 
5Mit regionsweiten Steuerungskonzepten für die 
Errichtung von WEA, die die Konzentration der 
Anlagen an raumverträglichen Standorten vorse-
hen, wird einerseits die Errichtung von WEA un-
terstützt und andererseits ein unkoordinierter, die 
Landschaft zersiedelnder Ausbau verhindert. 6Die 
Steuerungskonzepte werden von den Regionalen 
Planungsverbänden im Rahmen von Regionalplan-
fortschreibungsverfahren aufgestellt. 7Im Interesse 
einer bestmöglichen Abstimmung werden die Netz-
betreiber im Anhörungsverfahren zur Aufstellung, 

Änderung und Fortschreibung von Windenergie-
nutzungskonzepten beteiligt. 8Die Festlegung eines 
Vorranggebiets (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BayLplG) 
bewirkt, dass in diesem Gebiet andere raumbedeut-
same Nutzungen ausgeschlossen werden, soweit 
diese mit dem Belang der Windenergienutzung 
nicht vereinbar sind. 9In Vorranggebieten ist in der 
Regel die Durchführung eines Raumordnungsver-
fahrens nicht erforderlich. 10Im Einzelfall erforder-
liche Genehmigungsverfahren bleiben hiervon un-
berührt. 11In einem Vorbehaltsgebiet (Art. 14 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 2 BayLplG) für die Errichtung von WEA 
wird der Windenergienutzung bei der Abwägung 
mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzun-
gen ein besonderes Gewicht beigemessen. 12Dieses 
besondere Gewicht ist sowohl im Raumordnungs-
verfahren und im erforderlichen Genehmigungs-
verfahren für WEA als auch bei Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für andere Fachplanun-
gen zu berücksichtigen. 13Mit der Festlegung von 
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten für die Errichtung 
von WEA wird keine Aussage über die Nutzung der 
Windenergie außerhalb dieser Gebiete getroffen. 
14Aus einer solchen Festlegung kann nicht abgelei-
tet werden, dass die Errichtung von WEA außerhalb 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten unzulässig 
ist. 15Die Regionalen Planungsverbände können 
dies jedoch bei Bedarf durch die Festlegung von 
Ausschlussgebieten erreichen. 16Die Gründe für 
den Ausschluss sind in der Begründung der Fest-
legung darzulegen. 17Ausschlussgebiete (Art. 14 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayLplG) für die Errichtung von 
überörtlich raumbedeutsamen WEA können Ge-
biete sein, die bereits landesplanerisch vorrangig 
gesichert sind, z. B. Vorranggebiet Bodenschätze, 
wasserwirtschaftliche Vorrang- oder Vorbehalts-
gebiete, oder aus anderen rechtlichen oder sach-
lichen Gründen für die Windenergienutzung nicht 
in Betracht kommen, z. B. zivile und militärische 
Luftverkehrsanlagen, Richtfunkstrecken, Tiefflug-
korridore, Trinkwasserschutzgebiete, empfindliche 
Bereiche von Grundwassereinzugsgebieten öffent-
licher Wassergewinnungsanlagen, Naturschutz-
gebiete, Vogelschutzgebiete, Schutz des Land-
schaftsbilds, Denkmalschutz. 18Ausschlussgebiete 
können entweder – bei Vorliegen entsprechender 
Gründe – alle Gebiete außerhalb der Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für Windenergienutzung oder 
auch Teile davon umfassen. 19Im letzteren Fall 
verbleiben unbeplante Flächen, sogenannte wei-
ße Flächen. 20Diese können von den Gemeinden 
überplant werden. 21WEA sind, ohne gemeindliches 
Handeln, auf den sogenannten weißen Flächen im 
Außenbereich – sofern sie den Abstand der 10 H-
Regelung nicht unterschreiten – als privilegierte 
Vorhaben (§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB und Nr. 4) zu-
lässig, wenn ihnen keine öffentlichen Belange ent-
gegenstehen. 22Die Gemeinde kann die Ansiedlung 
von WEA innerhalb der weißen Flächen durch die 
Konzentrationsflächendarstellung im Flächennut-
zungsplan (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) steuern. 23Mit 
der Ausweisung von regionalplanerischen Vorrang- 
und Vorbehaltsgebieten zur Steuerung der Wind-
energienutzung sind keine Aussagen zu maximal 
zulässigen Höhen von etwaigen WEA in diesen 
Gebieten verbunden. 24Bei der Ausweisung von 
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ren sind obligatorisch betroffene öffentliche Stellen 
sowie die Öffentlichkeit zu beteiligen.

3. Genehmigungspflicht

1WEA sind bis zu einer Gesamthöhe von Mast und 
Rotor von 10 m verfahrensfrei (Art. 57 Abs. 1 Nr. 3 
Buchst. b der Bayerischen Bauordnung – BayBO). 
2Bis zu einer Gesamthöhe von 50 m bedürfen sie 
der bauaufsichtlichen Genehmigung. 3Anlagen mit 
einer Gesamthöhe von mehr als 50 m sind immissi-
onsschutzrechtlich genehmigungspflichtig (Nr. 1.6 
Spalte 2 des Anhangs 1 der Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen – 4. BImSchV). 4In die-
sem Fall entfällt wegen der Konzentrationswirkung 
der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung das 
Erfordernis einer gesonderten Baugenehmigung. 
5Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
ist eine Sachgenehmigung, die im Rahmen eines 
umfassenden anlagenbezogenen Prüfmaßstabes 
die sonstigen die WEA betreffenden Genehmigun-
gen wie z. B. nach Baurecht, Denkmalschutzrecht, 
Waldrecht mit einschließt, sogenannte Konzen-
trationswirkung. 6Die Genehmigungsverfahren 
sind zügig durchzuführen und nach § 10 Abs. 6a 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 
grundsätzlich innerhalb von drei Monaten ab-
zuschließen. 7Die verfahrensleitenden Immissi-
onsschutzbehörden sind z. B. gehalten, die Forst-
behörden frühzeitig über Projektabsichten im Wald 
zu informieren (Art. 7 Satz 2 des Waldgesetzes für 
Bayern – BayWaldG), um forstlich  relevante Auswir-
kungen einschätzen und etwaige Beeinträchtigun-
gen vermindern zu können. 8Ziel ist es, die Waldflä-
cheninanspruchnahme auf das notwendige Maß zu 
begrenzen. 9Daher sollten  geeignete Standorte, die 
im Wald zu liegen kommen, dann auch bestmöglich 
genutzt werden. 10Die verfahrensleitenden Immis-
sionsschutzbehörden sind gehalten, auch das Lan-
desamt für Denkmalpflege frühzeitig bei Projektab-
sichten in der Nähe von Denkmälern zu beteiligen 
(Art. 15 Abs. 2 Satz 1 des Denkmalschutzgesetzes – 
DSchG), um denkmalrelevante Auswirkungen ein-
schätzen und etwaige Beeinträchtigungen vermei-
den oder vermindern zu können. 11Bei Vorhaben in 
der Umgebung von UNESCO-Welterbestätten sind 
zusätzlich die Vorgaben des in der Anlage Nr. 8.4.1 
LEP festgelegten Ziels zu erfüllen; hierzu ist neben 
dem Landesamt für Denkmalpflege die betroffene 
Welterbestätte über die jeweiligen Ansprechpart-
ner der Welterbestätte zu beteiligen. 12Soweit keine 
dem Welterbe verträgliche Lösung möglich scheint, 
legt die Welterbestätte, die sich zum Schutz ihres 
Welterbes verpflichtet hat, dem Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst ei-
nen Bericht zur Weiterleitung an die UNESCO vor. 
13Aufgrund der Zielvorgabe in der Anlage Nr. 8.4.1 
LEP dürfen keine unumkehrbaren Tatsachen ge-
schaffen werden. 14Eine verbindliche Klärung der 
Welterbeverträglichkeit obliegt ausschließlich der 
UNESCO. 15Bis diese zwingend erforderliche Ein-
schätzung der UNESCO über die Welterbeverträg-
lichkeit vorliegt, ist eine Verlängerung der Frist 
zur Entscheidung über den Genehmigungsantrag 
durch die zuständige Genehmigungsbehörde ge-
mäß § 10 Abs. 6a Satz 2 BImSchG möglich. 16Beson-
ders wichtig ist auch die rechtzeitige Beteiligung 

Vorrang- und Vorbehaltsgebieten handelt es sich 
vielmehr um Flächensicherungen vor konkurrieren-
den Nutzungen. 25Welche Anlagen, auch mit Blick 
auf die geltende 10 H-Regelung, in diesen Gebieten 
zulässig sind, ist im erforderlichen Genehmigungs-
verfahren bei Vorliegen eines konkreten Vor habens 
zu überprüfen. 26Die 10 H-Regelung kann im 
 Übrigen durch Aufstellung eines Bebauungsplans 
in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten unterschritten 
werden. 27Die 10 H-Regelung gilt demzufolge auch 
innerhalb regionalplanerischer Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete, sofern hier die Gemeinden nicht über 
ihre Bauleitplanung eine Unterschreitung vorsehen, 
und ist im Rahmen von Genehmigungsverfahren 
anzuwenden, d. h. in diesen Gebieten sind nicht an 
jeder Stelle WEA in beliebiger Höhe zulässig. 28Zu-
dem gilt bei Fortschreibungen von Regionalplänen 
zum Thema Windenergie, die beim Inkrafttreten 
der 10 H-Regelung noch nicht abgeschlossen wa-
ren, dass die Regionalen Planungsverbände diese 
Regelung in ihre planerischen Überlegungen ein-
beziehen. 29Bei bestehenden Windenergiekonzep-
ten haben sie zu prüfen, ob Änderungen aufgrund 
der 10 H-Regelung erforderlich sind. 30Hier emp-
fiehlt es sich, insbesondere die Abwägungsprozesse, 
die zur Festlegung der Ausschlussgebiete geführt 
haben, nochmals zu überprüfen. 31Sollte sich im 
Ergebnis herausstellen, dass sich im Lichte der 
geltenden 10 H-Regelung eine andere Bewertung 
der Abwägungskriterien ergibt, die die Ausweisung 
von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in siedlungs-
fernen Teilbereichen der bestehenden Ausschluss-
gebiete ermöglichen würde, bietet es sich an, eine 
entsprechende Teilfortschreibung des Windenergie-
steuerungskonzepts in Erwägung zu ziehen. 32Nach 
Art. 16 Abs. 2 BayLplG ist die Öffentlichkeit in die 
Erarbeitung oder Fortschreibung der Regionalpläne 
einzubeziehen. 33Im Hinblick auf eine verstärkte 
Einbeziehung der Bürger in den weiteren Ausbau 
der Windenergienutzung wird den Regionalen Pla-
nungsverbänden empfohlen, neben der gesetzlich 
vorgeschriebenen Auslegung der Regionalplan-
Entwürfe und der Einstellung in das Internet eine 
umfassende Bürgerinformation über das rechtlich 
vorgeschriebene Maß hinaus zu betreiben, z. B. im 
Rahmen von Informationsveranstaltungen.

2.3 Raumordnungsverfahren

1Das Raumordnungsverfahren ist dem immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsverfahren vor-
gelagert. 2Die Zuständigkeit für die Entscheidung 
über die Einleitung sowie für die Durchführung 
des Raumordnungsverfahrens liegt bei der jewei-
ligen Regierung – höhere Landesplanungsbehörde. 
3Die Durchführung eines Raumordnungsverfah-
rens ist gemäß Art. 24 Abs. 1 BayLplG erforderlich, 
wenn ein Vorhaben von erheblicher überörtlicher 
Raumbedeutsamkeit ist. 4Dies kommt bei WEA 
insbesondere dann in Betracht, wenn ein Vorha-
ben eine größere Anzahl von WEA umfasst. 5Liegt 
das Vorhaben in einem von der Regionalplanung 
festgelegten Vorranggebiet oder entspricht es den 
Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung 
angepassten Bebauungsplans nach § 30 Abs. 1 oder 
§ 12 BauGB, kann von einem Raumordnungsverfah-
ren abgesehen werden. 6Im Raumordnungsverfah-
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der Luftfahrtbehörden, da hier gesonderte Verfah-
rensfristen aus dem Luftverkehrsrecht zu beachten 
sind. 17Bei der Planung und Genehmigung von 
WEA sind die Belange des Trinkwasserschutzes 
zu berücksichtigen. 18Nähere Informationen hier-
zu finden sich im Merkblatt des Landesamts für 
Umwelt (LfU) „Trinkwasserschutz bei Planung 
und Errichtung von Windkraftanlagen“. 19Bei 
Baumaßnahmen zur Errichtung von WEA sind 
die materiellen Anforderungen des  Bodenschutzes 
aus dem Bundes-Bodenschutzgesetz, der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und dem 
Bayerischen Bodenschutzgesetz zu beachten. 20Bei 
der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von 
WEA sind besondere Anforderungen des Arbeits-
schutzes zu beachten. 21Gefährdungen ergeben sich 
nicht nur aus den Baumaßnahmen bei der Errich-
tung, sondern insbesondere durch Absturzgefahren 
bei den zum Betrieb erforderlichen Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten.

4. Bauplanungsrechtliche Zulässigkeit
1Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von WEA 
richtet sich nach den §§ 29 ff. BauGB. 2Im – immis-
sionsschutzrechtlichen oder baurechtlichen – Ge-
nehmigungsverfahren wird die bauplanungsrecht-
liche Zulässigkeit geprüft, d. h. die Frage, ob das 
Vor haben am geplanten Standort zulässig ist (§ 6 
Abs. 1 Nr. 2 BImSchG, Art. 59 Satz 1 Nr. 1, Art. 60 
Satz 1 Nr. 1 BayBO). 3WEA, die weder im Geltungs-
bereich eines qualifizierten Bebauungsplans noch 
im  unbeplanten Innenbereich, sondern im Außen-
bereich errichtet werden sollen, sind als grund-
sätzlich privilegierte Vorhaben zulässig, wenn öf-
fentliche Belange nicht entgegenstehen und ihre 
ausreichende Erschließung gesichert ist (§ 35 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB).

4.1 10 H-Regelung
1Nach § 249 Abs. 3 BauGB in der ab 1. August 2014 
geltenden Fassung konnten die Länder durch bis 
zum 31. Dezember 2015 zu verkündende Landes-
gesetze bestimmen, dass § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB 
nur Anwendung findet, wenn die Vorhaben einen 
bestimmten Abstand zu den im Landesgesetz be-
zeichneten zulässigen baulichen Nutzungen ein-
halten. 2In Bayern ist das die 10 H-Regelung in den 
Art. 82 Abs. 1 bis 4, Art. 83 Abs. 1 BayBO, die am 
21. November 2014 in Kraft getreten ist und vom 
Bayerischen Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH) 
mit Urteil vom 9. Mai 2016 – mit Ausnahme von 
Art. 82 Abs. 5 BayBO – für vereinbar mit der Ver-
fassung erklärt worden ist (siehe BeckRS 2016, 
45749). 3Entsprechend der Gesetzesbegründung 
(LT-Drs. 17/2137) soll so ein angemessener Inter-
essenausgleich zwischen den Anforderungen der 
Energiewende und den zu berücksichtigenden In-
teressen der örtlichen Wohnbevölkerung geschaffen 
werden. 4Die Privilegierung von WEA im Außen-
bereich hängt davon ab, dass sie einen Mindestab-
stand vom Zehnfachen ihrer Höhe zu geschützten 
Wohngebäuden einhalten (10 H-Regelung, siehe 
Art. 82 Abs. 1 BayBO). 5Die übrigen Anlagen fallen 
als „sonstige Vorhaben“ unter § 35 Abs. 2 BauGB. 
6Für den Fall, dass es sich um eine untergeordnete 
Anlage eines anderen privilegierten Vorhabens wie 

z. B. eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs 
im Sinne des § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB handelt, gilt 
der Schutz der 10 H-Regelung nicht.

4.1.1 Geschützte Wohngebäude
1In Gebieten mit Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) 
sowie innerhalb im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile (§ 34 BauGB) werden alle Wohngebäude 
geschützt, sofern sie in diesen Gebieten nach der 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht nur aus-
nahmsweise zulässig sind. 2In einem Allgemei-
nen Wohngebiet sind Wohngebäude beispielswei-
se allgemein zulässig (§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 
 BauNVO); in einem Gewerbe- oder Industriegebiet 
ist die Zulässigkeit von Wohngebäuden hingegen 
nur ausnahmsweise gegeben (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 oder 
§ 9 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO). 3Im Außenbereich sind 
nur Wohngebäude im Geltungsbereich von Satzun-
gen nach § 35 Abs. 6 BauGB geschützt, nicht hin-
gegen einzelne Gebäude mit Wohnnutzung (Art. 82 
Abs. 1 BayBO). 4Voraussetzung ist in jedem Fall, 
dass die Gebäude zulässigerweise zu Wohnzwe-
cken errichtet wurden oder errichtet werden können 
(Art. 82 Abs. 2 Satz 2 BayBO). 5Auf noch unbebauten 
Flächen werden als Bezugspunkt – entsprechend 
der Gesetzesbegründung – im Zusammenhang 
mit Bebauungsplänen die Grenzen der überbau-
baren Grundstücksflächen empfohlen, innerhalb 
im  Zusammenhang bebauter Ortsteile der Rand der 
Fläche, die an den Außenbereich angrenzt. 6Erfasst 
werden auch Gebäude, die nur teilweise zu Wohn-
zwecken genutzt werden. 7Die Gebäude müssen 
sich nicht auf dem Gebiet der  Gemeinde befinden, 
in der die WEA errichtet werden soll.

4.1.2 Abstandsanforderungen
1Der erforderliche Abstand berechnet sich aus der 
Höhe der WEA, d. h. der Nabenhöhe zuzüglich 
 Radius des Rotors (Art. 82 Abs. 2 Satz 1 BayBO). 
2Der Abstand bemisst sich nach Art. 82 Abs. 2 Satz 2 
BayBO von der Mitte des Mastfußes der Anlage bis 
zum nächstgelegenen, geschützten Wohngebäude 
(Nr. 4.1.1). 3Da sich der Mindestabstand auf die 
Höhe der konkreten WEA bezieht, handelt es sich 
um keinen feststehenden, sondern um einen vom 
jeweiligen Einzelfall abhängigen Abstand. 4Klei-
nere Anlagen werden den Mindestabstand leichter 
einhalten können.

4.2 Auswirkungen der 10 H-Regelung auf die Bauleit-
planung

4.2.1 Abstandsanforderungen
1Für WEA, die nach der 10 H-Regelung im Außen-
bereich nicht mehr privilegiert zulässig sind, kön-
nen Gemeinden durch einen Bebauungsplan Bau-
recht schaffen, d. h. Gebiete für Anlagen festsetzen, 
die der Windenergie dienen (§ 11 Abs. 2 BauNVO). 
2Auch ein vorhabenbezogener Bebauungsplan (§ 12 
BauGB) ist möglich. 3In der Bauleitplanung ist die 
Gemeinde an keinen gesetzlichen Mindestabstand 
nach der 10 H-Regelung gebunden, da Art. 82 Abs. 1 
BayBO nur die Frage der Privilegierung von WEA 
im unbeplanten Außenbereich regelt. 4Eine Ver-
pflichtung der Gemeinden, Baurecht zu schaffen, 
besteht nicht. 5Dies gilt auch für Bereiche, die in 
Regionalplänen als Vorranggebiete für die Errich-
tung von WEA ausgewiesen sind. 6Aufgrund des 
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 Außenbereich nur entgegen, wenn das Vorhaben 
das Orts- und Landschaftsbild in besonders ge-
wichtiger Weise ungünstig verändert oder das Orts- 
und Landschaftsbild besonders schützenswert ist. 
2Nach § 35 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB können 
 einem raumbedeutsamen, privilegierten Vorhaben 
 öffentliche Belange insoweit nicht entgegengehal-
ten werden, als die Belange bereits bei der Aufnah-
me der Vorhaben als Ziele der Raumordnung in den 
Regionalplänen abgewogen worden sind. 3Soweit 
einzelne öffentliche Belange bei der Standortfest-
legung nicht abgewogen worden sind oder eine sol-
che Abwägung, weil es an entsprechenden Zielen 
fehlt, überhaupt noch nicht stattgefunden hat, ver-
bleibt es bei der uneingeschränkten Prüfung nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB, ob öffentliche Belange 
ent gegenstehen. 4Der Antragsteller hat eine Erklä-
rung abzugeben, in der er sich zum Rückbau der 
WEA nach endgültiger Aufgabe der Nutzung ver-
pflichtet (§ 35 Abs. 5 Satz 2 Halbsatz 1 BauGB). 5Ob 
und wie diese Verpflichtung gesichert wird, liegt im 
Ermessen der zuständigen Genehmigungsbehörde.

5. Repowering von WEA
1Repowering bezeichnet den Ersatz älterer, leis-
tungsschwächerer WEA durch moderne, leistungs-
starke Anlagen. 2Gemäß § 249 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom 22. Juli 2011 bleibt in einer Gemeinde, 
die bereits eine Konzentrationsflächendarstellung 
in Bezug auf WEA im Flächennutzungsplan hat, 
durch eine Erweiterung der Darstellung, durch 
die zusätzliche Standorte im Außenbereich der 
Gemeinde für WEA geöffnet werden, die bisherige 
Konzentrationsflächendarstellung unberührt. 3Die 
Gemeinden können in Bebauungsplänen, die die 
Zulässigkeit von WEA regeln, festsetzen, dass die 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans vorgese-
henen neuen und regelmäßig größeren WEA erst 
errichtet werden dürfen, wenn im Geltungsbereich 
des Bebauungsplans vorhandene kleine und ältere 
WEA beseitigt worden sind (§ 249 Abs. 2 BauGB in 
der Fassung vom 22. Juli 2011). 4Die 10 H-Regelung 
gilt grundsätzlich auch für das Repowering von 
 älteren WEA (Nr. 4.1).

6. Informelle Planungen und Konzepte
1Es ist zumeist zweckmäßig, die Planungsvorstel-
lungen in informellen Plänen vorzubereiten und je 
nach Bedarf durch die Bauleitplanung zu konkre-
tisieren. 2Ein von der Gemeinde beschlossenes 
städtebauliches Konzept im Sinne von § 1 Abs. 6 
Nr. 11 BauGB muss in der nachfolgenden Bauleit-
planung berücksichtigt werden. 3Über solche Pläne 
können effiziente Möglichkeiten ermittelt und die 
Entwicklung zielgerichtet gesteuert werden. 4Die 
Öffentlichkeit wird in den Planungsprozess einge-
bunden. 5Gerade bei der komplexen Aufgabe, die 
gemeindliche Energieversorgung auf erneuerbare 
Ener gien umzustellen, ist es sinnvoll, ein kommu-
nales Energiekonzept, z. B. Energienutzungspläne, 
aufzustellen. 6Entsprechende Konzepte können 
durch das Staatsministerium für Wirtschaft und 
Medien, Energie und Technologie gefördert wer-
den. 7Eine interkommunale Zusammenarbeit mit 
benachbarten Gemeinden ist anzustreben, wenn 
Eignungsflächen, Standorte und Gebiete für Versor-

Entwicklungsgebots (§ 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB) ist 
gegebenenfalls der zugrundeliegende Flächennut-
zungsplan zu ändern oder zu ergänzen. 7Es gelten 
jedoch die allgemeinen Abstandsanforderungen, 
insbesondere aus Immissionsschutzrecht sowie aus 
der Bayerischen Bauordnung (Nr. 7.3). 8Nach den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalls ist zu prü-
fen, in welchem Umfang die Konfliktbewältigung 
zum Immissionsschutz, Naturschutz, Waldrecht 
und Denkmalschutz bereits in die Bauleitplanung 
einzubeziehen ist, siehe zum Immissionsschutz im 
Bauplanungsrecht das Rundschreiben des Staats-
ministeriums des Innern vom 10. Juni 1996 in der 
Fassung vom 25. März 1997, zuletzt geändert für 
den Bereich des Lärmschutzes durch Schreiben 
vom 25. Juli 2014.

4.2.2 Konsens vor Ort
1Dem geforderten Konsens vor Ort dient im Rah-
men des Bauleitplanverfahrens die Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung (§§ 3, 4 BauGB) sowie 
die  Beteiligung der Nachbargemeinde (§ 2 Abs. 2 
BauGB). 2An diesem Grundsatz ändert auch das 
Urteil des BayVerfGH vom 9. Mai 2016 nichts, mit 
dem die Auslegungshilfe des Art. 82 Abs. 5 Bay-
BO für verfassungswidrig erklärt worden ist. 3Im 
Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB ist 
das interkommunale Abstimmungsgebot mit betrof-
fenen Nachbargemeinden weiterhin zu beachten. 
4Die Einbindung der betroffenen Nachbargemeinde 
ist als Abwägungsmaterial zu dokumentieren. 5Ein 
 Zustimmungserfordernis besteht jedoch nicht.

4.2.3 Konzentrationsflächenplanung
1Für privilegierte WEA im Außenbereich (§ 35 
Abs. 1 Nr. 5 BauGB) steht den Gemeinden weiter-
hin die Konzentrationsflächendarstellung in einem 
Flächennutzungsplan (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) 
zur Verfügung. 2Ist eine entsprechende Darstellung 
bereits vor dem 21. November 2014 erfolgt, greift 
grundsätzlich Bestandsschutz, d. h. der Mindest-
abstand nach der 10 H-Regelung gilt nicht, wenn 
und soweit die Gemeinde oder eine betroffene 
Nachbargemeinde der Fortgeltung nicht frist-
gerecht bis zum 21. Mai 2015 widersprochen hat 
(Art. 82 Abs. 4 BayBO).

4.2.4 Gemeindefreie Gebiete
1Für WEA in gemeindefreien Gebieten gilt grund-
sätzlich die 10 H-Regelung mit der Folge, dass 
 Anlagen auch in diesen Gebieten nicht privile-
giert zulässig sind, soweit sie einen Mindestab-
stand vom Zehnfachen ihrer Höhe zu geschützten 
Wohn gebäuden nicht einhalten. 2Die Möglichkeit, 
hiervon unabhängig im Wege der Bauleitplanung 
Baurecht zu schaffen, besteht auf gemeindefreien 
Gebieten nicht; eine Eingemeindung des Gebiets 
bleibt aber denkbar. 3Nach Art. 82 Abs. 3 BayBO 
können angrenzende Gemeinden für WEA auf ge-
meindefreien Gebieten auf den Schutz der 10 H-
Regelung – auch teilweise – verzichten, so dass An-
lagen insoweit uneingeschränkt privilegiert bleiben 
im Sinne von § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB.

4.3 Voraussetzungen im Außenbereich
1Öffentliche Belange nach § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 
BauGB stehen privilegiert zulässigen WEA im 
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gungsnetze aneinander grenzen oder sich überlap-
pen können. 8Bei großräumigen Zusammenhängen 
sind auch auf regionaler Ebene, für Landkreise oder 
Planungs regionen, übergreifende Konzepte sinn-
voll, die wiederum Grundlage für Festlegungen in 
Regional- und Bauleitplänen sein können. 9Nähe-
res zur Erstellung von Energiekonzepten und -nut-
zungsplänen findet sich im Energie-Atlas Bayern.

7. Immissionsschutzrechtliches Genehmigungs-
verfahren

Angesprochen sind sowohl Themen, die Teil des 
materiellen Prüfprogramms der Behörde nach § 6 
BImSchG sind, als auch Fragen, die sich Bürgern 
oder Antragstellern im Zusammenhang mit der 
 Errichtung von WEA stellen können.

7.1 Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
1Für Windfarmen mit drei bis fünf Anlagen ist eine 
standortbezogene, und für solche mit sechs bis 19 
Anlagen ist eine allgemeine Vorprüfung erforder-
lich, ob wegen möglicher nachteiliger erheblicher 
Umweltauswirkungen eine UVP erforderlich ist. 
2Bei 20 und mehr Anlagen innerhalb einer Wind-
farm ist immer eine UVP erforderlich. 3Unter Wind-
farm wird die Planung oder Errichtung von mindes-
tens drei Anlagen verstanden, die

a) sich innerhalb einer regionalplanerisch oder 
bauleitplanerisch ausgewiesenen Fläche befin-
den oder

b) im räumlichen Zusammenhang stehen und bei 
denen sich ihre Einwirkungsbereiche in Bezug 
auf die Schutzgüter des § 2 Abs. 1 Satz 2 des Ge-
setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) überschneiden oder wenigstens berüh-
ren.

4Ferner kann sich die UVP-Pflicht auch aus anderen 
Rechtsgebieten ergeben, z. B. bei Rodung von Wald-
flächen. 5Ist bereits im Bauleitplanverfahren eine 
Umweltprüfung durchgeführt worden, sollen im 
Genehmigungsverfahren die Vorprüfung des Ein-
zelfalls oder die UVP auf zusätzliche oder  andere 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
 beschränkt werden. 6Erkenntnisse aus dem bay-
ernweiten Suchverfahren für eine „Gebiets kulisse 
Windkraft als Umweltplanungshilfe für Kommu-
nen“ können im Rahmen der UVP-Prüfung als Ent-
scheidungsgrundlage berücksichtigt werden. 

7.2 Auflagen und sonstige Nebenbestimmungen
1Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigungsverfahrens ist sicherzustellen, dass 
die Errichtung oder der Betrieb der Anlage keine 
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des § 3 
Abs. 1 BImSchG verursacht. 2Schädliche Umwelt-
einwirkungen lassen sich häufig durch Einhaltung 
bestimmter Auflagen, z. B. Schallleistungspegel, 
Drehzahl- oder Leistungsbegrenzung, zeitweise 
Abschaltung, vermeiden. 3Vor einer Ablehnung 
des Antrags sollte in einem Gespräch mit dem An-
tragsteller geklärt werden, ob dieser bereit wäre, 
eine rechtlich nicht einforderbare Maßnahme auf 
freiwilliger Basis zu erbringen, z. B. freiwilliges 
Monitoring, Betriebseinschränkungen während 
einzelner nächtlicher Starkwindstunden. 4Andere 
öffentlich-rechtliche Anforderungen, wie insbe-

sondere der Schutz des Bodens, des Grundwassers, 
der Hochwasserschutz oder Belange der Gewässer-
bewirtschaftung, sind ebenfalls zu berücksichtigen.

7.3 Abstände

Im Folgenden werden die Grundlagen für einzuhal-
tende Mindestabstände zusammengefasst.

7.3.1 Lärmschutz
1Die Beurteilung, ob schädliche Umweltauswir-
kungen in Form von erheblichen Belästigungen 
durch Geräuschimmissionen zu befürchten sind, 
erfolgt auf Grundlage der Technischen Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). 2Zur Durch-
führung von Immissionsprognosen im Rahmen 
der Errichtung und des Betriebs von WEA hat die 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissi-
onsschutz konkretisierende Hinweise zum Schall-
immissionsschutz bei WEA (LAI-Hinweise) erar-
beitet. 3Rechtlich verbindliche Mindestabstände 
kennt das Immissionsschutzrecht nicht. 4Nach der 
Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs (BayVGH) ist die TA Lärm auch auf die 
Schallausbreitung von höherliegenden Schallquel-
len anwendbar (BayVGH, Beschluss vom 7.  Februar 
2011, Az. 22 CS 11.31). 5Allerdings gibt es neuer-
dings Hinweise, dass es mit den bisher angewand-
ten Berechnungsverfahren bei hohen Lärmquellen 
und bei Abständen von mehr als etwa 500 m zu 
einer systematischen Unterschätzung der tatsäch-
lichen Geräuschimmissionen kommen könnte. 
6Eine gesicherte Abklärung dieser akustischen 
Fragestellung liegt jedoch derzeit noch nicht vor. 
7Daher sollen künftig pauschalierende Abstands-
werte (vergleiche „Schalltechnische Planungshin-
weise für Windparks“, LfU, August 2011) nicht mehr 
 herangezogen werden. 8Die Praxis hat gezeigt, dass 
die Genehmigungsunterlagen für WEA unabhängig 
von den jeweiligen Abständen zu schutzwürdigen 
Nutzungen regelmäßig ein schalltechnisches Gut-
achten enthalten. 9Deshalb soll die Beurteilung der 
Lärmimmission durch die Genehmigungsbehörde 
stets auf der Grundlage eines solchen Gutachtens 
nach dem aktuellen Stand der Technik erfolgen. 
10Hierdurch kann sichergestellt werden, dass die 
jeweils aktuellen LAI-Hinweise angewandt wer-
den, die gegebenenfalls gesichert vorliegende neue 
akustische Erkenntnisse berücksichtigen. 11Soweit 
der Träger des Vorhabens den Gutachtensauftrag in 
Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde erteilt 
hat, gilt dieses als Sachverständigengutachten im 
Sinne von § 13 Abs. 1 der 9. BImSchV. 12Die Zustim-
mung kann insbesondere erteilt werden, wenn das 
Gutachten die LAI-Hinweise berücksichtigt. 13An-
dernfalls holt die Genehmigungsbehörde selbst ein 
Sachverständigengutachten ein, vergleiche § 13 
9. BImSchV. 14Die im Auftrag des Betreibers durch 
einen Privatgutachter erstellte Lärmprognose ist da-
gegen künftig nur als sonstige Unterlage grundsätz-
lich verwertbar, wenn diese unter Beachtung der 
geltenden Regelwerke fachgerecht und nachvoll-
ziehbar erstellt worden und für den Fachkundigen 
überzeugend ist (Oberverwaltungsgericht Saarland, 
Beschluss vom 10. Dezember 2010, Az. 3 B 250/10). 
15Die Genehmigungsbehörde prüft außerdem, ob 
Vorbelastungen durch vorhandene WEA oder ande-
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einzig der genügend große Abstand der WEA zu 
den Erd bebenmessstationen. 4Folgende Abstands-
flächen sind daher einzuhalten: 

a) Station GERES bei Haidmühle der BGR; seismi-
sche Primärstation im International Monitoring 
System-Netzwerk zum Vollzug des internationa-
len Atomwaffenteststoppabkommens; es ist ein 
Mindestabstand von 15 km einzuhalten, inner-
halb dessen die Errichtung von WEA unzulässig 
ist;

b) Breitbandstationen der BGR (Gräfenberg-Array): 
Haidhof (GRA1), Wildenfels (GRA2), Leutzdorf 
(GRA3), Stöppach (GRA4), Brünnthal (GRB1), 
Reichertswinn (GRB2), Eglhofen (GRB3), Held-
mannsberg (GRB4), Ödberg (GRB5), Eglofsdorf 
(GRC1), Böhmfeld (GRC2), Steinsdorf (GRC3), 
Raitenbuch (GRC4); es ist ein Mindestabstand 
von 5 km einzuhalten, innerhalb dessen die Er-
richtung von WEA unzulässig ist;

c) Breitbandstationen des Bayerischen Erdbe-
bendienstes: Fürstenfeldbruck (FUR), Wettzell 
(WET), Manzenberg (MANZ), Jochberg (RJOB) 
und Rotzenmühle (ROTZ); es ist ein Mindestab-
stand von 3 km einzuhalten, innerhalb dessen 
die Errichtung von WEA unzulässig ist; im wei-
teren Bereich bis 5 km sind Einzelfallprüfungen 
vorzunehmen;

d) Weitere Messstationen des Bayerischen Erd-
bebendienstes: Beilngries (ALTM), Oberstdorf 
(OBER), Hohe Rhön (HROE), Partenkirchen 
(PART), Zugspitze (ZUGS), Bissingen (NORI), 
Berchtesgaden (BGLD), Längenau/Selb (LAEN), 
Schönbrunner Berg (MSBB), Zeckenberg 
(MZEK), Großbüchelberg (MGBB), Rosenbühl 
(MROB), Konnersreuth (MKON), Bad Reichen-
hall/Nonn (RNON), Piding/Moar Alm (RMOA), 
Inzell/Wildenmoos (RWMO), Bürgeleck (RTBE), 
Staufenhaus (RTSH), Steiner Alm (RTSA), Bern-
ried (BE1), Kirchweidach (KW1); es ist ein Min-
destabstand von 1 km einzuhalten, innerhalb 
dessen die Errichtung von WEA unzulässig ist; 
im weiteren Bereich bis 2 km sind Einzelfallprü-
fungen vorzunehmen. 

5Die vorstehenden Abstandsradien ergeben sich 
aus dem bekannten seismischen, akustischen und 
seismo-akustischen Störverhalten der WEA. 6Sie 
spiegeln die unterschiedlichen Mindestanfor-
derungen der verschiedenen seismischen Netzwer-
ke entsprechend der jeweiligen Aufgabenstellung 
und der daraus resultierenden Anforderungen an 
den Frequenzbereich, die Empfindlichkeit und die 
Qualität der Aufzeichnung wider. 7Die Positionen 
der Messstationen inklusive der Schutzradien und 
der Links zu den jeweiligen Betreibern finden sich 
im Energie-Atlas Bayern.

7.4 Nachbarbegriff
1Der Begriff der Nachbarschaft ist im Immissions-
schutzrecht weiter zu verstehen als im Baurecht. 
2Der Kreis der Nachbarn lässt sich nicht allgemein 
bestimmen, er hängt von der Art und der Dauer 
der Immissionen ab. 3Als benachbart gelten alle 
Grundstücke innerhalb des Einwirkungsbereichs 
der  genehmigten Anlage. 4Der Einwirkungsbereich 
ist der Bereich, in dem die Emissionen der Anlage 

re gewerbliche Emittenten zu  berücksichtigen sind. 
16Unproblematisch ist eine Vor- oder Zusatzbelas-
tung durch gewerbliche Anlagen, die nur tagsüber 
betrieben werden. 17Sofern der Antragsteller einen 
vorherigen Kontakt mit der Genehmigungsbehör-
de aufnimmt, unterstützt letztere den vom Antrag-
steller beauftragten Gutachter mit vorhandenen 
 Informationen zur Vor- und Zusatzbelastung. 18Eine 
Abnahmemessung ist in der Regel nicht zwingend 
erforderlich.

7.3.2 Abstandsflächen Bayerische Bauordnung
1Von den immissionsschutzrechtlichen Abständen 
zu unterscheiden sind die nach der Bayerischen 
Bauordnung zu ermittelnden Abstandsflächen. 
2Nach gefestigter Rechtsprechung sind von WEA 
gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen 
Abstandsflächen einzuhalten, weil von ihnen Wir-
kungen wie von Gebäuden ausgehen (Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 BayBO). 3Nach BayVGH (Urteil vom 28. Juli 
2009, Az. 22 BV 08.3427) ist bei der Berechnung 
der Tiefe der Abstandsfläche für eine WEA von de-
ren Gesamthöhe, d. h. der Nabenhöhe zuzüglich 
Rotorradius, auszugehen. 4Die Abstandsfläche ist 
einzuhalten ab einem Kreis um die Mittelachse 
der Anlage; der Radius dieses Kreises wird durch 
den Abstand des senkrecht stehenden Rotors vom 
Mastmittelpunkt bestimmt. 5Abweichungen (Art. 63 
Abs. 1 BayBO) von den Abstandsflächen können 
regelmäßig zugelassen werden, da WEA in ver-
schiedener Hinsicht keine typischen baulichen 
Anlagen sind, wie sie das Abstandsflächenrecht vor 
Augen hat, und Grundstücke, auf denen die volle 
Abstandsfläche eingehalten werden kann, oftmals 
nicht existieren.

7.3.3 Rücksichtnahmegebot
1WEA können nach gefestigter Rechtsprechung 
aufgrund ihrer Höhe sowie der ständigen Dreh-
bewegung des Rotors samt den Flügeln eine  optisch 
bedrängende Wirkung auf bewohnte Nachbar-
grundstücke entfalten und damit gegen das in 
§ 35 Abs. 3 Satz 1 BauGB als unbenannter Belang 
verankerte Gebot der Rücksichtnahme verstoßen 
(vergleiche insbesondere Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG), Beschluss vom 11. Dezember 2006,  
Az. 4 B 72.06 und BayVGH, Urteil vom 29. Mai 
2009, Az. 22 B 08.1785). 2Für die erforderliche 
Einzelfallprüfung hat die Rechtsprechung grobe 
Ausgangswerte geschaffen, die regelmäßig einge-
halten sind, wenn die immissionsschutzrechtlichen 
Abstände (Nr. 7.3.1) beachtet werden.

7.3.4 Erdbebenmessstationen
1Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe in Hannover (BGR) und der Erdbeben-
dienst Bayern betreiben im Rahmen völkerrecht-
licher Vereinbarungen, der staatlichen Daseinsvor-
sorge und im internationalen wissenschaftlichen 
Verbund mehrere seismische Messstationen. 2Die 
durch WEA erzeugten Erschütterungen führen 
über die Erhöhung des Rausch- und Störpegels in 
jedem Fall zu einer Verschlechterung der Detek-
tions- und Auswertegenauigkeit der seismischen 
Messdaten bis hin zum Ausschluss der Nutzbarkeit 
der  Anlage. 3Zur Vermeidung dieser Auswirkung 
bleibt als wirksames Gegenmittel bis auf Weiteres 



AllMBl. Nr. 10/2016 1649

nach Art, Ausmaß und Dauer noch einen relevan-
ten, d. h. individualisierbaren Emissionsbeitrag lie-
fern. 5Nr. 2.2 TA Lärm bestimmt als Einwirkungsbe-
reich die Flächen, in denen der Beurteilungspegel 
weniger als 10 dB(A) unter dem maßgeblichen 
 Immissionsrichtwert liegt oder Geräuschspitzen 
diesen Wert erreichen (Landmann/Rohmer, Um-
weltrecht, Stand März 2010, § 3 BImSchG, Rand-
nr. 6f, Verwaltungsgericht Würzburg, Beschluss 
vom 22. November 2010, Az. W 4 S 10.1139).

7.5 Irrelevanzkriterium
1Gemäß Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA Lärm darf die Genehmi-
gung für die zu beurteilende Anlage auch bei einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund 
der Vorbelastung aus Gründen des Lärmschutzes 
nicht versagt werden, wenn der von der Anlage 
verursachte Immissionsbeitrag im Hinblick auf 
den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen 
ist. 2Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der 
zu beurteilenden Anlage ausgehende Zusatzbelas-
tung die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Lärm 
am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 
6 dB(A) unterschreitet. 3Damit führt die Zusatzbe-
lastung einer Anlage, deren Beurteilungspegel den 
maßgeblichen Immissionsrichtwert um 6 dB(A) un-
terschreitet, in der Regel nur zu einer subjektiv nicht 
wahrnehmbaren Erhöhung des Geräuschniveaus 
um maximal 1 dB(A), die nach Nr. 3.2.1 Abs. 2 TA 
Lärm als nicht relevant eingestuft wird (Oberver-
waltungsgericht Lüneburg, Beschluss vom 31. März 
2010, Az. 12 LA 157/08).

7.6 Impulszuschlag und Amplitudenmodulation
1WEA rufen im Regelfall keine Geräusche hervor, 
die im Hinblick auf ihre außergewöhnliche Stör-
wirkung die Vergabe eines Zuschlags für Ton- oder 
Informationshaltigkeit oder eines Impulszuschlags 
rechtfertigen. 2Das BVerwG hat entschieden 
 (Urteil vom 29. August 2007, Az. 4 C 2.07), dass die 
 Ermittlung der Geräuschimmissionen nach Nr. 6.8 
TA Lärm und nach den Vorschriften des Anhangs 
erfolgt. 3Die genannten Regelungen der TA Lärm 
erlauben nicht die Vergabe eines allgemeinen Läs-
tigkeitszuschlags. 4Das macht auch ein Vergleich 
zur Vorgängerregelung deutlich, in der nicht dif-
ferenziert und ein Zuschlag für „auffäl lige“ Pege-
länderungen vorgesehen war (Nr. 2.42.2 TA Lärm 
1968). 5Der Zuschlag für Impulshaltigkeit trägt dem 
Umstand Rechnung, dass in ihrer Lautstärke kurz-
zeitig stark zu- und wieder abnehmende Geräusche, 
z. B. Schlag- oder Knallgeräusche, als deutlich stö-
render empfunden werden als Geräusche mit lang-
sam schwankender oder weitgehend gleichbleiben-
der Lautstärke. 6Auslegungsmaßstab ist somit der 
im Hinblick auf die besonders hohe Pegeländerung 
außergewöhnliche Grad an Störung, der von den 
Geräuschen ausgeht.

7.7 Infraschall
1Infraschall ist tieffrequenter Schall im nicht hör-
baren Frequenzbereich von 1 bis 16 Hertz (Hz). 2Je 
tiefer die Frequenz, umso höher muss der Schall-
druckpegel sein, um vom Menschen wahrgenom-
men zu werden. 3Bei 16 Hz ist dies erst bei Schall-
druckpegeln von über 79 dB und bei 3 Hz von über 
120 dB der Fall. 4Infraschall durch technische An-

lagen ist dann als schädliche Umwelteinwirkung im 
Sinne des BImSchG einzustufen, wenn die Anhalts-
werte der DIN 45680 (Entwurf August 2011) über-
schritten sind. 5Bei den üblichen Abständen von 
WEA zur Wohnbebauung (größer 500 m) wird diese 
Schwelle nicht erreicht. 6Messungen zeigen, dass 
eine WEA nur einen Bruchteil des in der Umgebung 
messbaren Infraschalls erzeugt. 7Der Hauptanteil 
kommt vom Wind selbst und zwar unabhängig 
von der WEA. 8Schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Infraschall von WEA konnten bisher nicht 
durch wissenschaftliche Untersuchungen belegt 
werden. 9Bereits ab einem Abstand von 250 m von 
einer WEA sind im Allgemeinen keine erheblichen 
 Belästigungen durch Infraschall mehr zu erwarten. 
10In diesen Fällen ist keine weitere Prüfung zum In-
fraschall geboten. 11Auch Infraschall unterliegt den 
Gesetzen der Akustik (Verwaltungsgericht Würz-
burg, Urteil vom 7. Juni 2011, Az. W 4 K 10.754). 
12Bei komplexen Einwirkungen, über die noch kei-
ne hinreichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 
vorliegen, gebietet die staatliche Schutzpflicht aus 
Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG) nicht, alle nur 
denkbaren Schutzmaßnahmen zu treffen. 13Des-
halb ist der Verordnungsgeber nicht verpflichtet, 
Grenzwerte zum Schutz von Immissionen zu ver-
schärfen oder erstmals festzuschreiben, über deren 
gesundheitsschädliche Wirkungen keine verläss-
lichen wissenschaftlichen Erkenntnisse vorliegen 
(BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 28. Februar 
2002, Az. 1 BvR 1676/01). 14Weitere Informationen 
zu Infraschall sind in einer  gemeinsamen Veröf-
fentlichung von Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und LfU „Windenergie-
anlagen – beeinträchtigt Infraschall die Gesund-
heit?“ zu finden.

7.8 Disco-Effekt; Schattenwurf

1Die sogenannten bewegten Schatten und die als 
Disco-Effekt bezeichneten periodischen Lichtre-
flexionen fallen als ähnliche Umwelteinwirkun-
gen unter den Begriff der Immissionen des § 3 
Abs. 2  BImSchG. 2Der Disco-Effekt stellt heutzu-
tage aufgrund der matten Beschichtung der WEA 
kein Problem mehr dar und bedarf keiner weiteren 
Prüfung. 3Für den Schattenwurf durch die WEA 
gilt Folgendes: Beschattungszeiten von weniger 
als 30 Stunden pro Kalenderjahr und 30 Minuten 
pro Tag sind nicht erheblich (so auch die in Bayern 
nicht eingeführten „Hinweise zur Beurteilung der 
optischen Emission von WEA – WEA-Schattenwurf-
Hinweise“ des Arbeitskreises Lichtimmissionen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissions-
schutz). 4Der  Betreiber kann eine Abschaltautoma-
tik vorsehen, die meteorologische Parameter, z. B. 
Intensität des Sonnenlichts, berücksichtigt, so dass 
die tatsäch liche Beschattungsdauer begrenzt wird.

7.9 Eiswurf

1Die Gefahr des Eiswurfs von WEA ist in Bayern 
grundsätzlich gegeben. 2WEA sind allgemein so zu 
errichten und zu betreiben, dass es nicht zu einer 
Gefährdung durch Eiswurf kommt. 3Die in der Liste 
der Technischen Baubestimmungen (Vollzug des 
Art. 3 Abs. 2 Satz 1 BayBO) unter der Lfd. Nr. 2.7.9 
als technische Regel eingeführte „Richtlinie für 
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des Verkehrs auch weitergehende Anforderungen 
ergeben, z. B. bezüglich Ablenkungsgefahr oder 
Eiswurf (Nr. 7.10.2).

7.10.2 Eiswurf im Straßenrecht
1Bei WEA, die in der Nähe von Verkehrswegen 
 errichtet und betrieben werden sollen, sind beson-
dere Anforderungen wegen der Gefahr des Eiswurfs 
zu beachten (Nr. 7.9). 2Es ist darauf zu achten, dass 
im Falle einer danach gegebenenfalls erforder-
lichen gutachterlichen Stellungnahme auch eine 
gutachterliche Bewertung des individuellen und 
kollektiven Eiswurfrisikos für die Verkehrsteilneh-
mer im konkreten Einzelfall vorgelegt wird.

7.10.3 Zufahrten
1Im Falle von Anträgen auf Nutzung oder Errich-
tung von Baustellen- oder Behelfsabfahrten an Bun-
desautobahnen zum Transport von Anlagenteilen 
einer WEA zu dem vorgesehenen Standort können 
sich im Wesentlichen drei Konstellationen ergeben:

a) Nutzung einer bestehenden Zufahrt, die nicht 
für den allgemeinen Verkehr bestimmt ist,

b) temporäre bzw. provisorische bauliche Ände-
rung einer bestehenden Zufahrt, die nicht für 
den allgemeinen Verkehr bestimmt ist,

c) temporäre bzw. provisorische Neuerrichtung ei-
ner Zufahrt.

2Diese Nutzungen stellen Sondernutzungen im 
Sinne des § 8 Abs. 1 FStrG dar und können unter 
bestimmten engen Voraussetzungen nach pflicht-
gemäßem Ermessen erlaubt und mit Nebenbestim-
mungen versehen werden. 3Maßgeblich sind die 
konkreten Umstände des Einzelfalls. 4Dabei ist er-
forderlich, dass das Grundstück, auf dem eine WEA 
errichtet werden soll, anderweitig im Sinne des Bau-
planungsrechts erschlossen ist und die Errichtung 
der Anlagen oder der Sondertransport bestimmter 
Anlagenteile ohne die beantragte Sondernutzung 
nicht möglich ist. 5Zudem muss gewährleistet sein, 
dass hierbei die Belange der Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs, z. B. durch Vollsperrung des 
Autobahnabschnitts und Begleitung des Sonder-
transports, gewahrt werden. 6Die temporäre bzw. 
provisorische Zufahrt und auch ihre bauliche Ände-
rung ist unmittelbar nach der Nutzung zum Zweck 
des genehmigten Sondertransports zurückzubauen. 
7Darüber hinaus kann aus straßenverkehrsrecht-
licher Sicht für die Durchführung von Großraum- 
oder Schwertransporten eine Erlaubnis nach § 29 
Abs. 3 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) und 
für das Ausfahren von der Bundesautobahn über 
eine nichtöffentliche Anschlussstelle eine Ausnah-
megenehmigung gemäß § 18 Abs. 10 StVO erfor-
derlich sein. 8Die Richtlinien für Großraum- und 
Schwertransporte sind zu beachten. 9Dabei ist zu 
prüfen, ob es daneben noch einer straßenrecht-
lichen Sondernutzungserlaubnis bedarf (vergleiche 
§ 8 Abs. 6 FStrG).

7.11 Luftverkehrsrechtliche Hinweise 
1Bei der Planung, Genehmigung und Errichtung 
von WEA sind luftverkehrsrechtliche Aspekte zu 
beachten. 2Die zivilen Luftfahrtbehörden sind 
 Ansprechpartner für die Einleitung der notwen-
digen Überprüfungen. 3Bei militärischen Flugplät-

Windenergieanlagen; Einwirkungen und Stand-
sicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ 
ist zu beachten. 4Nach der Anlage 2.7/12 zu die-
ser Richtlinie sind Abstände zu Verkehrswegen 
und Gebäuden wegen der Gefahr des Eiswurfs 
einzuhalten, soweit eine Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit nicht auszuschließen ist. 5In 
nicht  besonders eisgefährdeten Regionen gelten 
Abstände größer als das Eineinhalbfache der Sum-
me aus Rotordurchmesser und Nabenhöhe im All-
gemeinen als ausreichend. 6Gegebenenfalls bedarf 
es hierzu einer sachverständigen Einschätzung. 
7Soweit die erforderlichen Abstände bei Eiswurf-
gefahr nicht eingehalten werden, ist eine gutach-
terliche Stellungnahme eines Sachverständigen 
zur Funk tionssicherheit von Einrichtungen, durch 
die der Betrieb der WEA bei Eisansatz sicher aus-
geschlossen werden kann oder durch die ein Eis-
ansatz verhindert werden kann, vorzulegen. 8Die 
erforderliche  Betriebssicherheit der WEA ist durch 
geeignete  Genehmigungsauflagen sicherzustellen. 
9Ein – durch geeignete Sicherungsmaßnahmen ver-
mindertes – Restrisiko ist nach der verwaltungsge-
richtlichen Rechtsprechung jedoch hinzunehmen.

7.10 Straßenrechtliche Hinweise

7.10.1 Anbauvorschriften
1Bei der Errichtung von WEA ergeben sich im 
Umfeld von Straßen vor allem aus Gründen der 
 Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs Mindest-
abstände. 2Bei Bundesfern-, Staats- und Kreisstra-
ßen sind zunächst die straßenrechtlichen Anbau-
verbote und Anbaubeschränkungen gemäß § 9 
des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) und den 
Art. 23, 24 des Bayerischen Straßen- und Wegege-
setzes (BayStrWG) zu beachten. 3Die Anbauverbots-
zone und grundsätzlich auch die Anbaubeschrän-
kungszone sind von der WEA einschließlich ihres 
Rotors freizuhalten. 4Der Rotor, mit Rotorblattspitze, 
darf – auch bei entsprechender Drehbewegung – 
grundsätzlich nicht in die Anbaubeschränkungs-
zone hineinragen. 5In der Anbaubeschränkungs-
zone kommt es darauf an, ob das Vorhaben nach 
seiner Lage, Größe und Art geeignet ist, die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs zu beeinträchti-
gen. 6Dabei stellt das BVerwG (vergleiche hierzu 
etwa Urteil vom 28. Mai 1963, Az. I C 247.58, BayV-
Bl. 1964 S. 51) auf die erkennbare Möglichkeit einer 
Beeinträchtigung oder Gefährdung des Verkehrs-
ablaufs durch das Vorhaben ab. 7Eine unbedingte 
 Gewissheit ist dagegen nicht erforderlich. 8Eine sol-
che Möglichkeit wird bei WEA regelmäßig zu be-
jahen sein. 9Wegen der spezifischen Gefahren von 
WEA für den Straßenverkehr wird von den staat-
lichen Straßenbaubehörden daher regelmäßig keine 
Zustimmung (§ 9 Abs. 2 FStrG) und kein Einverneh-
men (Art. 24 Abs. 1 BayStrWG) für die Errichtung 
von WEA innerhalb der Anbaubeschränkungszone 
erteilt werden können. 10Im Übrigen sind die Belan-
ge der Straße in Planungs- bzw. Genehmigungsver-
fahren für WEA stets mit abzuwägen. 11Auch bei 
Gemeindestraßen und sonstigen öffentlichen Stra-
ßen, für die keine gesetzlichen Anbauverbote oder 
-beschränkungen gelten, können deshalb Mindest-
abstände erforderlich sein. 12Im Einzelfall können 
sich aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit 



AllMBl. Nr. 10/2016 1651

zen liegt die Zuständigkeit bei den Dienststellen der 
Bundeswehr. 4Zivile Luftfahrtbehörden in Bayern 
sind

a) die Regierung von Mittelfranken – Luftamt 
Nordbayern –, Flughafenstraße 118, 90411 
Nürnberg, für die Regierungsbezirke Oberpfalz, 
Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken 
sowie

b) die Regierung von Oberbayern – Luftamt Süd-
bayern –, Maximilianstraße 39, 80538 München, 
für die Regierungsbezirke Oberbayern, Nieder-
bayern und Schwaben.

5Die Länder führen die ihnen zugewiesenen Auf-
gaben im Auftrag des Bundes aus (Bundesauftrags-
verwaltung, Art. 85 GG). 6Im Sinne einer zügigen 
und effizienten Sachbearbeitung wird empfohlen, 
die zivilen Luftfahrtbehörden und die zuständigen 
 militärischen Dienststellen möglichst frühzeitig 
einzubinden. 7Das Luftverkehrsgesetz (LuftVG) 
erhebt je nach Standort und Höhe von WEA unter-
schiedliche formelle und materielle Anforderungen.

7.11.1 Zustimmungspflichtige WEA
1Bauschutzbereiche werden eingerichtet, um Gefah-
ren für die Sicherheit des Luftverkehrs und für die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung vorzubeugen 
und dienen einem geordneten Nebeneinander von 
Bauwerken und Flugplätzen. 2Lage und Umfang der 
Bauschutzbereiche ziviler Flugplätze in Bayern sind 
im Rauminformationssystem Bayern RISBY unter 
der Rubrik Luftverkehr dargestellt. 3WEA außer-
halb von Bauschutzbereichen sind relevant, soweit 
sie eine Höhe von 100 m über der Erdoberfläche 
übersteigen. 4Das Gleiche gilt für WEA von mehr 
als 30 m Höhe auf natürlichen oder künstlichen 
 Bodenerhebungen, sofern die Spitze der Anlage um 
mehr als 100 m die Höhe der höchsten Bodenerhe-
bung im Umkreis von 1,6 km Halbmesser um die für 
die Anlage vorgesehene Bodenerhebung überragt. 
5Im Umkreis von 10 km Halbmesser um einen Flug-
hafenbezugspunkt gilt als Höhe der höchsten Bo-
denerhebung die Höhe des Flughafenbezugspunk-
tes. 6WEA innerhalb von Bauschutzbereichen sowie 
WEA außerhalb von Bauschutzbereichen mit einer 
Höhe über 100 m dürfen nach § 12 Abs. 2 Satz 1, § 17 
LuftVG nur mit Zustimmung der Luftfahrtbehörde 
genehmigt werden. 7Das luftrecht liche Zustim-
mungsverfahren ist ein höherrangiges verwaltungs-
internes Zwischenverfahren, das von der jeweiligen 
Genehmigungsbehörde durch Ersuchen an die Luft-
fahrtbehörde einzuleiten ist. 8Es handelt sich nicht 
um die bloße Anforderung einer Stellungnahme der 
Luftfahrtbehörde durch die  Genehmigungsbehörde 
(vergleiche § 11 9. BImSchV). 9Die Luftfahrtbehör-
den sind angehalten, an sie gerichtete Ersuchen 
ohne vermeidbare Verzögerungen zu behandeln 
und unmittelbar an die Flugsicherungsorganisa-
tion DFS Deutsche Flugsicherung GmbH weiter-
zuleiten (§ 31 Abs. 3 LuftVG). 10Die Zustimmung 
der Luftfahrtbehörde gilt als erteilt, wenn sie nicht 
binnen zwei Monaten gegenüber der Genehmi-
gungsbehörde verweigert wird (§ 12 Abs. 2 Satz 2 
LuftVG). 11Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann eine Verlängerung dieser Frist angezeigt sein 
(§ 12 Abs. 2 Satz 3 LuftVG). 12Über die Fristverlän-
gerung entscheidet die Genehmigungs behörde 

im Benehmen mit dem Bundesaufsichtsamt für 
Flugsicherung. 13Die luftverkehrsrechtliche Zu-
stimmung kann davon  abhängig gemacht werden, 
dass die Genehmigung unter Auflagen erteilt wird 
(§ 12 Abs. 4 LuftVG). 14Regelmäßig ist eine Kenn-
zeichnung der WEA als Luftfahrthindernis nach 
Maßgabe der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 
vom 2. September 2004 (BAnz. S. 19937), die zu-
letzt durch Bekannt machung vom 26. August 2015 
(BAnz. AT 01.09.2015 B4) geändert worden ist, er-
forderlich. 15Teil 3 dieser Vorschrift enthält beson-
dere Anforderungen für die Tages- und Nachtkenn-
zeichnung von WEA. 16Die Luftfahrtbehörden sind 
des Weiteren angehalten, innerhalb eines Monats 
nach Eingang des Ersuchens die Genehmigungs-
behörde über den Stand des luftverkehrsrechtlichen 
 Zustimmungsverfahrens zu informieren. 17Dabei 
soll – soweit möglich – gegebenenfalls nach Rück-
sprache mit der Flugsicherungsorganisation eine 
Aussage getroffen werden, ob grundsätzliche 
 Bedenken gegen die Errichtung der WEA bestehen.

7.11.2 Sonstige WEA
1WEA außerhalb von Bauschutzbereichen mit 
 einer Höhe bis 100 m in der Umgebung von Flug-
plätzen können unter Berücksichtigung ihres ge-
nauen Standortes, z. B. im An- und Abflugbereich, 
die Sicherheit des Luftverkehrs beeinträchtigen. 
2Die Luftfahrtbehörde gibt im Genehmigungsver-
fahren für eine WEA eine Stellungnahme ab (§ 11 
9. BImSchV), ob eine solche Beeinträchtigung zu 
erwarten ist und gegebenenfalls eine Kennzeich-
nung als Luftfahrthindernis erforderlich ist. 3Die 
zweimonatige Frist nach § 12 Abs. 2 Satz 2 LuftVG 
gilt hier nicht. 4Art und Umfang der Kennzeichnung 
richten sich nach der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernis-
sen (vergleiche Nr. 7.11.1).

7.11.3 Luftverkehrsrechtliches Bauverbot
1Nach § 18a Abs. 1 Satz 1 LuftVG dürfen WEA nicht 
errichtet werden, wenn dadurch Flugsicherungs-
einrichtungen, d. h. Flugnavigationsanlagen wie 
z. B. Funkfeuer oder Instrumentenlandesysteme, 
gestört werden können. 2Das Bundesaufsichtsamt 
für Flugsicherung veröffentlicht Daten über die 
Standorte von Flugsicherungseinrichtungen in 
Deutschland und die zivilen und militärischen An-
lagenschutzbereiche und gibt weitere Infor mationen 
zum Themenkomplex Anlagenschutz von Flugsi-
cherungseinrichtungen. 3Ob eine Störung von Flug-
sicherungseinrichtungen durch die Errichtung von 
WEA zu erwarten ist, entscheidet das Bundesauf-
sichtsamt für Flugsicherung im Rahmen des Geneh-
migungsverfahrens auf der Grundlage einer Stel-
lungnahme der Flugsicherungsorganisation. 4Die 
DFS Deutsche Flugsicherung GmbH beantwortet 
Fragen zum Thema WEA und Navigationsanlagen 
auch außerhalb förmlicher Verfahren. 5Die bayeri-
schen Luftfahrtbehörden und die Genehmigungs-
behörden nehmen in diesem Zusammenhang keine 
materiell-inhaltlichen Prüfungen vor.

7.11.4 Belange des Flugbetriebs der Bundeswehr
1Nach § 30 Abs. 2 LuftVG nehmen die Dienststellen 
der Bundeswehr für ihren Dienstbereich die Auf-
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nen konkrete Aussagen über die Vereinbarkeit mit 
dem Nachttiefflugsystem getroffen werden. 15Die 
Bundeswehr stellt Daten und Karten des Nachttief-
flugsystems zur Verfügung und kann im Fall mög-
licher Interessenkonflikte im Einzelfall Streckenab-
schnitte anheben. 16Hubschraubertiefflugstrecken 
werden bei Tag und Nacht geflogen. 17Auch diese 
Strecken wurden zur Verminderung der Belastun-
gen für die Bevölkerung durch Fluglärm etabliert. 
18Zu beiden Seiten der Routen dürfen im Abstand 
von 1,5 km keine Hindernisse vorhanden sein, was 
einen Schutzkorridor von 3 km ergibt. 

7.12 WEA und Wetterbeobachtung durch den Deut-
schen Wetterdienst (DWD)

1Die Hauptaufgabe des DWD ist es, vor wetterbe-
dingten Gefahren, z. B. Stürme, Waldbrandgefahr, 
Gewitter, zu warnen sowie das Klima in Deutsch-
land zu überwachen. 2Einzelheiten ergeben sich 
aus § 4 des Gesetzes über den Deutschen Wetter-
dienst. 3Der DWD unterstützt mit räumlich und 
zeitlich hoch aufgelösten Wetterprognosen für jede 
Nabenhöhe die Integration der stetig steigenden, 
fluktuierenden Windstrommengen in bestehende 
Versorgungssysteme. 4Darüber hinaus stellen die 
klimatologischen Winddaten und -karten des DWD 
eine wichtige Grundlage für Gemeinden, Geneh-
migungsbehörden und Länder beim Identifizieren 
geeigneter Flächen für WEA zur Unterstützung der 
Bauleitplanung und Anlagengenehmigung dar. 
5Die Belastbarkeit der Daten des DWD ist daher 
auch für den Ausbau der Windenergienutzung von 
hoher Bedeutung. 6Der DWD betreibt zur Erfül-
lung seines gesetzlichen Auftrags ein umfangrei-
ches Messnetz zur Erfassung der meteorologischen 
Größen. 7Ein wesentlicher Bestandteil ist hierbei 
der aus vier Systemen bestehende Windprofiler-
verbund des DWD (Standorte: Lindenberg (BB), 
Ziegendorf (MV), Nordholz (NI) und Bayreuth 
(BY)) sowie der 17 operationelle Systeme sowie ein 
Qualitätssicherungs- und Erprobungsradar umfas-
sende, deutschlandweite Niederschlagsradar- bzw. 
Wetterradarverbund (Standorte in Bayern: Eisberg, 
Memmingen, Isen, Hohenpeißenberg), welcher als 
einziges Messverfahren eine flächendeckende Nie-
derschlagsmessung erlaubt. 8Da Wetterradarsyste-
me Niederschläge bis zu einer Entfernung von über 
150 km erfassen sollen, werden sie ähnlich wie die 
WEA an exponierten Standorten aufgestellt. 9Auf-
grund ihrer Höhe können WEA deshalb in die von 
den Wetterradarsystemen beobachtete Atmosphä-
re hineinragen und deren Messwerte ungünstig 
 beeinflussen. 10Der DWD ist als Träger öffentlicher 
Belange im Rahmen der Genehmigungsverfahren 
für den Bau und Betrieb von WEA zu beteiligen 
(§ 11 der 9. BImSchV); Adresse: Deutscher Wetter-
dienst, Frankfurter Straße 135, 63067 Offenbach. 
11Der DWD prüft hierbei, ob von den geplanten 
WEA Störungen des oben genannten Messsystems 
zu erwarten wären. 12Im Sinne eines zügigen und 
zielführenden Verfahrensablaufs wird Planern und 
Genehmigungsbehörden empfohlen, den DWD 
möglichst frühzeitig einzubinden. 13Der DWD ist 
zudem gehalten, insbesondere durch die Angabe 
der Koordinaten von Messanlagen und der voraus-
sichtlich erforderlichen Schutzzonen Standortpla-

gaben der Luftfahrtbehörden und Flugsicherungs-
organisationen (Nrn. 7.11.1 bis 7.11.3) wahr. 2Für 
luftrechtliche Stellungnahmen in Genehmigungs-
verfahren für WEA ist im Rahmen der Beteiligung 
als Träger öffentlicher Belange das Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistun-
gen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 53123 
Bonn, zuständig. 3Neben WEA, die innerhalb von 
Bauschutzbereichen militärischer Flugplätze so-
wie innerhalb von Schutzbereichen militärischer 
Flugsicherungseinrichtungen geplant werden, 
können sonstige WEA auch mit Luftverteidigungs-
anlagen, d. h. Radaranlagen zur Luftraumüberwa-
chung, sowie mit militärischem Flugbetrieb nachts 
in niedrigen Flughöhen in Konflikt geraten. 4WEA 
können die dem Zentrum Luftoperationen unter-
stellten Radaranlagen zur Luftraumüberwachung 
beeinträchtigen, wenn sie mit ihren dämpfungs- 
und verschattungswirksamen Anteilen, z. B. Turm, 
Gondel, Rotorblattwurzel, das ist etwa das untere 
Drittel des Rotorblatts, in den Erfassungsbereich 
der Radaranlagen hineinragen. 5Das Störpotenzial 
einer WEA hängt damit unter anderem von deren 
Nabenhöhe, Größe und Form der Gondel, Höhe 
des Standorts usw. ab. 6Das Störpotenzial von zwei 
oder mehr WEA in einem Gebiet kann aufgrund 
von drohenden Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen WEA noch anwachsen. 7Aufgrund ihres 
unterschiedlich hohen Störpotenzials müssen alle 
geplanten WEA, die in den Erfassungsbereich der 
Radaranlagen hineinragen, im Einzelfall geprüft 
und hinsichtlich der Hinnehmbarkeit der Störung 
beurteilt werden. 8In Bayern sind folgende Radar-
anlagen zur Luftraumüberwachung zu beachten:

a) die Stellung Großer Arber, nahe der Gemeinde 
Bayerisch Eisenstein im Landkreis Regen,

b) die Stellung Haindlfing, etwa 5 km nördlich der 
Großen Kreisstadt Freising im Landkreis Frei-
sing,

c) die Stellung Döbraberg, etwa 1 km südöstlich 
der Stadt Schwarzenbach a.Wald im Landkreis 
Hof,

d) die Stellung Lauda-Königshofen, etwa 8 km süd-
östlich der Stadt Lauda-Königshofen im Main-
Tauber-Kreis in Baden-Württemberg.

9Die Großraumradaranlagen sind keine Flugsiche-
rungsanlagen im Sinne des § 18a LuftVG, jedoch 
Radaranlagen im Sinne des § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 
BauGB. 10Das Nachttiefflugsystem wurde von der 
Bundeswehr gemeinsam mit den zuständigen 
Bundesministerien, den Landesregierungen und 
der Flugsicherungsorganisation entwickelt. 11Es 
berücksichtigt die aktuelle Bebauungssituation in 
Deutschland und ist dahingehend optimiert, die Be-
lastungen für die Bevölkerung durch Fluglärm so 
gering wie möglich zu halten und gleichmäßig über 
das Bundesgebiet zu verteilen. 12Darüber hinaus ist 
das Nachttiefflugsystem eng mit anderen, zivilen 
Luftraumnutzern abgestimmt. 13Die Beschränkung 
von Bauhöhen unterhalb des Nachttiefflugsystems 
begründet sich durch die gesetzlich vorgeschriebe-
nen vertikal und lateral einzuhaltenden Mindest-
abstände von Luftfahrzeugen zu Hindernissen. 
14Bereits in der Planungsphase späterer Festset-
zungs- oder Genehmigungsverfahren für WEA kön-



AllMBl. Nr. 10/2016 1653

nungen für WEA bereits in einem frühen Stadium 
zielgerichtet zu unterstützen. 14Prüfmaßstab bei 
Radarsystemen sind die Richtlinien und Beschlüs-
se der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), 
einer Organisation der UNO. 15Demnach wird im 
engeren Umkreis bis zu 5 km um die Wetterradar-
standorte von einer erheblichen Störung der Radar-
messungen auszugehen sein. 16In einem Radius 
von 15 km um die Wetterradarstandorte ergeben 
sich unter Umständen Höhenbeschränkungen für 
WEA. 17Ohnehin vorhandene Abschattungen der 
Radarsysteme aufgrund des Geländes werden bei 
der Prüfung der Notwendigkeit etwaiger Höhen-
beschränkungen berücksichtigt. 18Neben den Wet-
terradarsystemen können auch die Messergebnisse 
der vier Windprofiler-Radarsysteme durch WEA un-
günstig beeinflusst werden, sodass auch um diese 
Standorte ein ähnlicher Schutzabstand einzuhal-
ten ist. 19Der tatsächlich erforderliche Abstand ist 
je nach Größe und Zahl der WEA im Einzelfall 
festzulegen. 20WEA in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den Wetterstationen bzw. den Wetterwarten des 
Bodenmessnetzes können ebenfalls zu einer Be-
einflussung der Messwerte führen. 21Die Prüfung 
des DWD umfasst daher auch diesen Aspekt. 22Der 
erforderliche Abstand von Messfeldern des DWD 
kann je nach konkreter Situation das Fünf- bis Acht-
fache des Rotordurchmessers betragen. 23Ob und in 
welchem Ausmaß tatsächlich eine Störung auftreten 
könnte, wird im Einzelfall für das jeweilige WEA-
Projekt geprüft. 

7.13 Richtfunk
1WEA können in Abhängigkeit vom Aufstellungs-
ort und der baulich-technischen Ausführung 
Richtfunkstrecken stören. 2Bei geplanten Wind-
energieprojekten sollte der Betreiber daher unter 
anderem auch darauf achten, dass durch das Bau-
werk bestehende Richtfunkverbindungen nicht 
gestört werden. 3Informationen über Betreiber von 
Richtfunkstrecken in bestimmten Gebieten erteilt 
die Bundesnetzagentur, Referat 226/Richtfunk, 
Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin. 4Militärische 
Richtfunktrassen der Bundeswehr und der Statio-
nierungskräfte dürfen durch WEA nicht gestört 
werden. 5Die Störung einer Richtfunktrasse ist in 
der Regel dann ausgeschlossen, wenn eine geplante 
WEA beiderseits der Richtfunktrasse einen Min-
destabstand von jeweils 100 m einhält. 6Die militä-
rischen Richtfunktrassen sind nicht veröffentlicht. 
7Ob eine WEA eine militärische Richtfunkstrecke 
stört, ist über das Bundesamt für Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
abzuklären.

7.14 Vorhandene Daten
1In Genehmigungsverfahren zur Errichtung wei-
terer WEA soll auf vorhandene Untersuchungen 
 zurückgegriffen werden, wenn die Datenlage nicht 
älter als fünf Jahre ist und keine entscheidungsrele-
vante Änderung der Sachlage erkennbar ist. 2Damit 
kann auf die aufwendige Erhebung von Daten im 
Regelfall verzichtet werden. 

7.15 Wertverlust
1Häufiges Motiv für Widerstände gegen WEA ist 
die Befürchtung eines Wertverlusts der angrenzen-

den Grundstücke. 2Es gibt aber keinen allgemei-
nen Rechtssatz des Inhalts, dass der Einzelne einen 
Anspruch darauf hat, vor jeglicher Wertminderung 
seines Grundstücks bewahrt zu bleiben (BVerwG, 
Beschluss vom 13. November 1997, Az. 4 B 195/97). 
3Hierzu hat der BayVGH (Beschluss vom 7. Feb-
ruar 2011, Az. 22 CS 11.31) ausgeführt: „Was den 
behaupteten Wertverlust des Wohngrundstücks des 
Antragstellers angeht, ist anerkannt, dass Wertmin-
derungen als Folge der Ausnutzung der einem Drit-
ten erteilten immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung nicht für sich genommen einen Maßstab 
dafür bilden, ob Beeinträchtigungen im Sinne des 
Rücksichtnahmegebots zumutbar sind oder nicht. 
4Vielmehr kommt ein Abwehranspruch nur dann in 
Betracht, wenn die Wertminderung die Folge  einer 
dem Betroffenen nach Maßgabe des Rücksichtnah-
megebots unzumutbaren Beeinträchtigung der Nut-
zungsmöglichkeiten des Grundstücks ist, woran es 
hier aber nach den obigen Ausführungen voraus-
sichtlich fehlt“ (vergleiche BVerwG, Beschluss vom 
24. April 1992, Az. 4 B 60/92 und Beschluss vom 
13. November 1997, Az. 4 B 195/97).

8. Naturschutz

8.1 Geltungsbereich
1Da im Zuge der Energiewende vor allem WEA 
im Sinne des BImSchG von Bedeutung sind, gel-
ten die nachfolgenden Ausführungen nur für diese 
Vorhaben. 2Dies gilt auch für die Anwendung der 
Regelungen zum Ersatzgeld nach Nr. 8.3.3. 3Bau-
rechtlich verfahrensfreie Klein-WEA mit unter 10 m 
Gesamthöhe werfen regelmäßig keine naturschutz-
rechtlichen Probleme auf. 4Bei baurechtlich ge-
nehmigungspflichtigen Anlagen mit 10 m bis 50 m 
 Gesamthöhe ist eine Einzelfallprüfung erforderlich, 
auf die die nachfolgenden Ausführungen nicht ohne 
Weiteres übertragbar sind.

8.2 Standorteignung
1Die nachfolgenden Empfehlungen ermöglichen ein 
bayernweit einheitliches Vorgehen bei der Stand-
ortbewertung aus der Sicht des Naturschutzes. 
2Dadurch können größere Zielkonflikte mit dem 
Naturschutz von vornherein vermieden werden.

8.2.1 Freizuhaltende Bereiche – Ausschlussgebiete
1Die Errichtung von WEA kommt in den folgenden 
Bereichen nicht in Frage, da hier besonders schwer-
wiegende und nachhaltige, nicht kompensierbare 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erwar-
ten sind und naturschutzrechtliche Bestimmungen 
entgegen stehen. 2Ob vorsorgliche Abstandsflä-
chen von maximal 1 000 m hinzukommen, ist im 
Einzelfall aufgrund des jeweiligen Schutzzwecks 
zu entscheiden. 3Freizuhaltende Bereiche im Sin-
ne genereller Ausschlussgebiete aus dem Bereich 
 Naturschutzrecht sind:

a) Nationalparke,

b) Naturschutzgebiete,

c) Kernzonen von Biosphärenreservaten, 

d) flächenhafte Naturdenkmäler und geschützte 
Landschaftsbestandteile,

e) gesetzlich geschützte Biotope, 

f) Alpenplan Zone C.
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aus, dass das Schutzgebiet in seiner Substanz un-
berührt bleibt und der Schutzzweck auch weiterhin 
erreicht werden kann, vergleiche Schreiben des 
Bayerischen Umweltministeriums vom 5. Juli 2006,  
Az. 62-U8623-2004/10-10. 11Sind diese Vorausset-
zungen gegeben, kann eine Befreiung erteilt wer-
den, wenn dies aus Gründen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses notwendig ist oder wenn 
im Einzelfall eine unzumutbare Belastung vorliegt 
(§ 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG). 12Dies setzt jedoch 
einen atypischen und singulären Einzelfall voraus, 
so dass die Befreiung als regelmäßiges In strument 
zur Zulassung von WEA nicht in Betracht kommt. 
13Kommt die Erteilung einer Befreiung nicht in 
Betracht, kann der Widerspruch zwischen Land-
schaftsschutz und Windenergievorhaben durch 
Verordnungsänderung, also beispielsweise durch 
Herausnahme des zu bebauenden Gebiets aus 
dem Schutzgebietsumgriff der Landschaftsschutz-
gebietsverordnung, gelöst werden. 14Der Verord-
nungsgeber – Landkreis, kreisfreie Stadt bzw. 
Bezirk – besitzt diesbezüglich ein Handlungser-
messen und wägt im Rahmen der Entscheidungs-
findung die sich gegenüberstehenden Interessen 
ab. 15Allerdings kann dies zu einer Zersplitterung 
des Schutzgebiets führen. 16Diese Möglichkeit ist 
daher zu einer langfristigen Steuerung der Wind-
energienutzung nur bedingt geeignet. 17Sie hat 
zudem den Nachteil, dass die Schutzwirkung des 
Landschaftsschutzgebiets für den betreffenden Be-
reich allgemein entfällt. 18Der Verordnungsgeber 
hat die Möglichkeit, die Errichtung von WEA im 
Landschaftsschutzgebiet über die Einführung ei-
nes Zonierungskonzepts gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 
BNatSchG gezielt und beschränkt auf solche Vor-
haben zu steuern. 19Im Rahmen des Zonierungs-
konzepts können so unproblematische Standorte im 
Schutzgebiet für die Windenergienutzung freige-
geben und Standorte mit Konfliktpotenzial einer 
Erlaubnispflicht mit Einzelfallprüfung unterworfen 
werden. 20Die Einführung eines Zonierungskon-
zepts bedarf der Verordnungsänderung. 21Den zu-
ständigen Verordnungsgebern – Landkreis, kreis-
freie Stadt bzw. Bezirk – wird empfohlen, von dieser 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, da mit einem 
Zonierungskonzept die Windenergienutzung auch 
in diesen Schutzgebieten ermöglicht werden kann, 
ohne dass die betreffenden Flächen insgesamt die 
Schutzwirkung des Landschaftsschutzgebiets ver-
lieren. 22Der Verordnungsgeber hat damit ein gutes 
Steuerungsinstrument, um Windenergienutzung 
und Naturschutzbelange in Einklang zu bringen.

8.3 Eingriffsregelung

8.3.1 Baubedingte Beeinträchtigungen
1Baubedingte Beeinträchtigungen sind regelmäßig 
vorübergehend wirksam. 2Sie sind durch angemes-
sene Auflagen zur Vermeidung so gering wie mög-
lich zu halten (§ 15 Abs. 1 BNatSchG). 3Im Regelfall 
sollen baubedingte Beeinträchtigungen dadurch 
unter der Erheblichkeitsschwelle des § 14 Abs. 1 
BNatSchG gehalten werden.

8.3.2 Naturhaushalt
1Soweit durch die zu errichtende Anlage keine öko-
logisch wertvollen Flächen erheblich beeinträch-

4In europäischen Vogelschutzgebieten einschließ-
lich gegebenenfalls erforderlichen Abstandsflächen 
ist Windenergienutzung ausgeschlossen, wenn 
Erhaltungsziele erheblich beeinträchtigt werden. 
5Dies wird im Regelfall anzunehmen sein. 6Die 
gegebenenfalls erforderlichen Abstandsflächen zu 
europäischen Vogelschutzgebieten entsprechen der 
zehnfachen Anlagenhöhe der WEA, mindestens 
 jedoch 1 200 m (regelmäßige Ausschlussgebiete).

8.2.2 Sonstige Flächen nach europäischen Schutz-
bestimmungen – FFH-Gebiete

In den europarechtlich geschützten FFH-Gebieten 
ist die Errichtung von WEA möglich, soweit die 
 Erhaltungsziele nicht erheblich beeinträchtigt wer-
den.

8.2.3 Sensibel zu behandelnde Gebiete 
1In diesen Gebieten, die in der Regel eine große 
Bedeutung für Natur und Landschaft besitzen, ist 
die Errichtung von WEA grundsätzlich möglich. 
2Im konkreten Fall ist im Rahmen einer Einzel-
fallentscheidung darzulegen, ob und warum die 
damit verbundenen Auswirkungen auf Natur und 
Landschaft in der Gesamtabwägung der widerstrei-
tenden Belange vertretbar sind. 3Sensibel zu behan-
delnde Gebiete sind:

a) Pflegezonen der Biosphärenreservate,

b) Landschaftsschutzgebiete, auch in Form von 
ehemaligen Schutzzonen in Naturparken,

c) sonstige Gebiete mit besonderer Bedeutung 
für den Vogelschutz, z. B. Wiesenbrütergebiete, 
Dichtezentren für besonders sensible Vogelarten 
vor allem Rotmilan, Schwarzstorch, vergleiche 
Anlage 1 und Karte in den Arbeitshilfen des LfU 
zu Fachfragen des Windenergie-Erlasses, die im 
Internet-Auftritt des LfU veröffentlicht sind,

d) besonders attraktive Landschaften und Erho-
lungsgebiete z. B. Grünes Band,

e) Wälder mit altem Baumbestand ab einem Alter 
von 140 Jahren sowie besonders strukturreiche 
totholz- und biotopbaumreiche Wälder mit na-
turnaher Baumartenzusammensetzung,

f) Alpenplan Zonen A und B.
4Für Landschaftsschutzgebiete, auch in Form von 
ehemaligen Schutzzonen in Naturparken wird 
ein Zonierungskonzept empfohlen, das geeignete 
Standorte für die Windenergienutzung ausweist. 
5Zuständig für die Erarbeitung von Zonierungs-
konzepten sind die für den Erlass der jeweiligen 
Schutzgebietsverordnung zuständigen Gebiets-
körperschaften, d. h. Landkreise, kreisfreie Städte 
bzw. Bezirke. 6In Landschaftsschutzgebieten ist 
die Errichtung baulicher Anlagen grundsätzlich 
erlaubnispflichtig. 7Die Erlaubnis kann nur erteilt 
werden, wenn der Schutzzweck der Verordnung 
nicht entgegensteht und der Charakter des Gebiets 
nicht verändert wird. 8Kann eine Erlaubnis nicht 
erteilt werden, sind die Voraussetzungen einer Be-
freiung gemäß § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) zu prüfen. 9Nach der Rechtsprechung 
des BayVGH darf das Landschaftsschutzgebiet 
durch die Bebauung nicht funktionslos werden. 
10Eine Befreiungslage ist demnach nur für Fälle 
geringfügiger Bebauung denkbar und setzt vor-
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tigt werden, stellt die Flächeninanspruchnahme 
durch die Überbauung mit dem Mastfuß der WEA 
regelmäßig keine erhebliche Beeinträchtigung des 
Naturhaushalts im Sinne des § 14 Abs. 1 BNatSchG 
dar. 2Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 15 
BNatSchG entfallen dann insoweit. 3Die Kompen-
sation für Erschließungsmaßnahmen wie Netzan-
bindung oder Wegebau bleiben unberührt und rich-
tet sich nach den Bestimmungen der Bayerischen 
Kompensationsverordnung. 4Zu den ökologisch 
wertvollen Flächen zählen insbesondere:

a) Flächen mit Biotoptypen im Sinne der Kartier-
anleitung der Biotopkartierung Bayern,

b) Standorte und Habitate der nach der Richtlinie 
92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und der Bundes-
artenschutzverordnung geschützten Arten,

c) Lebensraumtypen gemäß FFH-Richtlinie,

d) land- oder forstwirtschaftlich extensiv genutzte 
Flächen mit sehr hohem Biotopwert.

8.3.3 Landschaftsbild
1Wird ein Eingriff zugelassen, obwohl die Beein-
trächtigungen nicht zu vermeiden oder nicht zu 
kompensieren sind, hat der Verursacher Ersatz 
in Geld zu leisten (§ 15 Abs. 6 Satz 1 BNatSchG). 
2Dies gilt nicht für Vorhaben in Gebieten mit 
 Bebauungsplänen nach § 30 BauGB und während 
der Planaufstellung nach § 33 BauGB, da § 15 Abs. 6 
BNatSchG nach § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG hier 
nicht anzuwenden ist und das Baurecht über keine 
entsprechende Rechtsgrundlage verfügt. 3Soweit 
aufgrund der Bauleitplanung Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu erwarten sind, ist über die Ver-
meidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den 
Vorschriften des BauGB zu entscheiden (§ 18 Abs. 1 
BNatSchG in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB). 
4Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes können 
aufgrund der Höhe der Anlagen regelmäßig nicht 
durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen kom-
pensiert werden. 5Wird die Anlage zugelassen, ist 
für diese Beeinträchtigungen in aller Regel Ersatz 
in Geld zu leisten. 6Mangels feststellbarer Kosten 
für Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen bestimmt 
sich die Ersatzzahlung insbesondere nach Dau-
er und Schwere des Eingriffs (§ 15 Abs. 6 Satz 3 
BNatSchG). 7Die Ersatzzahlungen sind im Bereich 
der räumlich betroffenen unteren Naturschutzbe-
hörde nach deren näherer Bestimmung für Maß-
nahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege zu verwenden (Art. 7 Satz 1 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes). 8Die Zahlung ist vor Durch-
führung des Eingriffs zu leisten (§ 15 Abs. 6 Satz 5 
BNatSchG). 9Es kann jedoch ein anderer Zeitpunkt 
für die Zahlung festgelegt werden; in diesem Fall 
soll eine Sicherheitsleistung verlangt werden (§ 15 
Abs. 6 Satz 6 BNatSchG). 10Eine Staffelung der 
 Ersatzzahlung bietet sich insbesondere bei soge-
nannten Bürgerwindenergieanlagen an. 11Die Höhe 
der Ersatzzahlung für WEA wird festgesetzt in Ab-
hängigkeit von der Bedeutung des Landschafts-
bildes nach Wertstufen und der Gesamthöhe der 
Anlage, definiert als Nabenhöhe zuzüglich Radi-
us des Rotors, wobei die Nabenhöhe die Höhe der 
Achse ist, um die sich die Flügel des Rotors drehen. 
12Die Ermittlung der Wertstufen erfolgt in einem 

Umkreis des Fünfzehnfachen der Anlagenhöhe um 
die An lage. 13Insofern können auch Ausschlussge-
biete nach Nr. 8.2.1 betroffen sein. 14Sind mehrere 
Wertstufen betroffen, ist eine anteilige Berechnung 
durchzuführen. 15Die für die Berechnung der Er-
satzzahlung maßgebende Matrix befindet sich in 
Anlage 2. 16Bei der Errichtung von Windfarmen 
werden bereits bestehende Anlagen nicht berück-
sichtigt. 17Beim Repowering sind folgende Grund-
sätze maßgebend:

a) Technisches Repowering und eine Erhöhung 
der bisherigen Anlage um maximal 10 % der 
bisherigen Anlagenhöhe, die definiert ist als 
Nabenhöhe inklusive Rotorblätter, lösen keine 
zusätzliche Landschaftsbildbeeinträchtigung 
und damit auch keine Kompensationspflicht aus.

b) Beträgt die Höhenabweichung im Vergleich 
zur Altanlage mehr als 10 %, liegt in der Regel 
eine zusätzliche Landschaftsbildbeeinträch-
tigung vor, für die eine Ersatzzahlung nach der 
in  Anlage 2 enthaltenen Matrix festzulegen ist. 
 Dabei wird nur die Erhöhung der Anlage zu-
grunde gelegt.

18Wird die WEA in einem im Regionalplan ausge-
wiesenen Vorranggebiet für WEA errichtet oder im 
Zuge eines Repowering erneuert, reduziert sich die 
abschließend errechnete Ersatzzahlung um 50 %.

8.4 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)
1Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) ist zu klären, ob und in welchem Um-
fang die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
erfüllt sind, wobei bei zulässigen Eingriffen die 
Ausnahmen des § 44 Abs. 5 BNatSchG zu beach-
ten sind. 2Diese Prüfung ist grundsätzlich für eu-
roparechtlich geschützte Arten nach Anhang IV 
der FFH-Richtlinie sowie für alle wildlebenden 
Vogelarten nach Art. 1 der Richtlinie 79/409/EWG 
(Vogelschutz-Richtlinie) durchzuführen. 3Mit Er-
lass einer neuen Bundesartenschutzverordnung 
werden künftig noch sogenannte Verantwortungs-
arten hinzukommen (§ 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG). 
4Das LfU hat eine saP-Arbeitshilfe erarbeitet, die 
die saP, und dabei insbesondere die Abschichtung 
der saP-relevanten Arten, für die bearbeitenden Pla-
nungsbüros und Naturschutzbehörden erleichtern 
soll. 5Gemäß Schreiben des Bayerischen Umwelt-
ministeriums vom 29. April 2011, Az. 62g-U8640.0-
2008/16-32, sind die in der saP-Arbeitshilfe enthal-
tenen Hinweise zur Durchführung der saP für die 
Naturschutzbehörden verbindlich. 6Näheres regeln 
ferner die Arbeitshilfen des LfU zu Fachfragen des 
Windenergie-Erlasses, die auf der Internetseite 
des LfU veröffentlicht sind. 7Nach der Rechtspre-
chung darf zudem bei den artenschutzfachlichen 
Untersuchungen und Einschätzungen aus Gründen 
der Gleichbehandlung (Art. 3 Abs. 1 GG) und der 
Rechtssicherheit (Art. 20 Abs. 3 GG) von durch die 
obersten Landesbehörden zur Verfügung gestell-
ten zusätzlichen fachlichen Konkretisierungen wie 
den vorliegenden Hinweisen nicht ohne fachlichen 
Grund und ohne gleichwertigen Ersatz abgewichen 
werden (BayVGH, Urteil vom 18. Juni 2014, Az. 22 
B 13.1358, Juris Randnr. 44 f.; Beschluss vom 6. Ok-
tober 2014, Az. 22 B 14.1079, Juris Randnr. 25). 8Re-
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arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
genannte Arten wie z. B. Schreiadler, Kornwei-
he, Goldregenpfeifer, Sumpfohreule brüten in 
Bayern nur in Einzelpaaren, unregelmäßig oder 
kommen nur als Zugvögel vor. 4Sollten diese 
 Arten doch betroffen sein, wird, wie nachfolgend 
beschrieben, analog vorgegangen.

b) Bestandserfassung am Eingriffsort
1Der Untersuchungsumfang bei Vogelarten 
richtet sich danach, ob Verbotstatbestände, ins-
besondere das Tötungsverbot, erfüllt werden 
können. 2Es ist zu prüfen, ob die relevanten 
Arten im Gebiet aktuell vorkommen. 3Grund-
lage sind die vorhandenen Verbreitungsdaten 
(saP-Arbeitshilfe des LfU im Internet). 4Vielfach 
reichen auch Potenzialabschätzungen sowie 
worst-case-Annahmen aus. 5Untersuchungen 
„ins Blaue hinein“ sind nicht veranlasst (ver-
gleiche BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008, Az. 9 A 
14.07, Randnr. 54). 6Ergänzende Hinweise auf 
Vorkommen dieser Arten im Verfahren, z. B. 
durch fachkundige Dritte, sind nur beachtlich, 
wenn sie hinreichend substantiiert sind. 7Nur 
wenn begründete Anhaltspunkte für das Vor-
kommen schlag- oder störungssensibler Arten 
entsprechend Anlagen 3 und 4, jeweils Spalte 1 
vorliegen, sind weitergehende Kartierungen vor 
Ort erforderlich. 8Die Untersuchungen sollten 
die avifaunistisch bedeutsamen Abschnitte des 
Jahres umfassen – Balz, Brut, Nahrungssuche, 
Rast- und Zugverhalten – und die Funktion des 
Standorts innerhalb der Vorkommen der relevan-
ten Vogelarten ermitteln, z. B. Brut-, Nahrungs-
gebiet, Korridor, Schlaf- oder Sammelplatz. 9Sie 
sind mit dem Ziel durchzuführen, die Aufent-
haltswahrscheinlichkeit im Bereich der Anlage 
abschätzen zu können.

c) Prüfung der Verbotstatbestände:

aa) Kollisionsgefährdete Arten
1Die in Anlage 3 Spalte 2 angegebenen Ab-
stände beschreiben die von der Länderar-
beitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten 
empfohlenen Abstände von WEA zu Brut-
plätzen bzw. zu Kolonien von Arten, deren 
Hauptverbreitungsgebiete auch in Bayern 
liegen. 2In Anlage 3 Spalte 3 werden Ab-
stände angegeben, in denen zu prüfen ist, ob 
regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate 
o. Ä. der betreffenden Art vorhanden sind. 
3Für den Fall, dass die in Anlage 3 Spalte 2 
und 3 genannten Abstände für die jeweilige 
Art überschritten werden, ist davon auszuge-
hen, dass kein signifikant erhöhtes  Tötungs- 
und Verletzungsrisiko besteht. 4Für den Fall, 
dass diese Abstände unterschritten werden, 
ist eine nähere Betrachtung erforderlich: 
 Allein aus der Unterschreitung des Abstan-
des zu einer geplanten WEA kann kein sig-
nifikant erhöhtes Tötungsrisiko hergeleitet 
werden (vergleiche BayVGH, Beschluss 
vom 6. Oktober 2014, Az. 22 B 14.1079, Ju-
ris Randnr. 30; Urteil vom 18. Juni 2014, 
Az. 22 B 13.1358, Juris Randnr. 50; Verwal-
tungsgericht Minden, Urteil vom 10. März 
2010, Az. 11 K 53/09). 5Es muss daher je-

levant ist bei WEA im Wesentlichen die Prüfung 
möglicher Verstöße gegen das Tötungs- und Ver-
letzungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
aufgrund der Kollision mit den Rotoren. 9Nach der 
Rechtsprechung muss das Verletzungs- und Tö-
tungsrisiko durch das Vorhaben im Vergleich zum 
allgemeinen Risiko signifikant erhöht sein. 10Ge-
gen das Tötungsverbot wird dann nicht verstoßen, 
wenn das Vorhaben nach naturschutzfachlicher 
Einschätzung unter Berücksichtigung von Vermei-
dungsmaßnahmen kein signifikant erhöhtes Risiko 
kollisionsbedingter Verluste von Einzelexemplaren 
verursacht, mithin unter der Gefahrenschwelle in 
einem Risikobereich bleibt, der im Naturraum im-
mer gegeben ist, vergleichbar dem ebenfalls stets 
gegebenen Risiko, dass einzelne Exemplare einer 
Art im Rahmen des allgemeinen Naturgesche-
hens Opfer einer anderen Art werden (vergleiche 
grundlegend etwa BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008, 
Az. 9 A 14.07, Juris Randnr. 91; zum immissions-
schutzrechtlichen Verfahren, vergleiche BVerwG, 
Urteil vom 27. Juni 2013, Az. 4 C 1/12, Juris Rand-
nr. 11; BayVGH, Urteil vom 18. Juni 2014, Az. 22 B 
13.1358, Juris Randnr. 43; Oberverwaltungsgericht 
Thüringen, Urteil vom 14. Oktober 2009, Az. 1 KO 
372/06, Juris Randnr. 35). 11Hierzu müssen hinrei-
chend konkrete fall- bzw. ortsspezifische Anhalts-
punkte vorliegen. 12Ein gelegentlicher Aufenthalt 
im Gefahrenbereich und damit die zufällige Tötung 
einzelner Individuen reichen nicht aus. 13Vielmehr 
sind z. B. regelmäßige Aufenthalte nachzuweisen, 
die die Tötungswahrscheinlichkeit signifikant erhö-
hen. 14Ob ein signifikant erhöhtes Risiko vorliegt, 
ist jeweils im Einzelfall in Bezug auf die Lage der 
WEA, die jeweiligen Artvorkommen und die Bio-
logie der Arten – Schlagrisiko – zu klären. 15Hin-
weise auf die Schlagsensibilität von Vogel- bzw. 
Fledermausarten geben insbesondere die Statisti-
ken des Landesumweltamtes Brandenburg. 16Das 
Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
kann grundsätzlich durch Scheuchwirkung einer 
WEA ausgelöst werden. 17Rechtlich relevant ist al-
lerdings nur eine erhebliche Störung, durch die sich 
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer 
Art verschlechtert. 18Kollisionen und Scheuchwir-
kungen sind nur bei Vogel- und Fledermausarten 
bekannt. 19Nur diese Auswirkungen werden im 
Folgenden behandelt. 20Der Umgang mit der mög-
lichen Beeinträchtigung geschützter Arten infolge 
der Baumaßnahmen richtet sich nach der obenge-
nannten saP-Arbeitshilfe des LfU. 21Die Liste der 
im Folgenden behandelten Fledermaus- und Vogel-
arten wird regelmäßig überprüft und gegebenen-
falls entsprechend den neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen angepasst.

8.4.1 Umgang mit Vogelarten – Abschichtung und 
 Untersuchungsumfang

Die Abschichtung der saP-relevanten Vogelarten 
erfolgt in folgenden Schritten:

a) Relevanzprüfung
1Die für WEA relevanten Vogelarten sind in 
 Anlage 3 Spalte 1 als kollisionsgefährdete 
 Vogelarten aufgeführt. 2In Anlage 4 Spalte 1 
sind besonders störempfindliche Arten genannt. 
3Weitere, in der aktuellen Liste der Länder-
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weils orts- und vor habensspezifisch ent-
schieden werden, ob das Tötungsrisiko im 
Prüfbereich signifikant erhöht ist. 6Dazu 
muss plausibel dargelegt werden, ob es in 
diesem Bereich der geplanten Anlage zu 
höheren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 
kommt oder der Nahbereich der Anlage, 
z. B. bei Nahrungsflügen, signifikant häu-
figer überflogen wird. 7Ergibt die Untersu-
chung der Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 
bezüglich der Individuen der genannten 
Arten in dem in Anlage 3 Spalte 2 ange-
gebenen Prüfbereich nicht, dass die WEA 
gemieden, umflogen oder selten überflogen 
wird, ist in diesem Bereich regelmäßig von 
einem erhöhten Tötungsrisiko auszugehen. 
8Eine großräumige und diffuse Verteilung 
von Nahrungshabitaten außerhalb der in 
Anlage 3 Spalte 2 genannten Abstände führt 
in der Regel nicht zu erhöhten Aufenthalts-
wahrscheinlichkeiten im Nahbereich einer 
Anlage. 9Vielmehr müssen Nahrungshabi-
tate eine räumlich gut abgrenzbare kleinere 
Teilmenge innerhalb der Prüfkulisse nach 
Anlage 3 Spalte 3 darstellen, die regelmä-
ßig über die Anlage angeflogen werden (ver-
gleiche auch BayVGH, Urteil vom 18. Juni 
2014, Az. 22 B 13.1358, Juris Randnr. 50). 
 10Methodenhinweise zur Untersuchung sind 
in Anlage 5 aufgeführt.

bb) Besonders störungsempfindliche Arten
1Bei den in Anlage 4 Spalte 1 genannten 
störungsempfindlichen Vogelarten können 
WEA zu einer Scheuchwirkung führen, so-
dass das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 
BNatSchG) zum Tragen kommen kann. 
2Außerhalb der in Anlage 4 Spalte 2 und 3 
genannten Abstände liegt regelmäßig keine 
erhebliche Beeinträchtigung der lokalen Po-
pulation einer Art vor.

cc) Beispiel für Prüfbereiche 
1Der Abstand zwischen WEA und Brutplatz 
oder WEA und Revierzentrum bzw. Brut-
vorkommen, wenn der Brutplatz zwar ört-
lich nachgewiesen, aber nicht punktgenau 
bestimmbar ist, liegt innerhalb des Prüfbe-
reichs von 1 000 m. 2In diesem Bereich ist 
aufgrund der vielfältigen Aktionen um den 
Brutplatz wie Balz, Nestbau, Territorial-
verhalten zu prüfen, ob durch die geplante 
WEA Verbotstatbestände erfüllt werden.

 
3Der Abstand WEA – regelmäßig aufge-
suchte Bereiche wie z. B. Nahrungshabi-
tate liegt innerhalb des Prüfbereichs von 
4 000  m, der Abstand WEA zu Brutvor-
kommen oder Neststandort beträgt über 
1 000 m. 4Bei einigen Vogelarten muss eine 

 getrennte  Betrachtung von Brut- und Nah-
rungshabitaten oder sonstiger Orte, die von 
den Vögeln regelmäßig aufgesucht werden, 
erfolgen. 5Da aber beide Habitate in Bezug 
zueinander stehen, kann durch eine WEA 
im Flugkorridor das Tötungsrisiko erhöht 
sein und die Funktion dieser Habitate für 
die Art verloren gehen.

8.4.2 Umgang mit Fledermausarten – Abschichtung und 
Untersuchungsumfang

Die Abschichtung der Fledermausarten erfolgt in 
folgenden Schritten:

a) Relevanzprüfung
1In Anbetracht der Größe moderner Anlagen im 
Binnenland können nur etwa ein Drittel der Fle-
dermausarten von Kollisionen so betroffen sein, 
dass sie in einer saP vertieft behandelt werden 
müssen. 2Dies sind die in Anlage 6 aufgeführ-
ten Arten. 3Alle anderen Arten fliegen kaum in 
solchen Höhen, dass sie in den Gefahrenbereich 
der Rotoren geraten. 

b) Bestandserfassung am Eingriffsort
1Es ist zu prüfen, ob die Arten im Gebiet aktuell 
vorkommen. 2Anhand der saP-Arbeitshilfe des 
LfU ist eine geografische Datenbankabfrage 
möglich, die durch eine lebensraumbezogene 
Analyse weiter eingegrenzt werden kann. 3Er-
gänzende Hinweise auf Vorkommen dieser Ar-
ten im Verfahren, z. B. durch fachkundige Dritte, 
sind nur beachtlich, wenn sie hinreichend sub-
stantiiert sind. 4Erhöhte Fledermausaktivitäten 
in Rotorhöhe im Jahresverlauf lassen sich nur 
mit Hilfe des Gondelmonitorings erfassen (An-
lage 7). 5Untersuchungen mit Hilfe akustischer 
Erfassungsmethoden wie Fledermausdetektor 
oder Batcorder am Boden allein genügen nicht. 
6Sie sind zum Beispiel dann aussagekräftig, 
wenn die Aktivität einer Fledermauskolonie im 
Nahbereich zur Anlage festgestellt werden soll. 
7Sie können darüber hinaus wertvolle Hinweise 
über das zu erwartende Artenspektrum geben.

c) Prüfung der Verbotstatbestände:
aa) 1In Gebieten ohne konkrete Anhaltspunk-

te auf Vorkommen von Fledermäusen sind 
Untersuchungen „ins Blaue hinein“ nicht 
veranlasst (vergleiche Nr. 8.4.1). 2In diesen 
Fällen kann allenfalls das Zugverhalten 
von Fledermäusen betroffen sein. 3Über 
das Zugverhalten von Fledermäusen gibt 
es derzeit jedoch keine gesicherten wissen-
schaftlichen Erkenntnisse. 4Wissenschaft-
liche Unsicherheiten verpflichten den Vor-
habenträger nicht, Forschungsaufträge zu 
vergeben oder Untersuchungen anzustel-
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 höheren Aufenthaltswahrscheinlichkeiten 
im Bereich der Rotoren kommen. 3Die Ver-
wirklichung des Verbotstatbestands nach 
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG kann durch 
 einen Abschaltalgorithmus mittels Auflage 
im Zulassungsbescheid vermieden werden.

8.4.3 Mögliche Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen 
1Nach der Rechtsprechung gehört zu den Um-
ständen, die für die Feststellung eines signifikant 
 erhöhten Tötungsrisikos eine Rolle spielen, auch 
die Wirksamkeit vorgesehener Schutzmaßnahmen 
(BVerwG, Urteil vom 14. Juli 2011, Az. 9 A 12/10, 
 Juris Randnr. 99). 2Mit Hilfe geeigneter Maß-
nahmen kann in manchen Fällen das Erreichen 
des artenschutzrechtlichen Verbotstatbestands 
abgewendet werden. 3Das können herkömmliche 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, 
wie z. B. Änderungen bei der Projektgestaltung, 
Bauzeitenbeschränkung und andere Maßnahmen 
sein. 4Für den Fall, dass mit einem Eintreten der 
Verbotstatbestände zu rechnen ist, ist die Durch-
führung der folgenden Maßnahmen ratsam, um 
die Beeinträchtigung von geschützten Tierarten 
zu minimieren:

a) Vermeidung von Fällungen und Beeinträch-
tigungen von Brut- und Quartierbäumen sowie 
der Zerstörung von Habitaten geschützter Arten 
im Rahmen der Standortwahl; die landschafts-
pflegerisch gestaltete Mastfuß-Umgebung sollte 
so klein wie möglich sein, dabei Vermeidung der 
Entwicklung von Strukturen in unmittelbarer 
Umgebung des Mastfußes, die Greifvögel und 
Fledermäuse anziehen können wie z. B. Teiche, 
Baumreihen, Hecken; jedoch sind Maßnahmen 
für Arten ohne Konfliktpotenzial möglich.

b) Mahd oder Umbruch der Mastfußbrache nur im 
ausgehenden Winter, möglichst mehrjähriger 
Pflegerhythmus.

c) 1Die Ernte oder Mahd in einem Windpark soll-
te nicht vor Ende Juli stattfinden. 2Sie sollte für 
eine zielgerichtete Abschaltung der Anlagen 
soweit möglich in einem Arbeitsgang und mög-
lichst zeitgleich, jedoch nicht früher als in der 
Umgebung erfolgen. 

d) Insbesondere bei Rotmilanvorkommen Abschal-
tung für mindestens zwei Tage während des 
 Tages bei großflächiger Ernte oder Mahd um 
die Anlagen,

e) Anlage von geeigneten, kleinparzelligen 
 Nahrungshabitaten mit ausreichend häufigen 
Pflegemaßnahmen im Umgebungsbereich der 
Brutstandorte,

f) unterirdische Ableitung des Stroms, um Ansitz-
warten und Kollisionen mit Elektroleitungen zu 
vermeiden,

g) keine Verwendung von Gittermasten, da diese 
als Ansitzwarten dienen können,

h) Anordnung der WEA in Windparks möglichst 
in Richtung der Hauptzugrichtung der Vögel, 
die von Nordosten nach Südwesten verläuft, um 
 Barrierewirkungen auf ziehende Vögel mög-
lichst gering zu halten,

len, deren Aufwand und wissenschaftlicher 
Anspruch letztlich auf solche hinauslaufen 
(BVerwG, Urteil vom 9. Juli 2008, Az. 9 A 
14.07, Randnr. 66). 5Monitoringauflagen 
sind in diesen Fällen nicht veranlasst, da 
diese Eigenüberwachungsmaßnahmen 
des Vorhabenträgers zur Gewinnung von 
Erkenntnissen darüber darstellen würden, 
welche Auswirkungen der Betrieb der WEA 
auf die Natur, namentlich von Fledermäu-
sen hat. 6Für die Anordnung solcher Eigen-
überwachungsmaßnahmen bedarf es aber 
grundsätzlich einer konkreten gesetzlichen 
Ermächtigung, die nicht besteht (verglei-
che Verwaltungsgericht Halle, Urteil vom 
23. November 2010, Az. 4 A 34/10).

bb) 1In Bereichen wie z. B. in Flussauen, Wald- 
und Gewässerlandschaften, Feldgehölzen, 
ausgeprägten Heckenlandschaften, in de-
nen allgemeine Erkenntnisse zu artspezifi-
schen Verhaltensweisen, Habitatansprüchen 
und dafür erforderlichen Vegetationsstruk-
turen plausible Rückschlüsse auf das Vor-
handensein dieser Arten zulassen, ist es 
nicht zu beanstanden, wenn die zuständige 
Behörde, gestützt auf naturschutzfachlichen 
Sachverstand, daraus Schlussfolgerungen 
auf das Vorkommen und den Verbreitungs-
grad bestimmter Arten zieht. 2Diese bedür-
fen der plausiblen, naturschutzfachlich be-
gründeten Darlegung (vergleiche BVerwG, 
Urteil vom 9. Juli 2008, am angegebenen 
Ort, Randnr. 63). 3In diesen Bereichen ist 
der Vorhabenträger grundsätzlich gehal-
ten, dazu gezielte Daten zu erheben, auf 
deren Grundlage die Behörde beurteilen 
kann, ob durch die geplante WEA ein si-
gnifikant erhöhtes Tötungsrisiko verwirk-
licht wird. 4Diese Untersuchungen sind auf 
Gondelhöhe durchzuführen. 5Von einer 
entsprechenden Erhebung kann abgesehen 
werden, wenn durch ein begleitendes Gon-
delmonitoring die Fledermausaktivitäten 
und das damit gegebenenfalls verbundene 
erhöhte Tötungsrisiko beobachtet wird. 6Für 
den Fall, dass bestimmte Aktivitätsdichten 
überschritten werden, die ein signifikant 
erhöhtes Tötungsrisiko begründen, kann 
dieses im Einvernehmen mit dem Antrag-
steller (§ 12 Abs. 2a BImSchG) mittels eines 
Abschaltalgorithmus, der als Auflagenvorbe-
halt in den Zulassungsbescheid aufgenom-
men wird, unter die Erheblichkeitsschwelle 
abgesenkt werden.

cc) 1Innerhalb eines Umkreises von 1 km um 
bekannte Wochenstuben oder Männchen-
kolonien sowie von bekannten Zwischen-, 
Winter- und Schwärmquartieren mit be-
deutenden Vorkommen der in Anlage 6 
genannten Arten sind vertiefte Untersu-
chungen erforderlich, die Erhebungen vom 
Boden aus beinhalten und zuverlässige 
Einschätzungen über die Raumnutzung am 
Standort ermöglichen. 2In diesem Umkreis 
wird es aufgrund der räumlichen Nähe zwi-
schen Anlage und Quartier in der Regel zu 
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i) an Standorten im Offen- und Halboffenland 
 sollte – sofern möglich – eine dunklere z. B. 
grünliche oder bräunliche Einfärbung der 
 untersten 15 m bis 20 m eines Mastes erfolgen, 
um Kollisionen von Vögeln durch Anflüge an 
den Masten der WEA zu vermeiden.

8.4.4 Ausnahmeprüfung

a) 1Die Errichtung von WEA liegt im öffent-
lichen Interesse gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 
BNatSchG, da dem Aufbau einer nachhalti-
gen Energieversorgung insbesondere durch 
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien 
 besondere Bedeutung zukommt (§ 1 Abs. 3 Nr. 4, 
2. Alt. BNatSchG). 2Ein „zwingendes“ Interesse 
im Sinne der Ausnahmeregelung ist jedoch nur 
gegeben, wenn nachgewiesen wird, dass die 
Anlage an diesem Standort auch einen hinrei-
chenden Stromertrag, mindestens aber 60 % des 
Referenzertrages nach Anlage 2 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes, erzielen kann.

b) 1Das öffentliche Interesse an der Errichtung 
einer WEA überwiegt die Belange des Arten-
schutzes, wenn die zu erwartenden Verluste 
auch langfristig keinen relevanten Einfluss auf 
den Erhaltungszustand der Populationen der 
betroffenen Art haben und keine zumutbare 
 Alternative, z. B. verfügbarer günstigerer Stand-
ort, gegeben ist (§ 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG). 
2Bei weit verbreiteten Vogelarten kann dies 
angenommen werden, wenn sich der Standort 
der WEA außerhalb der Gebiete mit beson-
derer Bedeutung für den Vogelschutz gemäß 
Anlage 1 und außerhalb der Dichtezentren für 
besonders sensible Vogelarten (siehe Karte in 
den Arbeitshilfen des LfU zu Fachfragen des 
Windenergie-Erlasses) befindet. 3Weitere Ein-
zelheiten zu den für eine Ausnahme in Betracht 
kommenden  Vogelarten werden in einer Ar-
beitshilfe des LfU bereitgestellt, die im Internet 
veröffentlicht ist. 4Die Karte mit den Dichtezen-
tren wird vom LfU hinsichtlich des notwendigen 
Umfangs zur  Sicherung der Erhaltungsziele der 
betroffenen Arten geprüft und regelmäßig aktu-
alisiert. 5Außerhalb dieser Gebiete sind auch bei 
einem signifikant erhöhten Tötungsrisiko in der 
Regel keine populationsrelevanten Auswirkun-
gen für diese Vogelarten zu befürchten. 6Dies 
gilt nicht für den Zeitraum einer bestehenden 
Brut während der Bauphase der Anlage. 7Nä-
heres regeln die Internet-Arbeitshilfe des LfU 
zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
und die Arbeitshilfe des LfU zu Fachfragen des 
Windenergie-Erlasses. 8Beide Arbeitshilfen wer-
den im Internet auf der Seite des LfU veröffent-
licht. 9Im Übrigen wird auf die einschlägigen 
Ausführungen der „Hinweise zu zentralen un-
bestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnatur-
schutzgesetzes“ der Länderarbeitsgemeinschaft 
Naturschutz verwiesen.

9. Waldrecht

9.1 Grundsatz
1Wälder leisten durch die Bindung von Kohlen-
dioxid und die Bereitstellung des umweltfreund-

lichen Rohstoffs Holz wichtige Beiträge zum 
 Klimaschutz und zur Versorgung mit erneuerbaren 
Energien. 2Neben dem Offenland gibt es auch im 
Wald geeignete Standorte für WEA. 3WEA im Wald 
können einen wertvollen Beitrag leisten für den 
Ausbau der Windenergienutzung im Binnenland. 
4Eine besondere Rolle kommt dabei den Bayeri-
schen Staatsforsten ebenso wie den vielen privaten 
und kommunalen Waldbesitzern zu. 5Diese verfü-
gen über zahlreiche für die Windenergienutzung 
geeignete Standorte. 6Eine Voraussetzung für die 
erfolgreiche Umsetzung von Windenergieprojekten 
im Staatswald ist die Unterstützung der Kommune 
und der örtlichen Bevölkerung. 7Soweit es sich bei 
dem Standort um ein gemeindefreies Gebiet han-
delt, ist die seit 21. November 2014 geltende neue 
bauplanungsrechtliche Situation in Nr. 4 beschrie-
ben. 8In den Planungs- und Abwägungsprozessen 
für die Regional- und die Flächennutzungsplanung 
soll, z. B. durch Straßen, Industrie oder Leitungs-
trassen, vorbelasteten Standorten möglichst der 
Vorzug vor bislang unbelasteten Gebieten gegeben 
werden. 9Besonders günstig zu bewerten sind auch 
Standorte mit weitgehend vorhandener Erschlie-
ßung, die keinen besonderen Schutzstatus und 
keine herausragenden Waldfunktionen aufweisen. 
10WEA im Wald sind in der Regel mit einer Rodung 
verbunden. 11Sie sind daher einerseits im Hinblick 
auf das waldgesetzliche Ziel der Walderhaltung und 
Waldmehrung zu beurteilen. 12Andererseits hat 
der Waldbesitzer aber auch einen grundsätzlichen 
Rechtsanspruch auf Erteilung einer Rodungserlaub-
nis. 13Sofern Versagungsgründe vorliegen, prüfen 
die Forstbehörden, ob diese durch die Festsetzung 
von Auflagen überwunden werden können. 14Die 
Forstbehörden nehmen ferner Stellung, wie sich das 
Projekt auf die Funktionen und die Bewirtschaftung 
der umliegenden Wälder auswirken würde.

9.2 Waldrechtliche Relevanz von WEA

WEA im Wald sind in mehrfacher Hinsicht wald-
rechtlich relevant: 

a) Rodungsmaßnahmen sind erforderlich für

aa) dauerhaft benötigte Standflächen und Kran-
stellflächen,

bb) gegebenenfalls für ausschließlich für die 
WEA erforderliche Zufahrten und Verbrei-
terungen vorhandener Forstwege und

cc) gegebenenfalls Stromleitungen.

b) Nutz-, Schutz-, Erholungs- und Lebensraum-
funktionen der umliegenden Wälder können 
beeinträchtigt werden.

c) Die von den Rotoren überstrichene Fläche kann 
bei entsprechend großer Höhendifferenz zu den 
Baumkronen ohne Beschränkung des Höhen-
wachstums weiterhin forstlich genutzt werden. 
Insoweit liegt für die überstrichenen Flächen 
keine Rodung vor.

d) In der Bauphase werden weitere Flächen tem-
porär in Anspruch genommen. Deren Kahlhieb 
ist im Schutzwald erlaubnispflichtig (Art. 14 
Abs. 3 BayWaldG, gegebenenfalls ersetzt durch 
die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
nach § 13 BImSchG, vergleiche Nr. 9.3). Nach 
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 gegebenenfalls sind Auflagen zu prüfen. 4Dabei 
handelt es sich grundsätzlich um Einzelfallprüfun-
gen. 5Ziele aus Regional-, Flächennutzungs- und 
Waldfunktionsplänen sind zu berücksichtigen. 
6Auch in Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten oder 
Konzentrationszonen ist auf eine Verminderung 
des Eingriffs hinzuwirken.

9.5 Sonstiges
1Der Flächenbedarf einer WEA im Wald kann ver-
mindert werden u. a. durch Standorte unmittelbar 
an Forstwegen, Nutzung vorhandener Forstwege 
als Zufahrten und als Kranaufbau- und gegebenen-
falls Kranstellfläche sowie Verlegung von Stromlei-
tungen im Wegekörper. 2Auch der Einsatz innovati-
ver Turmtechnik und Transportlogistik kann hierzu 
beitragen. 3Eine nach dem BayWaldG erforderliche 
Ersatzaufforstung sollte nach Möglichkeit gleich-
zeitig einen etwaigen nach Naturschutzrecht erfor-
derlichen Ausgleich mit umfassen. 4Zum Schutz der 
umliegenden Waldflächen, ihrer Bewirtschaftung 
und der Erholungsnutzung ist darauf hinzuwirken, 
Gefahren zu vermindern:

a) In einem Brandschutzkonzept sollen Vorkeh-
rungen zum Waldbrandschutz getroffen wer-
den, z. B. Fernüberwachung, Alarmierungswege, 
 Zufahrten, Bekämpfungsmaßnahmen.

b) Ein Sicherheitsabstand zum Schutz vor umstür-
zenden Bäumen ist nicht erforderlich.

5Nach endgültiger Stilllegung und Rückbau ist als 
Folgenutzung „Forstwirtschaft“ festzulegen.

10. Denkmalschutz
1Denkmalschutz und Umweltschutz sind öffentliche 
Belange und Aufgaben des Gemeinwohls mit Ver-
fassungsrang. 2Keiner der Belange hat Vorrang vor 
dem anderen, ebenso schließen sich beide Belange 
nicht gegenseitig aus. 3Sie sind sinnvoll in Einklang 
zu bringen. 4Dabei ist zu beachten, dass Baudenk-
mäler ortsgebunden sind und die denkmalgeschütz-
te Funktion nur an diesem Standort erfüllen können; 
diese kann unter Umständen bei Errichtung einer 
WEA in Sichtweite weitgehend verloren gehen. 5Da-
bei entfällt das Erfordernis einer gesonderten denk-
malschutzrechtlichen Erlaubnis (Art. 6, 7 DSchG), 
soweit die Errichtung einer WEA einer bauaufsicht-
lichen oder immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migung bedarf (Konzentrationswirkung). 6WEA 
können sich insbesondere auf die Umgebung oder 
auf großräumige Sichtbezüge von Denkmälern im 
Nähebereich eines Denkmals ungünstig auswir-
ken. 7Dies gilt regelmäßig bei Landmarken und den 
die Kulturlandschaft oder Landschaft prägenden 
Denkmälern. 8Hierzu zählen u. a. vorgeschicht liche 
Befestigungsanlagen, weiträumige obertägig sicht-
bare Grabhügelfelder, Burgställe, mittelalter liche 
und neuzeitliche Anlagen von Ruinen, Burgen, 
Schlössern, Kirchen oder Klosteranlagen und als 
Denkmalensemble ausgewiesene Städte und Dör-
fer; UNESCO-Welterbestätten sind entsprechend 
des Ziels in der Anlage Nr. 8.4.1 LEP einschließlich 
 ihrer Umgebung in ihrem außergewöhnlichen Wert 
zu erhalten. 9Das Landesamt für Denkmalpflege hat 
zwischenzeitlich diese Denkmäler definiert und 
gekennzeichnet, sie sind im Energie-Atlas Bayern 

Abschluss der Bauarbeiten besteht für diese Flä-
chen eine Wiederaufforstungspflicht.

9.3 Rodungsverfahren
1Die waldrechtliche Rodungserlaubnis für Flächen 
gemäß Nr. 9.2 Buchst. a Doppelbuchst. aa wird 
durch die immissionsschutz- oder baurechtliche 
Genehmigung ersetzt (Art. 9 Abs. 2 BayWaldG in 
Verbindung mit Art. 9 Abs. 8 BayWaldG). 2Hierzu 
ist das Einvernehmen mit der unteren Forstbehörde 
erforderlich (Art. 39 Abs. 2 Satz 2 BayWaldG). 3So-
weit dabei auch über konkrete Ersatzaufforstungen 
entschieden wird, ist die waldrechtliche Erstauffors-
tungserlaubnis hierfür ebenfalls ersetzt. 4Die Forst-
behörden sollen deshalb in den Antragsunterlagen, 
z. B. im Landschaftspflegerischen Begleitplan, ent-
sprechende Maßnahmen ebenfalls prüfen und dazu 
Stellung nehmen. 5Soweit Rodungsflächen gemäß 
Nr. 9.2 Buchst. a Doppelbuchst. bb oder cc anfallen, 
ist dagegen ein gesondertes waldrechtliches Ver-
fahren erforderlich. 6In diesem Fall ist auf eine gute 
Abstimmung zwischen beiden Verfahren besonders 
zu achten. 7Die Antragsberechtigung des Projekt-
betreibers wird als gegeben angenommen, wenn 
der Waldbesitzer dem Projektantrag schriftlich 
zugestimmt hat (Art. 42 Abs. 3 BayWaldG). 8Eine 
Umweltverträglichkeitsabschätzung oder -prüfung 
ist nur erforderlich, wenn das Projekt UVP-pflich-
tig ist nach Anlage 1 Nr. 1.6 oder Nr. 17 UVPG. 
9Ob Regelungen in anderen Rechtsbereichen einer 
Rodungserlaubnis entgegenstehen (Art. 9 Abs. 4 
Nr. 2 BayWaldG), wird von den Forstbehörden nur 
im Hinblick auf Rodungsflächen gemäß Nr. 9.2 
Buchst. a Doppelbuchst. bb oder cc geprüft. 10So 
sind z. B. für Belange des Naturschutzes oder des 
Landschaftsschutzes ausschließlich die unteren Na-
turschutzbehörden zuständig. 11Auf Anforderung 
stellen die Forstbehörden gegebenenfalls vorhande-
ne waldökologische Informationen zur Verfügung.

9.4 Materiell-rechtliche Zulässigkeit der Rodung
1Nach Art. 9 Abs. 3 BayWaldG ist die Rodungser-
laubnis zu erteilen, sofern sich aus Art. 9 Abs. 4 bis 7 
BayWaldG nichts anderes ergibt. 2Die Rodungser-
laubnis ist zu versagen bei:

a) Naturwaldreservaten (Art. 12a BayWaldG),

b) Schutzwald (Art. 10 BayWaldG), sofern Nach-
teile für die Schutzfunktionen zu befürchten 
sind (vergleiche auch Art. 9 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 
BayWaldG),

c) Erholungswald (Art. 12 BayWaldG), wenn die 
Erholungsfunktion geschmälert wird (vergleiche 
auch Art. 9 Abs. 6 Satz 1 Nr. 2 BayWaldG),

d) Bannwald (Art. 11 BayWaldG), wenn keine 
gleichwertige Ersatzaufforstung sichergestellt 
werden kann (vergleiche auch Art. 9 Abs. 6 
Satz 2 BayWaldG),

da zwingende Gründe des öffentlichen Wohls 
(Art. 9 Abs. 7 BayWaldG) bei WEA im Wald in aller 
Regel nicht gegeben sind. 3In allen anderen Fäl-
len ist das öffentliche Interesse an der Walderhal-
tung abzuwägen mit dem öffentlichen Interesse am 
Ausbau der Windenergie aus Gründen der Energie-
wende und des Klimaschutzes und den Belangen 
des Antragstellers (Art. 9 Abs. 5 und 6 BayWaldG); 
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einsehbar. 10Die Umgebung dieser und anderer be-
deutender landschaftswirksamer Denkmäler sollte 
regelmäßig von WEA freigehalten werden. 11Der 
öffentliche Belang „Denkmalschutz“ steht einem 
privilegierten Vorhaben jedenfalls dann entgegen, 
wenn das Außenbereichsvorhaben die besondere 
Wirkung eines Denkmals erheblich beeinträchtigen 
würde. 12Der Umfang des Umgebungsschutzes ist 
vom jeweiligen Einzelfall abhängig; insbesondere 
kann keine pauschale Abstandsregelung definiert 
werden. 13Als Nähebereich eines Denkmals ist der 
Bereich zu sehen, auf den es ausstrahlt und der es 
seinerseits prägt und beeinflusst. 14Geschützt sind 
danach auch und gerade die Wirkung des Denk-
mals in seiner Umgebung und die Sichtbezüge 
zwischen Denkmal und Umgebung. 15Neu hinzu-
tretende Bauten in der Umgebung eines Denkmals 
müssen sich an dem Maßstab messen lassen, den 
das Denkmal für seinen Nähebereich verkörpert. 
16Grundsätzlich gilt, dass Vorhaben in der Umge-
bung eines Denkmals umso eher seine Wirkung 
beeinträchtigen können, je exponierter die Lage 
des Denkmals ist. 17Es ist zu gewährleisten, dass 
die jeweilige besondere Wirkung des Denkmals, 
die es als Zeuge der Geschichte, der Kunst oder als 
bestimmendes städtebauliches, wissenschaftliches 
oder volkskundliches Element auf den Beschauer 
ausübt, nicht erheblich beeinträchtigt wird. 18Dabei 
sind auch die das Erscheinungsbild des Denkmals 
bereits beeinflussenden Vorbelastungen mit zu be-
rücksichtigen. 19Eine erhebliche Beeinträchtigung 
liegt beispielsweise dann vor, wenn das geplante 
Vorhaben so dimensioniert ist, dass die Wirkung 
des in der näheren Umgebung liegenden Denk-
mals verloren ginge bzw. übertönt, erdrückt oder 
verdrängt würde. 20Die Vorgaben der Art. 6 und 7 
DSchG haben im Rahmen des bau- oder immissi-
onsschutzrechtlichen Verfahrens den gleichen Stel-
lenwert und die gleiche Bedeutung wie bei einem 
gesonderten denkmalrechtlichen Verfahren. 21Bei 
der genauen Standortbestimmung sind unabhän-
gig von Fragen des Umgebungsschutzes primär 
Standorte zu suchen, bei denen eine Zerstörung 
von Denkmälern, insbesondere Zerstörung von 
 Bodendenkmälern für Fundamentierungen, ver-
mieden werden kann. 22Soweit dies im Einzelfall 
nicht möglich ist, ist durch Auflagen festzulegen, 
dass der Maßnahmenträger Bodendenkmäler in ei-
ner den Ansprüchen der Archäologie entsprechen-
den Weise durch fachlich ausreichend vorgebildete 
Personen auf seine Kosten in zumutbarem Umfang 
ausgraben und dokumentieren lässt. 23Die denk-
malfachliche Beurteilung des Vorhabens  erfolgt 
durch das Landesamt für Denkmalpflege – zur 
rechtzeitigen Beteiligung siehe Nr. 3.

11. Steuern und Finanzen

11.1 Allgemeine Hinweise

1Das Betreiben einer WEA hat in der Regel auch 
steuerliche Auswirkungen. 2Zu denken ist  dabei 
in erster Linie an die Einkommensteuer, die 
 Körperschaftsteuer und die Gewerbesteuer sowie 
die Umsatzsteuer. 3Erste allgemeine Hinweise zu 
diesen Steuern sind der vom Staatsministerium der 
Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat her-

ausgegebenen Informationsbroschüre „Steuertipps 
zur Existenzgründung“ zu entnehmen.

11.2 Zerlegung der Gewerbesteuer

1Als Anreiz für Gemeinden, auf ihrem Gebiet Stand-
orte für WEA auszuweisen bzw. zu geneh migen, 
hat der Gesetzgeber eine Sonderregelung zur Zer-
legung der Gewerbesteuer geschaffen. 2Werden 
Betriebsstätten eines Unternehmens in mehreren 
Gemeinden unterhalten, ist der Gewerbesteu-
ermessbetrag im Regelfall nach dem Verhältnis 
der Arbeitslöhne zu zerlegen (§ 29 Abs. 1 Nr.1 des 
 Gewerbesteuergesetzes – GewStG). 3Bei WEA wür-
de dies jedoch bedeuten, dass der gesamte Gewer-
besteuermessbetrag den Betreibergemeinden am 
Sitz der Geschäftsleitung zuzuweisen wäre, weil an 
den Standortgemeinden regelmäßig keine Arbeits-
kräfte beschäftigt werden. 4Die Sonderregelung in 
§ 29 Abs. 1 Nr. 2 GewStG sieht demgegenüber eine 
erhebliche Beteiligung der Standortgemeinden vor. 
5Danach erfolgt eine Zerlegung des Messbetrags 
zu drei Zehnteln nach Arbeitslöhnen und zu sieben 
Zehnteln nach dem Verhältnis des Sachanlagever-
mögens ohne Betriebs- und Geschäftsausstattung. 
6Damit werden die Standortgemeinden der WEA 
in angemessener Weise am Gewerbesteueraufkom-
men der Windenergieunternehmen beteiligt.

12. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

1Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2016 
in Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 31. August 2023 
außer Kraft. 3Mit Ablauf des 31. August 2016 treten 
die Hinweise zur Planung und Genehmigung von 
Windkraftanlagen (WKA) vom 20. Dezember 2011 
(AllMBl. 2012 S. 34) außer Kraft.
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Anlage 1  
(zu Nr. 8.2.3)

Gebiete mit besonderer Bedeutung für den Vogelschutz 

Dargestellt sind  

1. Schutzgebiete, d. h. Naturschutzgebiete mit Vogelschutz als Schutzzweck, Nationalparke, Europäische Vogel-
schutzgebiete inklusive Ramsar-Gebiete,  

2. bedeutende Gebiete für Wasservögel d. h. international, national und bayernweit bedeutende Gebiete für Wasser-
vögel zur Sommerrast und Mauser, Herbst-/Frühjahrsrast sowie Überwinterung und  

3. Wiesenbrütergebiete, also Brutgebiete mit den großen Wiesenbrüterarten Großer Brachvogel, Uferschnepfe, Rot-
schenkel, Wachtelkönig, Bekassine, Kiebitz.
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Anlage 3 
(zu Nr. 8.4.1) 

Kollisionsgefährdete Vogelarten 

1Nach der zentralen Fundkartei für Vogelschlag an WEA in Deutschland bei der Staatlichen Vogelschutzwar-
te des Landes Brandenburg sind vor allem Vögel der Offenlandschaft als Schlagopfer betroffen. 2Auf bayeri-
sche Verhältnisse bezogen betrifft dies vor allem Greifvögel und andere Großvögel. 3In den Spalten 2 und 3 
sind Prüfbereiche angegeben, für die zu prüfen ist, ob und in welchem Umfang die Zugriffsverbote nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind; die Prüfbereiche entsprechen jeweils den aktuellen Empfehlungen der Län-
derarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten. 4Die Abstandsempfehlungen für WEA zu bedeutsamen Vo-
gellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten sind auf dem Internetauftritt der Vogelschutz-
warten abrufbar.

Art, Artengruppe 
Prüfbereiche 

Abstand Brutvorkommen bzw. Brutplatz 
zur WEA 

Abstand regelmäßig  
aufgesuchter Aufenthaltsorte 

Schwarzstorch
Ciconia nigra 3 000 m 10 000 m 

Weißstorch 
Ciconia ciconia 1 000 m 2 000 m 

Fischadler 
Pandion haliaetus 1 000 m 4 000 m 

Wespenbussard 
Pernis apivorus 1 000 m  

Steinadler 
Aquila chrysaetos 3 000 m 6 000 m 

Wiesenweihe 
Circus pygargus

1 000 m 
Schwerpunktgebiete sollten insgesamt 
unabhängig von der Lage der aktuellen 

Brutplätze berücksichtigt werden. 

3 000 m 

Rohrweihe 
Circus aeruginosus 1 000 m  

Rotmilan
Milvus milvus 1 500 m 4 000 m 

Schwarzmilan 
Milvus migrans 1 000 m 3 000 m 

Seeadler 
Haliaeetus albicilla 3 000 m 6 000 m 

Baumfalke 
Falco subbuteo 500 m 3 000 m 

Wanderfalke 
Falco peregrinus

1 000 m 
Baumbrüter 3 000 m 

Kranich 
Grus grus 500 m  

Uhu 
Bubo bubo 1 000 m 3 000 m 

Ziegenmelker 
Caprimulgus europaeus 500 m um regelmäßige Brutvorkommen  

Wiedehopf 
Upupa epops 1 000 m um regelmäßige Brutvorkommen 1 500 m 
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Art, Artengruppe 
Prüfbereiche 

Abstand Brutvorkommen bzw. Brutplatz 
zur WEA 

Abstand regelmäßig  
aufgesuchter Aufenthaltsorte 

Koloniebrüter 

Graureiher  
Ardea cinerea 1 000 m 3 000 m

Nachtreiher 
Nycticorax nycticorax 1 000 m 3 000 m

Purpurreiher 
Ardea purpurea 1 000 m 3 000 m

Lachmöwe 
Larus ridibundus 1 000 m 3 000 m

Mittelmeermöwe
Larus michahellis 1 000 m 3 000 m

Schwarzkopfmöwe 
Ichthyaetus melanocephalus 1 000 m 3 000 m

Seeschwalben  
Sternidae 1 000 m mind. 3 000 m
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Anlage 4 
(zu Nr. 8.4.1) 

Besonders störungsempfindliche Vogelarten 

In den Spalten 2 und 3 sind Prüfabstände angegeben, innerhalb derer zu prüfen ist, ob und in welchem 
Umfang die Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. 

Art 
Prüfbereiche 

Abstand der WEA Abstand regelmäßig 
aufgesuchter Aufenthaltsorte 

Alpenschneehuhn 
Lagopus muta 1 000 m 

Haselhuhn 
Tetrastes bonasia 1 000 m 

Birkhuhn 
Tetrao tetrix 1 000 m 

Auerhuhn 
Tetrao urogallus 1 000 m 

Rohrdommel 
Botaurus stellaris 1 000 m 3 000 m 

Zwergdommel 
Ixobrychus minutus 1 000 m 1 000 m 

Mornellregenpfeifer 
Charadrius morinellus  1 000 m 

Wachtelkönig 
Crex crex

500 m 
um regelmäßige Brutvorkommen; 

Schwerpunktgebiete sollten insgesamt 
unabhängig von der Lage der aktuellen 

Brutplätze berücksichtigt werden. 

Waldschnepfe 
Scolopax rusticola 

500 m
um regelmäßige Brutvorkommen; 

Schwerpunktgebiete sollten insgesamt 
unabhängig von der Lage der aktuellen 

Brutplätze berücksichtigt werden. 
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Anlage 5 
(zu Nr. 8.4.1) 

Hinweise zur Erfassungsmethode Vögel 

1Ziel ist die Erfassung der Flugbewegungen besonders kollisionsgefährdeter Vogelarten (Anlage 3) im Um-
feld einer WEA und die Abschätzung einer möglichen Erhöhung des Tötungsrisikos aufgrund von höheren 
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten im Bereich der Anlagen. 2Hierzu ist es im Rahmen der Prüfbereiche der 
Anlagen 3 und 4 erforderlich, die Brutplätze und Brutvorkommen der betroffenen Arten zu ermitteln. 3Die
Untersuchungen konzentrieren sich auf den Prüfbereich im Umfeld der geplanten Anlage und erfolgen von 
„Fixpunkten“ aus. 4Darüber hinaus sollen die Untersuchungen über den engeren Prüfbereich hinaus Hinwei-
se auf die regelmäßigen Flugkorridore zwischen Brutplatz und anderen regelmäßigen Aufenthaltsorten wie 
Nahrungshabitaten u. Ä. liefern. 5Sie sollen Aufschluss geben über 

a) die Dauer von Flugbewegungen im Umkreis der Anlagen, 

b) gegebenenfalls den Anteil der Flugdauer, 

c) das Vorhandensein von Schlüsselhabitaten für die relevanten Arten wie Rastplätze, Schlafplätze, be-
sondere Nahrungshabitate im Umfeld der WEA, 

d) die relative Raumnutzung im Gebiet. 

6Es sollen Fixpunkte ausgewählt festgelegt werden, die eine gute Übersicht auf den Anlagenstandort und 
seine Umgebung mit bekannten oder potenziellen Neststandorten erlauben. 7Im jeweiligen Beobachtungs-
sektor wird die Zeitdauer gestoppt, die sich ein Vogel im Umfeld einer WEA aufhält. 8Die Zahl der Fixpunkte 
ist abhängig von der Topographie, Waldbedeckung, Ausdehnung und Anordnung in einem Untersuchungs-
gebiet. 9Bei guter Einsehbarkeit des Geländes sollten wenigstens zwei Fixpunkte gewählt werden, bei größe-
ren oder unübersichtlichen Untersuchungsgebieten müssen es gegebenenfalls mehr sein. 10Die Untersu-
chung soll den gesamten Zeitraum der Brutperiode von der Balz bis zur Bettelflugperiode der Jungvögel 
umfassen. 11Die Untersuchungszeiten werden an die Brutzeiten der kollisionsgefährdeten Vogelarten ange-
passt und dauern mit Ausnahme phänologisch besonders früh brütender Vogelarten in der Regel von Mitte 
März bis Ende August. 12Ein Umfang von 18 Untersuchungstagen wird im Regelfall als ausreichend erachtet, 
in besonders konfliktträchtigen Gebieten mit mehreren kollisionsgefährdeten oder schwer zu untersuchen-
den Arten (Vorbetrachtungen in einem Scoping-Termin) sollte die Zahl der Untersuchungstage auf 25 erhöht 
werden. 13Die Beobachtungsdauer sollte mindestens sechs Stunden pro Tag umfassen. 14Die Beobach-
tungszeiten richten sich nach den täglichen Hauptaktivitätszeiten der untersuchten Arten. 15Sie können an 
den frühen Vormittags- oder Nachmittagsstunden durchgeführt werden oder unter Aussparung der Mittags-
zeit, 12 bis 14 Uhr, auf Vor- und Nachmittag verteilt werden. 16Sie müssen bei guten Beobachtungsbedin-
gungen, also an warmen Tagen mit guten Thermik-/Flugbedingungen stattfinden. 17Bei Arten, die sehr unter-
schiedliche Aktivitätszeiten aufweisen – tagaktiv, dämmerungsaktiv, früher Brutbeginn im Jahr –, Arten mit 
langen Fütterungsintervallen oder wenn mehrere relevante Arten gleichzeitig vorkommen, kann auch mehr 
als die minimale Beobachtungsdauer nötig sein und der Untersuchungsaufwand erhöht sich entsprechend. 
18Pro Fixpunkt sind mindestens 108 Stunden vorzusehen, d. h. im Mittel drei Beobachtungstage je Monat, 
die je nach Aktivitätsphase der Vögel aufgeteilt werden können: z. B. für die Balz zweimal sechs Stunden, 
für den Horstbau dreimal sechs Stunden, für die Brut und frühe Aufzucht dreimal sechs Stunden, für die 
späte Aufzucht fünfmal sechs Stunden und für die Bettelflugperiode fünfmal sechs Stunden. 19Das Gelände 
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wird kontinuierlich mit einem guten Fernglas mit zehnfacher Vergrößerung abgesucht. 20Zur sicheren Artbe-
stimmung und Verfolgung weit reichender Flüge ist häufig ein Spektiv oder Fernglas mit Bildstabilisator mit 
20-facher Vergrößerung erforderlich. 21Die gleichzeitige Beobachtung von zwei oder mehr Punkten wird 
empfohlen, um die Flugbewegungen präziser aufzeichnen zu können, wobei die Verständigung der Be-
obachter untereinander z. B. mit Funkgeräten bei Simultanbeobachtungen gewährleistet sein muss. 22Für die 
Ermittlung von Brutvorkommen, Rastplätzen, sommerlichen oder herbstlichen Schlafplätzen u. Ä. sind gege-
benenfalls weitere Untersuchungen erforderlich. 23Die Naturschutzbehörden haben sich in einem Scoping-
Termin mit dem Antragsteller verbindlich auf die durchzuführenden Arbeiten zu einigen. 24Über Untersu-
chungsinhalte und -methoden ist ein Protokoll anzufertigen. 25Als Ergebnis erhält man Karten mit den identi-
fizierten Schlüsselhabitaten der Vögel sowie Karten mit den Flugbewegungen der verschiedenen Arten, dif-
ferenziert nach Art der Bewegung wie Balz- oder Territorialflüge, Kreisen oder Streckenflug oder Nahrungs-
suchflug etc.; in welchem Umfang die Flüge unterschieden werden können, ist einzelfallabhängig. 
26Außerdem erhält man die Zeitanteile der Raumnutzung. 27Je weniger die geplanten Anlagen überflogen 
werden, umso geringer ist das Kollisionsrisiko. 28Bei häufigeren Aufenthalten im Bereich der Anlage muss 
von einem erhöhten Kollisionsrisiko ausgegangen werden. 29Näheres regeln die Arbeitshilfen für die speziel-
le artenschutzrechtliche Prüfung des LfU. 



AllMBl. Nr. 10/20161670

Anlage 6 
(zu Nr. 8.4.2) 

Kollisionsgefährdete Fledermausarten 

Wiss. Artname Deutscher Name 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus 

Pipistrellus nathusii  Rauhautfledermaus 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus 

Pipistrellus pygmaeus Mückenfledermaus 

Hypsugo savii Alpenfledermaus 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus 
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Anlage 7 
(zu Nr. 8.4.2) 

Messmasten und Gondelmonitoring 

1Notwendige Datenerhebungen, auf deren Grundlage die Behörde beurteilen kann, ob durch die geplante 
WEA ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko verwirklicht wird, sind auf Gondelhöhe oder im Rotorbereich 
durchzuführen. 2Dies kann mittels Messmasten oder über ein Gondelmonitoring erfolgen. 

1. Messmasten

a) Die Erfassungen sollten sich auf zwei Jahre erstrecken, um beispielsweise witterungsbedingte 
Schwankungen im jahreszeitlichen Auftreten der Fledermäuse zu berücksichtigen. 

b) Die Erfassungsgeräte sind vom 1. April bis 15. November zu betreiben. 

c) 1Es ist methodisch so wie beim Gondelmonitoring vorzugehen. 2In Windparks sind gegebenenfalls 
Messungen an mehreren Messmasten erforderlich. 

2. Gondelmonitoring  

a) Das akustische Gondelmonitoring bzw. Voruntersuchungen in Rotor- oder Gondelhöhe dienen dazu, 
falls erforderlich, spezifisch für einen Windpark oder für einzelne Anlagen Zeiten mit erhöhter Fle-
dermausaktivität an einem Standort zu bestimmen. 

b) Untersuchungen am Boden reichen nicht aus, um die Fledermausaktivität in Rotorhöhe hinreichend 
genau beurteilen zu können. 

c) Das Gondelmonitoring erlaubt ausreichende Rückschlüsse auf die Aktivität der Fledermäuse in Ro-
torhöhe. 

d) In Verbindung mit dem Faktor Windgeschwindigkeit können Zeiten identifiziert werden, an denen mit 
einem erhöhten Schlagrisiko für Fledermäuse gerechnet werden muss.  

3In Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(BMUB) wurde ein Verfahren zur Vorhersage der Kollisionszahlen entwickelt und daraus mit Hilfe eines Re-
chenmodells gegebenenfalls abgeleitete Abschaltzeiten vorgeschlagen. 4Dieses Verfahren erstellt anlagen-
spezifische Betriebsalgorithmen, die der örtlichen Fledermausaktivität Rechnung tragen. 5Es vermeidet un-
nötige Abschaltzeiten und damit Betriebseinbußen. 6Die Berechnungsvorschrift ist im Internet frei verfügbar 
(Programm ProBat). 6Für das Gondelmonitoring gelten folgende Rahmenbedingungen: 

a) 1Für die Anwendung des Modells ist es unbedingt erforderlich, die in den Forschungsvorhaben des 
BMUB verwendeten Methoden, Einstellungen und Geräte zu verwenden. 2Weiterhin sind die entspre-
chenden Arbeitshilfen des LfU zu Fachfragen des Windenenergie-Erlasses zu beachten. 

b) 1Die Ermittlung der Fledermausaktivität wird für alle Arten vorgenommen und erfolgt über automatische 
Aufzeichnungsgeräte mit der Möglichkeit der artgenauen Auswertung, wie sie in den BMUB-
Forschungsvorhaben verwendet und getestet wurden. 2Sie werden in der Gondel der WEA installiert. 
3Nähere Hinweise geben die Arbeitshilfen des LfU zu Fachfragen des Windenergie-Erlasses. 
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c) Das Gondelmonitoring sollte sich auf zwei Jahre erstrecken, um beispielsweise witterungsbedingte 
Schwankungen im jahreszeitlichen Auftreten der Fledermäuse zu erfassen.  

d) Die Erfassungsgeräte sind vom 1. April bis 15. November zu betreiben. 

e) 1In Windparks ist die Fledermausaktivität häufig innerhalb und am Rand des Windparks unterschiedlich, 
so dass in unterschiedlichen Teilen des Parks unterschiedliche Algorithmen notwendig werden können. 
2Deshalb ist mindestens an zwei Anlagen eines Parks das Gondelmonitoring durchzuführen (über zehn 
WEA pro Windpark: pro angefangene fünf WEA ein Gondelmonitoring). 

f) Für technische Details wie die Installation der Aufzeichnungsgeräte ist in jedem Fall die Hilfe eines Ser-
viceteams des jeweiligen Herstellers nötig. 

g) 1Der anlagenspezifische Algorithmus setzt unbedingt voraus, dass methodisch gleich vorgegangen wird 
wie in den Untersuchungen im Rahmen des Forschungsvorhabens des BMUB. 2Die Voraussetzungen 
für die Verwendung von ProBat, die im Programmpaket enthalten sind, sind daher strikt einzuhalten. 
3Der Genehmigungsbescheid sollte diesbezüglich ausreichend konkret sein. 

7Nähere Angaben enthalten die Arbeitshilfen des LfU zu Fachfragen des Windenergie-Erlasses. 
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tal-Inn sind nur die Schäden förderfähig, die von die-
sem Jahrtausendhochwasser/-niederschlag unmit-
telbar und in der Zeit vom 30. Mai 2016 bis 1. Juni 
2016 verursacht wurden. 3In den anderen  betroffenen 
Gebieten sind nur die Schäden förderfähig, die un-
mittelbar von den Jahrhunderthochwasser/-nieder-
schlägen verursacht wurden (vgl. Anlage).

3. Gegenstand der Förderung
1Folgende Kosten/Ausgaben zur Beseitigung un-
mittelbarer Schäden durch die Naturkatastrophe 
an gewerblichen und freiberuflichen Betriebsstätten 
werden gefördert:

– Investitionen (u. a. Wiederherstellung der Nut-
zungsfähigkeit der betrieblichen Grundstücke und 
Gebäude, Ersatzbeschaffung beweglicher Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens, einschließlich 
bilanziell aktivierbarer Eigenleistungen),

– Umlaufvermögen (u. a. Lagerbestände und  Waren),

– sonstige Kosten/Ausgaben zur Beseitigung un-
mittelbarer materieller Schäden (z. B. Reparatur-, 
Putz- und Aufräumarbeiten).

2Kosten/Ausgaben zur Beseitigung von Schäden 
an Gebäuden, die sich bei Schadenseintritt noch 
im Rohbaustadium oder in der Rekonstruktion 
 befanden, können gefördert werden. 3Durch vorüber-
gehende Unterbrechungen der betrieblichen Tätig-
keit entgangene Gewinne oder entstandene Verluste, 
Verluste von Aufträgen, Kunden oder Märkten oder 
Anwalts- oder Gerichtskosten sowie sonstige mittel-
bare Schäden werden nicht ersetzt. 4Ausgeschlossen 
ist auch der Ersatz von Schäden an Objekten, die 
bei Eintritt der Naturkatastrophe nicht mehr genutzt 
oder bereits für eine nicht gewerbliche oder nicht 
freiberufliche Nutzung vorgesehen waren.

4. Zuwendungsempfänger (Antragsberechtigte)

4.1 Antragsberechtigt sind

4.1.1 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und 
 Angehörige Freier Berufe mit bis zu 500 Arbeit-
nehmern und einer geschädigten Betriebsstätte,

4.1.2 gewerbliche Träger wirtschaftsnaher Infrastruktur 
mit bis zu 500 Arbeitnehmern und einer geschädig-
ten wirtschaftsnahen Infrastruktur sowie

4.1.3 Eigentümer überwiegend betrieblich genutzter 
 Betriebsstätten, die geschädigt sind und an ein 
 Unternehmen oder einen Angehörigen Freier Beru-
fe im Sinne der Nrn. 4.1.1 und 4.1.2 vermietet oder 
verpachtet sind.

4.2 Zudem setzt die Antragsberechtigung voraus, dass 
sich die geschädigte Betriebsstätte bzw. die geschä-
digte wirtschaftsnahe Infrastruktur in den Gebieten 
nach Nr. 2 befindet.

4.3 Nicht gefördert werden Unternehmen in Schwie-
rigkeiten gemäß Art. 2 Nr. 18 AGVO, es sei denn, 
die Schwierigkeiten sind auf das Schadensereignis 
zurückzuführen.

5. Schadensfeststellung
1Bemessungsgrundlage der Förderung sind die 
Reparaturkosten bzw. der durch einen geeigneten 
externen Sachverständigen oder eine andere fach-

7074-W

Richtlinien für die Unterstützung der  
von der Naturkatastrophe  

„Unwetter mit Hochwasser im Mai/Juni 2016“  
geschädigten gewerblichen Unternehmen und 

Angehörigen Freier Berufe sowie gewerblichen 
Träger wirtschaftsnaher Infrastruktur

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie

vom 7. Juli 2016, Az. 55-3562/139/2

Präambel
1Der Freistaat Bayern gewährt nach Maßgabe

–  der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmun-
gen – insbesondere der Art. 23 und 44 der Bayerischen 
Haushaltsordnung (BayHO) und der dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften bzw. der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften für die Gewährung von Zuwendungen 
an die gewerbliche Wirtschaft (AVG)

–  der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Europäischen 
Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Ver-
einbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO, 
ABl. L 187 vom 26. Juni 2014, S. 1)

–  insbesondere des Art. 50 AGVO (Beihilfen zur Bewäl-
tigung der Folgen bestimmter Naturkatastrophen)

Soforthilfen für gewerbliche Unternehmen, Angehörige 
Freier Berufe sowie gewerbliche Träger wirtschaftsnaher 
Infrastruktur, die von der Naturkatastrophe „Unwetter mit 
Hochwasser im Mai/Juni 2016“ betroffen sind. 2Auf die 
Gewährung der Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. 
3Die zuständige Bewilligungsbehörde entscheidet auf-
grund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

1. Zweck der Förderung
1Gefördert werden Kosten/Ausgaben für die 
Behebung der durch die Naturkatastrophen 
Jahrtausendhochwasser/-niederschlag im Land-
kreis Rottal-Inn bzw. die Jahrhunderthochwasser/ 
-niederschläge in anderen betroffenen bayerischen 
Gebieten verursachten unmittelbaren Schäden an 
gewerblichen und freiberuflichen Betriebsstätten mit 
dem Ziel der Erhaltung der Betriebe und der Wie-
derherstellung der Betriebsfähigkeit. 2Mittelbare 
Schäden werden nicht berücksichtigt. 3Davon ausge-
nommen sind Schäden, die durch Einsatzkräfte und 
Einsatzfahrzeuge verursacht wurden, soweit diese 
Schäden nicht anderweitig reguliert werden können.

2. Räumlicher und zeitlicher Geltungsbereich
1Förderfähig nach dieser Richtlinie sind ausschließ-
lich Schäden, die vom räumlichen und zeitlichen 
Geltungsbereich der Finanzhilfeaktionen „Unwetter 
mit Hochwasser im Mai/Juni 2016“ des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat umfasst sind und für die die 
förmliche Anerkennung der zuständigen Behörden 
als Naturkatastrophe im Sinne von Art. 50 Abs. 1 
AGVO vorliegt. 2In dem betroffenen Landkreis Rot-



AllMBl. Nr. 10/20161674

kundige Stelle festgestellte Wiederherstellungs- bzw. 
Ersatzbeschaffungswert der geschädigten/zerstörten 
Wirtschaftsgüter. 2Als Sachverständige bzw. fach-
kundige Stelle können beispielsweise Steuerbera-
ter oder Experten von Kommunen und kommunalen 
Gesellschaften fungieren. 3Vom Wiederherstel-
lungs-/Ersatzbeschaffungswert ist ein Abzug „Neu 
für Alt“ durchzuführen (Vorteilsausgleich). 4Der Ab-
zug „Neu für Alt“ erfolgt für die geschädigten Wirt-
schaftsgüter grundsätzlich nach folgenden Kriterien:

Bereits abgelaufener Anteil  
der individuellen Nutzungs-
dauer (%)

Prozentualer Abzug  
vom Neupreis (%) bei 
„neu für alt“

Bis 10 % 0
> 10 % bis 33 % –10 %
> 33 % bis 66 % –20 %
> 66 % –30 %

5Der vom Antragssteller angegebene abgelaufene 
Anteil der individuellen Nutzungsdauer ist durch 
den Sachverständigen bzw. eine andere fachkun-
dige Stelle festzustellen. 6Bei Reparaturkosten wird 
kein Abzug „Neu für Alt“ vorgenommen. 7Für die 
Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 
ist kein Abzug „Neu für Alt“ durchzuführen; statt-
dessen ist vom Neupreis ein pauschaler Abschlag 
in Höhe von 10 % (Vorteilsausgleich) vorzunehmen.

6. Art und Umfang der Förderung
1Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Projekt-
förderung durch Zuschüsse im Wege der Anteils-
finanzierung. 2Zuwendungen werden ab einer 
Schadenshöhe von über 10 000 Euro gewährt. 3Eine 
Zuwendung unter 5 000 Euro wird nicht gewährt.

6.1 Soforthilfeprogramm

In den von den Jahrhunderthochwasser/-nieder-
schlägen betroffenen Gebieten nach Nr. 2 sind fol-
gende Zuschüsse möglich:

6.1.1 1Bei nicht versicherbaren Schäden wird ein Zu-
schuss in Höhe von bis zu 50 % der zuwendungs-
fähigen Kosten/Ausgaben, maximal 100 000 Euro, 
gewährt. 2Schäden, die nicht versichert waren, aber 
grundsätzlich versicherbar gewesen wären, können 
nur ausgeglichen werden, wenn ein Ausschluss aus 
solchen Versicherungen im Einzelfall nachgewiesen 
wird.

6.1.2 Bei versicherbaren Schäden wird ein Zuschuss in 
Höhe von bis zu 25 % der zuwendungsfähigen Kos-
ten/Ausgaben, maximal 100 000 Euro, gewährt.

6.1.3 Reichen die Hilfen nach Nrn. 6.1.1 und 6.1.2 nicht 
aus, können bei nachweisbarer Existenzgefährdung 
oder in vergleichbaren Härtefällen statt der unter 
Nrn. 6.1.1 und 6.1.2 beschriebenen Zuschüsse Not-
standsbeihilfen des Freistaats Bayern in Betracht 
kommen.

6.2 Wiederaufbauhilfeprogramm Landkreis Rottal-Inn

– 1In dem nach Nr. 2 von dem Jahrtausend-
hochwasser/-niederschlag betroffenen Gebiet wird 
im Regelfall ein Zuschuss in Höhe von bis zu 80 % 
des Schadens gewährt. 2Eine Bedürftigkeitsprü-
fung findet nicht statt. 3Haushalts- und zuwen-
dungsrechtliche Vorschriften sind entsprechend 
auszulegen.

– 1Zur Vermeidung von Härtefällen können im Rah-
men einer vertieften Prüfung höhere Zuschüsse 
(bis zu 100 % des Schadens) gewährt werden. 2Ein 
erhöhter Zuschuss wird nur gewährt, wenn und 
soweit die Fortführung des Geschäftsbetriebes 
diesen nachweislich erfordert. 3Der vertieften 
Prüfung ist deshalb ein Gesamtkonzept für die 
Fortführung des Unternehmens eines sachver-
ständigen externen Dritten zugrunde zu legen. 
4Maßgebliche interne und externe Betroffene 
(Banken, Versicherungen, Anteilseigner) sollten 
hierbei angemessene Beiträge leisten und zum 
Erfolg des Gesamtkonzeptes beitragen.

7. Bedingungen

7.1 Mitwirkungspflicht und Offenlegungspflicht
1Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der 
Bewilligungsbehörde die zur Aufklärung des Sach-
verhalts und zur Bearbeitung seines Antrags erfor-
derlichen Unterlagen und Informationen zur Verfü-
gung zu stellen. 2Der Zuwendungsempfänger hat 
gegenüber der Bewilligungsbehörde alle auf Grund 
des Schadereignisses erhaltenen oder beantragten 
Zuwendungen, Zahlungen oder Leistungen Dritter 
(z. B. Versicherungsleistungen oder Spenden) offen-
zulegen.

7.2 Anrechnung sonstiger staatlicher Hilfen

Auf die Zuwendung sind für dasselbe Scha-
densereignis ggf. gewährte sonstige staatliche Hil-
fen zum Ausgleich von Schäden durch Naturkatas-
trophen anzurechnen (z. B. Sofortgeld).

7.3 Anrechnung von Leistungen Dritter
1Leistungen Dritter, insbesondere Versicherungs-
leistungen und Spenden, werden nur auf den 
 Eigenanteil des Antragsstellers angerechnet. 2Nur 
zur Vermeidung einer Überkompensation erfolgt 
eine Anrechnung auf den Zuschuss nach dieser 
Richtlinie.

7.4 Keine Überkompensation

Bei Kumulierung der Soforthilfe mit anderen im 
 Zusammenhang mit der Naturkatastrophe erhalte-
nen Leistungen (z. B. Leistungen Dritter, insbeson-
dere etwaige Schadenersatzansprüche oder öffent-
liche Finanzierungshilfen) darf die Summe 100 % 
der zuwendungsfähigen Kosten/Ausgaben nicht 
überschreiten (100-%-Klausel).

7.5 Kostensteigerungen

In besonders begründeten Ausnahmefällen können 
aus Gründen der Verhältnismäßigkeit unvorher-
sehbare und unabwendbare Kostensteigerungen 
berücksichtigt werden.

8. Einholung von Vergleichsangeboten
1Vor der Vergabe von Aufträgen zur Wiederherstel-
lung der Betriebsfähigkeit gewerblicher und frei-
berufliche Unternehmen (z. B. Aufräumarbeiten, 
Reparaturen, Ersatzbeschaffung) sind im Regelfall 
drei Vergleichsangebote einzuholen. 2Dies ist zu 
dokumentieren.

9. Sonstige Bestimmungen

Als Nebenbestimmungen zu den AVG gelten die 
 Besonderen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 
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– Abweichend von Nr. 5.2 BNZW sind dem Ver-
wendungsnachweis auf Anforderung der Bewil-
ligungsbehörde Belege beizufügen.

12. Auskunftspflichten, Prüfung
1Der Bayerische Oberste Rechnungshof ist berech-
tigt, bei den Zuwendungsempfängern Prüfungen 
 gemäß Art. 91 BayHO durchzuführen. 2Dem Staats-
ministerium für Wirtschaft und Medien, Energie 
und Technologie sowie der Bewilligungsbehör-
de sind auf Verlangen erforderliche Auskünfte zu 
 erteilen, Einsicht in Bücher und Unterlagen sowie 
Prüfungen zu gestatten. 3Ebenso hat die Europä-
ische Kommission das Recht, Zuwendungen auf 
Grundlage dieser Richtlinie zu überprüfen und alle 
dafür notwendigen Unterlagen herauszuverlangen. 
4Daher müssen alle für die Förderung relevanten 
Unterlagen zehn Jahre lang ab der Gewährung die-
ser Zuwendung aufbewahrt werden.

13. Hinweis auf Elementarschadensversicherung

Den Zuwendungsempfängern sollte in den Zuwen-
dungsbescheiden empfohlen werden, sich nachhal-
tig um den Abschluss einer Elementarschadensver-
sicherung zu bemühen, bzw. den Umfang einer ggf. 
bereits bestehenden Elementarschadensversiche-
rung soweit wie nötig zu erweitern.

14. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 7. Juli 
2016 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2019 
außer Kraft.

Dr. Bernhard Sc hwab  
Ministerialdirektor

an die gewerbliche Wirtschaft (Besondere Neben-
bestimmungen – BNZW), soweit in diesen Richt-
linien keine abweichenden Regelungen enthalten 
sind.

10. Bewilligungsbehörde

Zuständig für die Prüfung des Antrags, die 
 Bewilligung und Auszahlung der Zuschüsse sowie 
die Verwendungsnachweisprüfung ist die örtlich 
 zuständige Regierung.

11. Verfahren

– 1Anträge sind vor Beginn des Vorhabens und bis 
spätestens zum 31. Dezember 2016 an die zustän-
dige Bewilligungsbehörde zu richten. 2Antrags-
formulare sind bei den Bewilligungsbehörden 
erhältlich. 3Die Bewilligungsbehörde kann in be-
gründeten Fällen eine Nachfrist gewähren.

– In dringenden Fällen ist der Beginn der Schadens-
behebung bereits vor Antragstellung möglich und 
förderunschädlich (ab Eintritt des maßgeblichen 
Schadensereignisses).

– Die Soforthilfe muss spätestens zum 31. Dezember 
2019 bewilligt sein.

– 1Der Durchführungszeitraum ist in der Regel auf 
36 Monate begrenzt. 2In begründeten und objek-
tiv nachvollziehbaren Ausnahmefällen kann der 
dreijährige Zeitraum verlängert werden.

– Die Zuwendung kann auch anteilig angefordert 
und ausbezahlt werden, soweit sie innerhalb von 
zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige 
Zahlungen benötigt wird.

– Der Verwendungsnachweis ist grundsätzlich in-
nerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der 
Maßnahme der Bewilligungsstelle vorzulegen.
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2. März 2007 (GVBl. S. 223, BayRS 7803-1-L), die 
zuletzt durch Verordnung vom 19. September 2014 
(GVBl. S. 436, 486) geändert worden ist

2.1 Zu § 4 Abs. 2 Nr. 2

Ergänzend zu § 4 Abs. 2 kann in die Landwirtschafts-
schule Abteilung Hauswirtschaft, Fachgebiet Ernäh-
rung, Haushalt und Betriebsführung in Rosenheim 
auch aufgenommen werden, wer die Zulassungs-
voraussetzungen gemäß § 2 der Verordnung über die 
Anforderungen in der Meisterprüfung für den Beruf 
Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin vom 28. Juli 
2005 (BGBl. I S. 2278) nachweist.

2.2 Zu § 7 Abs. 3
1Abweichend von § 7 Abs. 3 umfasst der dreisemest-
rige Studiengang drei Semester mit jeweils 21 Un-
terrichtswochen; der Unterricht soll überwiegend in 
Teilzeitform durchgeführt werden. 2Im zweiten Semes-
ter finden sechs Wochen davon in Form einer eigen-
verantwortlich von den Studierenden zu erstellenden 
Projektarbeit statt, die durch die Lehrkräfte begleitet 
wird. 3Das Betriebspraktikum entfällt.

2.3 Zu § 10 Abs. 1
1Abweichend von § 10 findet der Unterricht berufs-
begleitend und daher nach Bedarf ganztägig oder in 
Teilzeit statt. 2Der Samstag kann als Unterrichtstag 
herangezogen werden. 3Nach Bedarf können Block-
wochen angeboten werden. 4Mediengestützte Unter-
richtseinheiten können angeboten werden.

2.4 Zu § 13 Abs. 4 und § 17 Abs. 3
1Abweichend von § 13 Abs. 4 können Schulauf gaben 
auch in Form von komplexen, mit der Lehrkraft 
 abgestimmten Arbeitsaufträgen (z. B. Projektarbeit) 
durchgeführt werden, die von den Studierenden ei-
genständig auch außerhalb des regulären Unterrichts 
bearbeitet werden. 2Die Noten der Arbeitsaufträge 
werden in diesem Fall wie Noten der Schulaufgaben 
gewertet.

2.5 Zu Anlage 2

Für die Durchführung des Schulversuchs gilt die in 
der Anlage abgedruckte Stundentafel.

3. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 2016 in 
Kraft. 2Sie tritt mit Ablauf des 30. September 2019 
 außer Kraft. 

Hubert B i t t l mayer  
Ministerialdirektor

7803.1-L

Schulversuch der staatlichen 
 Landwirtschaftsschule Abteilung  Hauswirtschaft, 

Fachgebiet Ernährung, Haushalt und 
 Betriebsführung in Rosenheim

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

vom 30. Juni 2016, Az. A5-7141-1/16

Auf Grund von Art. 82 Abs. 4 und Art. 83 Abs. 2 des 
 Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Un-
terrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 
2230-1-1-K), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. 
Juni 2016 (GVBl. S. 102, 241) geändert worden ist, wird 
folgender Schulversuch genehmigt und bekannt gemacht:

1. Allgemeines
1Die Landwirtschaftsschule Abteilung Hauswirtschaft, 
Fachgebiet Ernährung, Haushalt und Betriebsführung 
in Rosenheim vermittelt den Abschluss „Staatlich 
 geprüfter Wirtschafter für Ernährung und Haushalts-
management“. 2Im Zusammenhang mit dem Schulbe-
such kann ferner die Meisterprüfung Hauswirtschaf-
ter/Hauswirtschafterin abgelegt werden. 3Mit dem 
Schulversuch soll die Schule in berufsbegleitender 
Form angeboten werden. 4Mit Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz ist für den Besuch der Landwirt-
schaftsschule als agrarwirtschaftliche Fachschule eine 
einjährige Berufspraxis als Zulassungsvoraussetzung 
nachzuweisen. 5In der Praxis führt das häufig dazu, 
dass die Studierenden im Sinne einer zeitnahen be-
ruflichen Fortbildung bereits nach einem Jahr Be-
triebszugehörigkeit die Arbeitsstelle kündigen müs-
sen um den Fachschulbesuch zu ermöglichen. 6Sowohl 
von Seiten der Studierenden als auch von Seiten der 
 Arbeitgeber wird daher die Möglichkeit einer berufs-
begleitenden schulischen Fortbildung gefordert. 7Auch 
für das Unterrichtsgeschehen ergeben sich dadurch 
Vor teile: Unterrichtsinhalte lassen sich unmittelbar in 
die Praxis übertragen und können dort reflektiert wer-
den. 8Gleichzeitig können Praxiserfahrungen direkt 
in den Unterricht einfließen. 9Der in der Fachschule 
geforderte Praxisbezug kann dadurch untermauert 
werden. 10Zu diesem Zweck wird an der Schule mit 
Schulbeginn Oktober 2016 und Oktober 2017 mit fol-
genden Abweichungen von der geltenden Schulord-
nung unterrichtet:

2. Ergänzende Regelungen zur Schulordnung für die 
staatlichen Landwirtschaftsschulen (LwSO) vom 
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Anlage
(zu Nr. 2.5)

Stundentafel Landwirtschaftsschule, Abteilung Hauswirtschaft,  
Fachgebiet: Ernährung, Haushalt und Betriebsführung  

berufsbegleitend  

Stunden

1.
1.1 200

1.2 110

1.3 130

1.4 80

1.5 80

1.6 80

1.7 80

1.8 50

1.9 60

1.10 150

1.11 140

1.12

Pflichtstunden 
Betriebs- und Unternehmensführung 

Qualitätsmanagement 

Projektarbeit 

Personalführung 

Berufs- und Arbeitspädagogik 

Hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen 

Management im Großhaushalt 

Einkommensmöglichkeiten im ländlichen Bereich 

Landwirtschaftliche Unternehmensführung 

Verpflegung verschiedener Zielgruppen – Praxis

Haus- und Textilpflege – Praxis

Hausgarten – Praxis 40

Mindestpflichtstunden 1.200

2.

2.1 20

2.2 20

2.3

Wahlfächer
Verpflegung – Intensivierung

Textilarbeit – Intensivierung

Aufbereitung landwirtschaftlicher Produkte für den Verkauf 20

3.

3.1

Seminare1

Haushaltstechnisches Seminar 30

1 Bei Bedarf kann ein zwei- bis dreitägiges Religionsseminar angeboten werden.
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2032.3-A

Aufhebung der Bekanntmachung  
über die Lehrnebenvergütung für die  

Aus- und Fortbildung und der Bekanntmachung 
über die Vergütung für Vorträge bei  

Aus- und Fortbildungsveranstaltungen

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration

vom 28. Juli 2016, Az. A5/0353-1/4

1. Die Bekanntmachung über die Lehrnebenvergütung 
für die Aus- und Fortbildung vom 12. Oktober 1992 
(AllMBl. S. 913), die zuletzt durch Bekanntmachung 
vom 11. Oktober 2001 (AllMBl. S. 687) geändert wor-
den ist, und die Bekanntmachung über die Vergütung 
für Vorträge bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen 
vom 24. November 1995 (AllMBl. S. 999), die durch Be-
kanntmachung vom 17. September 2001 (AllMBl. S. 465) 
geändert worden ist, werden aufgehoben.

2. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 31. März 
2015 in Kraft. 

Michael Höhenb er ger  
Ministerialdirektor

2038.3.10-A

Änderung der Richtlinien für die Ausbildung  
in der zweiten und dritten Qualifikationsebene 
der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen, 
Fachlicher Schwerpunkt Sozialverwaltung

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration

vom 4. August 2016, Az. A5/0601-1/3

1. Die Richtlinien für die Ausbildung in der zweiten 
und dritten Qualifikationsebene der Fachlaufbahn 
Verwaltung und Finanzen, Fachlicher Schwerpunkt 
Sozialverwaltung (ARSozVerw) vom 12. August 2015 
(AllMBl. S. 504) werden wie folgt geändert:

1.1 In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu Nr. 24 
das Wort „, Übergangsregelung“ gestrichen.

1.2 Der Nr. 16 wird folgende Nr. 16.5 angefügt:

„16.5  Weitere Studienfächer gemäß § 40 Abs. 2 
Satz 2 FachV-SozVerw sind

– 1.20  Betriebliche Altersversorgung, Zu-
satzversorgung, Bühnen- und Or-
chesterversorgung,

– 1.21 Berufsständische Versorgung,
– 4.4  Finanz- und Versicherungsmathe-

matik; Rechnungswesen.“

1.3 In Nr. 17.3 werden die Wörter „aus dem Studienfach“ 
durch die Wörter „nach Maßgabe des Curricularen 
Lehrplans aus den Studienfächern“ ersetzt und wer-
den nach dem Wort „Leistungsrechnung“ die Wör-
ter „sowie Finanz- und Versicherungsmathematik; 
Rechnungswesen“ eingefügt.

1.4 Nr. 24 wird wie folgt geändert:

1.4.1 In der Überschrift wird das Wort „, Übergangsrege-
lung“ gestrichen.

1.4.2 Die bisherige Nr. 24.1 wird der Wortlaut der Nr. 24.

1.4.3 Die Nrn. 24.2 und 24.3 werden aufgehoben.

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2016 
in Kraft.

Michael Höhenb er ger  
Ministerialdirektor
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2.1.1 1Die Gesundheitszeugnisse sind eine umfassende 
Entscheidungsgrundlage, mit der die personal-
bewirtschaftenden Stellen in dienstrechtlichen 
Angelegenheiten in die Lage versetzt werden sol-
len, Personalentscheidungen mit der notwendigen 
Sachkenntnis zu treffen. 2Aufgabe der ärztlichen 
Gutachterinnen und Gutachter der Gesundheits-
ämter ist es folglich, den medizinischen Sachverhalt 
bei den zu Begutachtenden nach dem allgemein an-
erkannten Stand der medizinischen Wissenschaft 
zu klären und im Hinblick auf die Fragen der per-
sonalbewirtschaftenden Stelle sozialmedizinisch 
nach formalen Kriterien und Kategorien nachvoll-
ziehbar zu beurteilen.

2.1.2 1Die begutachtende Ärztin bzw. der begutachten-
de Arzt muss dazu eine funktionelle Aussage tref-
fen und auf die besonderen Fragen eingehen, die 
sich aus den jeweiligen Anforderungen ergeben. 
2Im Gesundheitszeugnis dargestellte Krankheits-
symptome müssen in einem nachvollziehbaren 
Kausalzusammenhang zum sozialmedizinischen 
Leistungsbild stehen. 3Das Gesundheitszeugnis 
enthält in der Regel eine zusammenfassende und 
schlüssige Darstellung und Beurteilung der durch-
geführten Begutachtung mit einer Bewertung der 
sich aus Vorgeschichte, Untersuchungsmetho-
den, Untersuchungsbefund und ggf. ergänzenden 
 Befunden ergebenden Besonderheiten, die für den 
Gutachtenszweck von Belang sind; Verweise auf an 
anderer Stelle erhobene Befunde müssen erkennen 
lassen, in welchem Umfang der Amtsarzt sich ihnen 
anschließt. 4Die medizinische Diagnose im engeren 
Sinn unterliegt regelmäßig der ärztlichen Schwei-
gepflicht; ihre Mitteilung kommt nur in Betracht, 
wenn dies zur Beurteilung der Dienstfähigkeit für 
die personalbewirtschaftende Stelle zwingend er-
forderlich ist. 5Darzustellen sind bei entsprechender 
Fragestellung auch eine Beschreibung der gesund-
heitsbezogenen Leistungsfähigkeit, insbesondere 
eine Darlegung etwaiger Funktionseinschränkun-
gen und ein Prognoseurteil zur voraussichtlichen 
Entwicklung der gesundheitsbezogenen Leistungs-
einschränkungen. 6Es ist nicht Aufgabe der ärzt-
lichen Gutachterin bzw. des ärztlichen Gutachters, 
selbst die verwaltungsrechtlichen Entscheidungen 
zu treffen. 7Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
der Berufsordnung für Ärzte in Bayern hiervon un-
berührt.

2.1.3 1Die Gesundheitsämter haben sicherzustellen, dass 
die Gesundheitszeugnisse den von der höchstrich-
terlichen Rechtsprechung aufgestellten Kriterien 
genügen. 2Der Inhalt eines amtsärztlichen Gutach-
tens in dienstrechtlichen Angelegenheiten richtet 
sich nach seinem Zweck. 3Wie detailliert die Aus-
führungen sein müssen, ist dabei im Hinblick auf 
die Funktion des Gutachtens und bezogen auf die 
Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu beantwor-
ten.

2.1.3.1 Gutachten auf Dienstunfähigkeit

1Ein amtsärztliches Gutachten im Zurruheset-
zungsverfahren soll dem Dienstherrn die Ent-
scheidung darüber ermöglichen, ob die Beamtin 
bzw. der Beamte zur Erfüllung ihrer bzw. seiner 
Dienstpflichten dauernd unfähig bzw. teildienst-

2120-G

Zeugnisse der unteren Behörden für Gesundheit, 
Veterinärwesen, Ernährung und  

Verbraucherschutz in dienstrechtlichen  
Angelegenheiten und im Rahmen des  

Tarifrechts für den öffentlichen Dienst;  
Vollzug der Verordnung über die  

Benutzungsgebühren der Gesundheitsverwaltung  
(Gesundheitszeugnisseverwaltungsvorschrift – 

GesZVV)

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
für Gesundheit und Pflege

vom 31. Mai 2016, Az. 46-G8033-2011/2-57

Auf Grundlage des Art. 11 des Gesundheitsdienst- und 
 Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) vom 24. Juli 2003 
(GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch 
§ 1 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GVBl. S. 382) ge-
ändert worden ist, erlässt das Bayerische Staatsministeri-
um für Gesundheit und Pflege im Einvernehmen mit dem 
 Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat die nachfolgenden Bestimmun-
gen:

1. Geltungsbereich

1.1 Soweit hinsichtlich der sachlichen Zuständigkeit 
nichts anderes bestimmt ist (vgl. Art. 3 Abs.  2 
GDVG), erstellen die unteren Behörden für Ge-
sundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Ver-
braucherschutz (nachfolgend: Gesundheitsämter) 
nach Art. 11 GDVG Gesundheitszeugnisse, wenn 
dies durch Rechtsvorschrift oder durch Verwal-
tungsvorschrift der Staatsregierung, des Staats-
ministeriums für Gesundheit und Pflege oder durch 
Verwaltungsvorschrift, an deren Erlass das Staats-
ministerium für Gesundheit und Pflege mitgewirkt 
hat, vorgesehen ist.

1.2 1Diese Bekanntmachung gilt, soweit die Gesund-
heitsämter Gesundheitszeugnisse in dienstrecht-
lichen Angelegenheiten und im Rahmen des 
 Tarifrechts für den öffentlichen Dienst erstellen. 
2Die diesbezüglichen Gutachtenanlässe sind in der 
„Zusammenstellung der von den unteren Behörden 
für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und 
Verbraucherschutz auszustellenden Gesundheits-
zeugnisse“ (im Folgenden: Zusammenstellung, 
 Anlage 1) in der jeweils geltenden Fassung auf-
geführt. 3Die in der Zusammenstellung enthaltenen 
Bestimmungen zur Ausstellung von Gesundheits-
zeugnissen sind zu beachten. 4Die Zusammen-
stellung wird in der aktuell geltenden Fassung im 
Handbuch des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
in Bayern (nachfolgend: ÖGD-Handbuch) und vom 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ver-
öffentlicht.

2. Zeugnisse der Gesundheitsämter in dienstrecht-
lichen Angelegenheiten

2.1 Inhalt und formaler Aufbau der Gesundheitszeug-
nisse
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fähig ist und ob sie bzw. er im Falle der Dienstun-
fähigkeit anderweitig verwendet werden kann (§ 26 
BeamtStG). 2Es muss nicht nur das Untersuchungs-
ergebnis mitgeteilt werden, sondern auch die das 
Ergebnis tragenden Feststellungen und Gründe, 
soweit deren Kenntnis für die Behörde für die Ent-
scheidung über die Zurruhesetzung erforderlich ist. 
3Das Gutachten muss sowohl die notwendigen Fest-
stellungen zum Sachverhalt, d. h. die in Bezug auf 
die Beamtin bzw. den Beamten erhobenen Befun-
de enthalten, als auch die aus medizinischer Sicht 
daraus abzuleitenden Schlussfolgerungen für die 
Fähigkeit der Beamtin bzw. des Beamten, ihr bzw. 
sein abstrakt-funktionelles Amt weiter auszuüben. 
4Das Gutachten muss es der Beamtin bzw. dem 
Beamten ermöglichen, sich mit den Feststellungen 
und Schlussfolgerungen der Ärztin bzw. des Arztes 
und mit der darauf beruhenden Entscheidung des 
Dienstherrn auseinanderzusetzen. 5Es darf sich 
nicht auf die bloße Mitteilung einer Diagnose und 
eines Entscheidungsvorschlags beschränken, son-
dern muss die für die Meinungsbildung der Amts-
ärztin bzw. des Amtsarztes wesentlichen Entschei-
dungsgrundlagen erkennen lassen.

2.1.3.2 Gutachten zur gesundheitlichen Eignung einer 
 Beamtenbewerberin oder eines -bewerbers bzw. für 
die Übernahme einer Beamtin oder eines Beamten 
auf Probe in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit

1Der Dienstherr kann einer Bewerberin bzw. 
 einem Bewerber die gesundheitliche Eignung für 
die  angestrebte Laufbahn nur dann absprechen, 
wenn tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme 
rechtfertigen, sie bzw. er werde mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit vor Erreichen der gesetzlichen 
Altersgrenze wegen dauernder Dienstunfähigkeit 
vorzeitig in den Ruhestand versetzt oder sie bzw. 
er werde mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
bis zur Pensionierung über Jahre hinweg regel-
mäßig krankheitsbedingt ausfallen und deshalb 
eine erheblich geringere Lebensdienstzeit aufwei-
sen. 2Für eine entsprechende Prognosebeurtei-
lung des Dienstherrn hinsichtlich der voraussicht-
lichen Entwicklung des Gesundheitszustandes der 
 Bewerberin bzw. des Bewerbers muss in aller Regel 
die Amtsärztin bzw. der Amtsarzt eine fundierte 
medizinische Tatsachenbasis auf der Grundlage 
allgemeiner medizinischer Erkenntnisse und der 
gesundheitlichen Verfassung der Bewerberin bzw. 
des Bewerbers erstellen. 3Die Ärztin bzw. der Arzt 
muss das Ausmaß der Einschränkungen feststel-
len und deren voraussichtliche Bedeutung für die 
Leistungsfähigkeit sowie für die Erfüllung der 
dienstlichen Anforderungen medizinisch fundiert 
einschätzen. 4Dabei hat sie bzw. er verfügbare 
Erkenntnisse über den voraussichtlichen Verlauf 
chronischer Krankheiten auszuwerten und in 
 Bezug zum gesundheitlichen Zustand der Bewer-
berin bzw. des Bewerbers zu setzen. 5Sie bzw. er 
muss in ihrer bzw. seiner Stellungnahme Anknüp-
fungs- und Befundtatsachen darstellen, ihre bzw. 
seine Untersuchungsmethoden erläutern und ihre 
bzw. seine Hypothesen sowie deren Grundlage 
offenlegen. 6Auf dieser Grundlage hat sie bzw. er 
unter Ausschöpfung der vorhandenen Erkenntnisse 
zum Gesundheitszustand der Bewerberin bzw. des 

Bewerbers eine Aussage über die voraussichtliche 
Entwicklung des Leistungsvermögens zu tref-
fen, die den Dienstherrn in die Lage versetzt, die 
Rechtsfrage der gesundheitlichen Eignung eigen-
verantwortlich zu beantworten.

2.2 Gutachtensauftrag

1Die personalbewirtschaftenden Stellen werden 
gebeten, beim Anfordern von Gesundheitszeugnis-
sen den Untersuchungszweck möglichst genau zu 
beschreiben und bei Einstellungsuntersuchungen 
etwaige besondere Anforderungen, die sich aus der 
vorgesehenen Verwendung der Bewerberin bzw. 
des Bewerbers oder der bzw. des Bediensteten er-
geben, zu nennen. 2Den Gesundheitsämtern sollen 
auch alle Umstände mitgeteilt werden, die für die 
Beurteilung von Bedeutung sein können (zum Bei-
spiel längere oder häufig wiederholte Dienst- bzw. 
Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit).

2.3 Ärztliche Schweigepflicht; datenschutzrechtliche 
Belange

1Die ärztliche Schweigepflicht gemäß § 203 des 
Strafgesetzbuchs (StGB) gilt grundsätzlich auch im 
Verhältnis zu der den Gutachtensauftrag erteilen-
den Behörde (vgl. Art. 30, 31 Abs. 8 GDVG). 2Diese 
ärztliche Schweigepflicht besteht aber nur insoweit, 
als ein Sachverhalt nicht mehr durch die gesetzlich 
auferlegte Gutachtenspflicht gedeckt ist. 3Hinsicht-
lich des Umfangs der Weitergabe von ärztlichen 
Erkenntnissen an die personalbewirtschaftende 
Stelle ist das persönliche Geheimhaltungsinteresse 
der Begutachteten gewissenhaft zu berücksichti-
gen und nur die für eine sachgerechte Entschei-
dung zwingend erforderlichen Angaben sind mit-
zuteilen. 4In Zweifelsfällen ist die begutachtende 
 Ärztin bzw. der begutachtende Arzt verpflichtet, 
der zuständigen Dienstbehörde im Rahmen des 
für die Entscheidung Erforderlichen auf Verlangen 
 nähere medizinische Einzelheiten mitzuteilen. 5Bei 
der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser 
sensiblen Daten sind die datenschutzrechtlichen 
 Vorgaben strikt einzuhalten.

2.4 Formblätter

1Die Gesundheitsämter verwenden vorbehalt-
lich des Satzes 2 Formblätter nach dem Muster 
der  Anlage 2 „Beurteilungsgrundlage“ und der 
Anlage 3 „Gesundheitszeugnis“. 2Sie teilen den 
personalbewirtschaftenden Stellen das Untersu-
chungsergebnis nach dem Formblatt „Gesund-
heitszeugnis“ (Anlage 3) mit, sofern die personal-
bewirtschaftenden Stellen bei der Erteilung des 
Gutachtensauftrags kein eigenes Formblatt, das mit 
dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 
abgestimmt wurde, verwenden (zum Beispiel an-
lässlich der  Untersuchung bzgl. des Nachweises der 
Forstdiensttauglichkeit gemäß Nr. 3.4 der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift über die Forstdienst-
tauglichkeit – AVV Forst – Bekanntmachung des 
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten vom 9. Oktober 2014, 
AllMBl. S. 475). 3Die „Beurteilungsgrundlage“ und 
ein Abdruck des „Gesundheitszeugnisses“ verblei-
ben bei den Gesundheitsämtern.
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3. Zeugnisse der Gesundheitsämter im Rahmen des 
Tarifrechts für den öffentlichen Dienst

3.1 1Die Gesundheitsämter stellen für Beschäftigte des 
Bundes, der Länder, Gemeinden und Gemeinde-
verbände Gesundheitszeugnisse aus, wenn diese 
tarifrechtlich vorgeschrieben sind. 2Hinsichtlich 
Inhalt und Aufbau der Gesundheitszeugnisse gel-
ten die Ausführungen unter Nr. 2 entsprechend.

3.2 Sieht eine tarifrechtliche Vorschrift wahlweise oder 
ausschließlich ein ärztliches oder vertrauensärzt-
liches Zeugnis vor, so erstellen die Gesundheits-
ämter nur in den Fällen Zeugnisse, in denen das 
ärztliche oder vertrauensärztliche Zeugnis als 
Entscheidungsgrundlage nicht ausreicht, und zwar 
nur für Beschäftigte des Freistaats Bayern und der 
Gemeinden und Gemeindeverbände in Bayern.

3.3 1Die Einstellungsbehörden des Freistaats Bayern 
sollen grundsätzlich auf eine Einstellungsun-
tersuchung bei Beschäftigten verzichten. 2Eine 
Einstellungsuntersuchung soll nur aus gegebener 
Veranlassung oder für Tätigkeiten verlangt werden, 
welche größere oder andersartige körperliche An-
forderungen stellen als normale Büro- und Verwal-
tungstätigkeit; Nr. 3.2 gilt entsprechend.

3.4 Den Gemeinden und Gemeindeverbänden in 
 Bayern wird empfohlen, ebenso zu verfahren.

4. Gebühren und Auslagen

4.1 1Der Freistaat Bayern trägt die Gebühren und Aus-
lagen für seine Beamten und Richter und für seine 
Bewerberinnen und Bewerber (unabhängig vom 
Erfolg der Bewerbung) in folgenden Fällen:

a) vor der Berufung in das Beamtenverhältnis,

b) vor der Übernahme in das Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit,

c) vor der Versetzung in den Ruhestand,

d) vor der erneuten Berufung in das Beamtenver-
hältnis,

e) zum Nachweis der Dienstunfähigkeit bzw. teil-
weisen Dienstfähigkeit,

f) in der Unfallfürsorge,

g) bei Überprüfung der Notwendigkeit und Ange-
messenheit von Aufwendungen nach der Bay-
erischen Beihilfeverordnung (§§ 7, 48 Abs. 7 
BayBhV),

h) bei Untersuchungen im Rahmen der allgemei-
nen Fürsorgepflicht des Dienstherrn nach § 45 
BeamtStG.

2Der Freistaat Bayern trägt des Weiteren die Kosten 
für Untersuchungen seiner Beschäftigten nach den 
Nrn. 3.1 und 3.3 dieser Bekanntmachung.

4.2 Die staatlichen Gesundheitsämter und die 
 Regierungen sehen in diesen Fällen davon ab, der 
Dienststelle die Gebühren und Auslagen mitzutei-
len (VV Nr. 2.2.1 zu Art. 61 BayHO).

4.3 Den nicht staatlichen Dienstherren wird empfoh-
len, auch für ihre Beamtinnen bzw. Beamten und 

Bewerberinnen bzw. Bewerber die Gebühren und 
Auslagen zu tragen.

5. Inkrafttreten, Außerkrafttreten
1Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 
1.  Juni 2016 in Kraft und gilt unbefristet. 2Mit 
 Ablauf des 31. Mai 2016 treten außer Kraft:

a) die Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern über Zeugnisse der 
Gesundheitsämter in dienstrechtlichen Ange-
legenheiten vom 28. Januar 1981 (MABl. S. 83, 
LMBl. S. 14),

b) die Bekanntmachung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern über Zeugnisse der 
Gesundheitsämter im Rahmen des Tarifrechts 
für den öffentlichen Dienst vom 15. März 1982 
(MABl. S. 223, StAnz. Nr. 12),

c) die Gemeinsame Bekanntmachung der Baye-
rischen Staatsministerien des Innern und der 
 Finanzen über den Vollzug der Verordnung 
über die Benutzungsgebühren der Gesundheits-
verwaltung; Zeugnisse der Gesundheitsämter 
im Vollzug beamtenrechtlicher Vorschriften 
vom 9. November 1985 (MABl. S. 811, StAnz. 
Nr. 47).

Ruth Nowa k  
Ministerialdirektorin

Anlagenverzeichnis

Anlage 1: Zusammenstellung

Anlage 2: Beurteilungsgrundlage

Anlage 3: Gesundheitszeugnis
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Anlage 1 
zu Nr. 1.2 GesZVV 

Zusammenstellung
der von den unteren Behörden für Gesundheit, 

Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz 
auszustellenden Gesundheitszeugnisse 

(Stand: 1. Juni 2016) 

A. Vorwort 

Die Ausstellung von Gesundheitszeugnissen gehört zu den regelmäßigen und wiederkehrenden Dienstauf-

gaben der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes. 

Die Stellung des Amtsarztes1 als neutraler Gutachter bedingt eine besondere Sorgfaltspflicht. Dementspre-

chend müssen amtsärztliche Gesundheitszeugnisse: 

 den üblichen formalen Kriterien genügen, 

 inhaltlich überzeugen, 

 schlüssig, nachvollziehbar und wissenschaftlich begründet sein, 

 sich auf die Fragestellung des Auftraggebers beschränken, 

 die Fragestellung vollständig, klar und für den medizinischen Laien verständlich beantworten. 

Neben der Ausstellung von Gesundheitszeugnissen als Dienstaufgabe können Gesundheitszeugnisse ge-

mäß Art. 5 Abs. 3 Nr. 3 BayVwVfG auf Ersuchen im Rahmen der Amtshilfe erstellt werden, sofern die not-

wendige fachliche Expertise und die personellen Kapazitäten vorhanden sind. Darüber hinaus kann das Ge-

richt oder die Staatsanwaltschaft die in § 75 StPO genannten Personen mit einer Gutachtenerstellung beauf-

tragen. Zu diesen Personen gehören auch approbierte Ärzte (= öffentlich zur Ausübung bestellt oder er-

mächtigt). Allerdings würde in diesen Fällen ein Amtsarzt persönlich beauftragt und nicht das Gesundheits-

amt als Behörde. Wird ein Arzt eines Gesundheitsamts durch ein bayerisches Gericht oder eine bayerische 

Staatsanwaltschaft nach § 75 StPO beauftragt, ist bei verbeamteten Ärzten von einer Nebentätigkeit auszu-

gehen, die auf Vorschlag oder Veranlassung des Dienstherrn (= Freistaat Bayern) übernommen wird (siehe 

GMS vom 5. Juli 2016, Az. G46d-G8035-2015/9-24). 

Für die nachfolgende Zusammenstellung der von den unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, 

Ernährung und Verbraucherschutz2 auszustellenden Gesundheitszeugnisse gelten folgende Grundsätze: 

                                                
1 Im fortlaufenden Text wurde aus Gründen der Lesbarkeit auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Es wird ausdrücklich

darauf hingewiesen, dass immer beide Geschlechter im Sinne einer Gleichbehandlung angesprochen sind. 
2 Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz sind nach Art. 3 ff. GDVG die Landrats-

ämter bzw. die kreisfreien Städte, soweit ihnen im Wege der Rechtsverordnung die Aufgaben der unteren Behörde für Gesundheit, 
Ernährung und Verbraucherschutz übertragen wurden. Im Folgenden werden die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, 
Ernährung und Verbraucherschutz einheitlich und übergreifend als „Gesundheitsämter“ bezeichnet.
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A.1 Die Rechtsgrundlagen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Es gelten die Rechts-

grundlagen in der aktuellen Fassung wie in der Online-Datenbank „BAYERN.RECHT“ veröffentlicht. 

A.2 Die Zusammenstellung erfasst grundsätzlich nicht Zeugnisse der Gesundheitsämter für Gerichte, 

Staatsanwaltschaften und Polizei (Strafverfolgung), im Vollzug des Bestattungsrechts, Impfbeschei-

nigungen, Bescheinigungen der Schulgesundheitspflege, soweit sie sich auf die Schuleingangsun-

tersuchung beziehen, und dergleichen. 

A.3 Gesundheitszeugnisse sind grundsätzlich von dem Gesundheitsamt auszustellen, in dessen Zustän-

digkeitsbereich der zu Untersuchende seinen gewöhnlichen Aufenthalt, d. h. in der Regel seinen 

Wohnsitz, hat (Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a BayVwVfG), soweit nicht anders bestimmt (z. B. schul-

ärztliche Zeugnisse). Sollten die Gesundheitszeugnisse an einem anderen Gesundheitsamt ausge-

stellt werden, so ist das für den Wohnsitz zuständige Gesundheitsamt grundsätzlich zu hören. 

A.4 Sofern ein Beamter bzw. ein Beschäftigter des Freistaats Bayern, der seinen gewöhnlichen Aufent-

halt außerhalb des Freistaats Bayern hat, über längere Zeit in einer Dienststelle außerhalb Bayerns 

tätig ist und nicht eine Behörde vor Ort (ggf. in Amtshilfe) tätig wird, werden Gesundheitszeugnisse 

von demjenigen Gesundheitsamt ausgestellt, in dessen Bezirk die Anstellungsbehörde ihren Sitz 

hat.

Bei Einstellungsuntersuchungen von Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb der Bundes-

republik Deutschland, die für eine Verbeamtung und Tätigkeit in Bayern vorgesehen sind, werden 

die Gesundheitszeugnisse von demjenigen Gesundheitsamt ausgestellt, in dessen Bezirk die Anstel-

lungsbehörde ihren Sitz hat.  

A.5 Gebühren und Auslagen 

Siehe Nr. 4 GesZVV. 

A.6 Für Fragen der Beurteilung einer Dienstunfähigkeit nach § 26 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenstatusge-

setzes (BeamtStG) und Art. 65 BayBG, der Wiederherstellung der Dienstfähigkeit bzw. der begrenz-

ten Dienstfähigkeit nach § 27 Abs. 1 und § 29 BeamtStG für Beamte und Richter sowie der Feststel-

lung dauernder Dienstunfähigkeit von Beamten auf Probe (§ 28 Abs. 1 und 2 BeamtStG) des Frei-

staats Bayern sind die Regierungen (Art. 3 Abs. 3 GDVG), für sonstige Beamte des Freistaats Bay-

ern sind die Gesundheitsämter zuständig (Art. 11 GDVG). 

In besonderen Fällen kann auch ein Gutachten der Medizinischen Untersuchungsstellen (MUS) für 

Wiedereingliederungsmaßnahmen (FMS vom 3. November 1999, Az. 21-P 1114-2/22-27819) und 

vorgezogene Altersentschädigungen von Abgeordneten (Art. 15 des Bayerischen Abgeordnetenge-

setzes) erforderlich sein. 
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B. Beamte 

B.1 Geltungsbereich 

Beamte im Sinne dieser Regelung sind: 

1. Beamte und Dienstanfänger im Geltungsbereich des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) (siehe 

auch UMS vom 30. Oktober 2012, Az. GL1m-G8033-2006/3-5) und des Leistungslaufbahngesetzes 

(LlbG). 

2. Im Bereich der staatlichen Polizei und des Landesamts für Verfassungsschutz erfüllt grundsätzlich der 

polizeiärztliche Dienst die Aufgaben der Gesundheitsämter, die sich aus dem Dienstrecht ergeben. Die 

Gesundheitsämter werden in diesem Bereich nur ausnahmsweise und ausschließlich auf Ersuchen des 

polizeiärztlichen Dienstes tätig (Art. 5 Abs. 4 Satz 1 und 2 GDVG). Ausnahme: pensionierte Angehörige 

der bayerischen Polizei (UMS vom 21. März 2011, Az. GL1a-G8033-2011/5-3). 

3. Richter im Geltungsbereich des Bayerischen Richtergesetzes (BayRiG) 

Für Richter und Rechtsreferendare im öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis gelten grundsätzlich 

die Vorschriften für Beamte sinngemäß. 

4. Kommunale Wahlbeamte im Geltungsbereich des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbe-

amtinnen (KWBG). 

5. Beamte des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-

chen Rechts bzw. Richter 

a) Die bundesrechtlichen Vorschriften sind nur angegeben, wenn keine entsprechende bayerische Re-

gelung besteht oder wenn das BayBG darauf verweist. 

b) Soweit Bundesbehörden über einen eigenen ärztlichen Dienst verfügen (z. B. Bundespolizei, Bun-

deswehr) sind Gutachten durch diese Dienststellen zu erbringen. Die Gesundheitsämter erstellen in 

diesem Falle Gutachten nur in begründeten Einzelfällen, wenn die Inanspruchnahme des bundesei-

genen ärztlichen Dienstes unzumutbare Schwierigkeiten bereiten würde. 

6. Beamte aus anderen Ländern, die in Bayern nicht ihren Wohnsitz, aber ihren vorübergehenden Aufent-

halt haben, wenn eine Untersuchung durch das für den Wohnsitz zuständige Gesundheitsamt nicht mög-

lich ist (z. B. bei zeitlicher Verlängerung einer Rehabilitationsmaßnahme durch das für den Kurort zu-

ständige Gesundheitsamt). 

B.2 Allgemeine Hinweise 

B.2.1 Inhalt und formaler Aufbau  

Inhalt und formalen Aufbau regelt die GesZVV. Für die Erstellung von Gesundheitszeugnissen durch die 

Gesundheitsämter in dienstrechtlichen Angelegenheiten sind die Formblätter der Anlagen 2 und 3 der Ges-

ZVV (Beurteilungsgrundlage, Gesundheitszeugnis) zu nutzen, sofern nichts anderes bestimmt ist. 



AllMBl. Nr. 10/20161686

4

B.2.2 Inanspruchnahme fremder Einrichtungen  

(Vorgehen unverändert und analog zum AMS vom 23. September 1993, Az. VIIB1-5111/4-1/92) 

Reichen die eigenen Erkenntnismöglichkeiten der Gesundheitsämter zur Gutachtenserstellung nicht aus, so 

ist wie nachfolgend beschrieben zu verfahren: 

1. Das Gesundheitsamt prüft zunächst, ob notwendige ergänzende Untersuchungsergebnisse aus Unterla-

gen, die über den Probanden bei niedergelassenen Ärzten oder bei Krankenhäusern vorhanden sind, 

gewonnen werden können. Entsprechende Anforderungen von Unterlagen durch das Gesundheitsamt 

setzen das ausdrückliche schriftliche Einverständnis des Probanden voraus. Das Gesundheitsamt trägt 

dabei die Aufwendungen und erhebt diese vom Kostenschuldner als Auslagen (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 GGe-

bO). 

2. Kommt das Gesundheitsamt nach sorgfältiger Prüfung zu dem Ergebnis, dass eine Untersuchung durch 

Fachärzte oder eine stationäre Untersuchung notwendig ist, so teilt es dies dem Auftraggeber des Gut-

achtens mit. Das Gesundheitsamt gibt detailliert an, worauf sich die Untersuchung zu erstrecken hat 

(einschließlich funktioneller Diagnosen). Das Gesundheitsamt schlägt nach Möglichkeit geeignete Fach-

ärzte vor. Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Kostenabrechnung für derartige Zusatzgutach-

ten jeweils unmittelbar zwischen dem Auftraggeber des Gutachtens und dem beauftragten Facharzt 

bzw. dem Krankenhaus zu erfolgen hat (§ 1 Abs. 1 ZuSEVO). 

3. Es ist nicht Aufgabe des Gesundheitsamts, in diesen Fällen selbst das Zusatzgutachten einzuholen 

(z. B. unmittelbare Einholung eines Zusatzgutachtens durch die Dienstunfallfürsorgestelle des Landes-

amts für Finanzen nebst nachfolgender Würdigung durch das beauftragte Gesundheitsamt). Zur Verein-

fachung und Beschleunigung des Verfahrensablaufs kann das Gesundheitsamt jedoch mit dem aus-

drücklichen Einverständnis des Auftraggebers das erforderliche Zusatzgutachten unmittelbar anfordern. 

Dabei ersucht das Gesundheitsamt den Zusatzgutachter, das Gutachten an das Gesundheitsamt und 

die Kostenrechnung an den Auftraggeber zu übersenden. 

4. Soweit dem Gesundheitsamt Unterlagen über den Probanden vorliegen, die von approbierten Angehöri-

gen anderer Heilberufe erstellt wurden (insbesondere psychologische Psychotherapeuten und Kinder- 

und Jugendlichenpsychotherapeuten, Zahnärzte), sind diese bei Erstellung des Gutachtens zu würdigen. 

Bescheinigungen von Angehörigen anderer Berufsgruppen (z. B. Heilpraktiker, Angehörige von Heil-

hilfsberufen) haben allenfalls hinweisenden Charakter und können ärztliche Gutachten oder Befunde 

nicht ersetzen. 

5. Hinsichtlich des Umfangs der Weitergabe von ärztlichen Erkenntnissen mit personenbezogenen Daten 

in einem Gesundheitszeugnis an die personalbewirtschaftende Stelle ist das persönliche Geheimhal-

tungsinteresse der Begutachteten gewissenhaft zu berücksichtigen und nur die für eine sachgerechte 

Entscheidung zwingend erforderlichen Angaben mitzuteilen (siehe auch Nr. 2.3 GesZVV, UMS vom 

20. Januar 2012, Az. GL1i-G8500-2011/13-15 und UMS vom 29. Februar 2012, Az. GL1i-G8500-

2011/13-20). 
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Angaben zur Untersuchung

Anlage 2 
 zu Nr. 2.4 GesZVV

Zutreffendes bitte ankreuzen   oder ausfüllen 
Beurteilungsgrundlage (bleibt im ärztlichen Dienst) 

Name, Geburtsname, Vorname 

geboren am in Beruf 

wohnhaft in (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 amtsbekannt     ausgewiesen durch   Reisepass   Personalausweis 

wurde zwecks ………………………………………………………………………………………………………………………………….. begutachtet 

veranlasst von …………………………………………………………………………………………mit Schreiben vom ……………Gz. ………………… 

Wurden Sie wegen eines bestimmten Leidens längere Zeit oder wiederholt behandelt? 

  nein     ja weshalb   …………………………………………………………………………….……………… 

    von wem  ……………………………………………………………………………………….…… 

Krankenhausaufenthalte/Kuren …………………………………………………………………………………………………………………… 
(Jahr, Dauer, Grund) 
    …………………………………………………………………………………………………………………… 

Operationen   …………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………… 

Bei Frauen: Geburten (Jahr)  …………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Familienvorgeschichte (Eltern, Geschwister, Kinder) 
    folgende Krankheiten: 

 hoher Blutdruck   krankhaftes Übergewicht   Zuckerkrankheit  Herz- und Kreislauferkrankungen  

 Suchtkrankheiten  rheumatische Krankheiten   Augenerkrankungen  Krebs  

 Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche  Sonstiges…………………………………………………………………………… 

 keine ernsten Krankheiten  

2. Eigene Vorgeschichte,  
folgende Krankheiten:  

 hoher Blutdruck 

 Allergien, Heuschnupfen, Asthma 

 chronische Lungenerkrankungen 

 Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) 

 chronische Infektionserkrankungen  
     (z. B. Tuberkulose, Hepatitis B/C, HIV-Infektion/ 
     AIDS-Erkrankung) 

 Mandelentzündungen, Scharlach 

 Erkrankungen des Nervensystems und der Psyche  

 rheumatische Krankheiten 

 Krebs 

 Sonstige:……………………………………………… 

 keine ernsten Krankheiten oder Behinderungen 

Krankheiten folgender Organe:  

 Blutgefäße    Nervensystem, Gehirn 

 Bronchien/Lunge   Augen 

 Gallenblase    Ohren und Gleichgewichtssinn 

 Harnblase    Schilddrüse 

 Haut     Sonstiges ……………………………......... 

 Herz          ………………………………………………. 

 Leber         ………………………………………………. 

 Magen und Darm       ………………………………………………. 

 Nieren        ……………………………………………….  

 Bewegungsapparat (Knochen, Gelenke und Wirbelsäule)



AllMBl. Nr. 10/2016 1709

Seite 2 von 4 

3.  Sind Sie schwerbehindert? Haben Sie Rente beantragt? Sind Sie gleichgestellt? 

 nein  ja,        weshalb………………………………………………………………..……/GdB :……………………………………

4.  a) Stehen Sie zurzeit in medizinischer Behandlung? 

 nein  ja,        bei wem/weshalb………………………………………………………………..……………………………………… 

b) nehmen Sie Medikamente ein? 

 nein   ja,         weshalb…………………………………………………………………………………………….. seit …………………..

5.  Suchtkrankheit? 

 nein  ja,        seit……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                    abhängig von welcher Droge ……………………………………………………………………………………………… 

6.  Jetzige Beschwerden oder Krankheiten 

 Appetitlosigkeit/Gewichtsabnahme  Beschwerden der Verdauung/des Stuhlgangs  Nachtschweiß  

 Atemnot  Husten  nächtliches Wasserlassen 

 Zuckerkrankheit  andere Stoffwechselstörung (z. B. Gicht/Fette)  hoher Blutdruck  

 rheumatische Beschwerden  Psychische Beschwerden (z. B. Depression, Angst)  Schlafstörungen 

 Hörstörungen/Tinnitus  Sehstörungen (z. B. Doppelbilder, Nachtblindheit)  Gleichgewichtsstörung/Schwindel 

 Kopfschmerzen  Schmerzen und Bewegungseinschränkungen  Schmerzen
        an der Wirbelsäule und am Bewegungsapparat        anderer Lokalisation: ……………………. 

 Sonstiges: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 keine Beschwerden

7.  Fühlen Sie sich gesund und leistungsfähig? 

 ja   nein

8.  Tragen Sie eine Sehhilfe?      Stärke der Sehhilfe:   rechts: sph..…..…zyl..……….. 

 nein  ja   Brille   Kontaktlinsen                                     links:    sph..……..zyl. ……….. 

9.  Rauchen Sie? 

 nein  ja  seit………………………..…………..wie viel/wovon……………………………………..………………… 

10. Nehmen Sie regelmäßig alkoholische Getränke (einschließlich Bier) zu sich? 

 nein  ja  seit………………………..…………..wie viel/wovon……………………………………..…………………

11. Wurden Sie schon einmal auf Ihre gesundheitliche Eignung untersucht (z. B. Musterung)? 

 nein  ja  wo………………………..…………………...     Ergebnis……………………………………………..

Erklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass dem untersuchenden Arzt alle für die Beurteilung benötigten 
ärztlichen Befunde und Unterlagen zur Verfügung gestellt sowie Auskünfte erteilt werden. Zu 
diesem Zweck entbinde ich die Ärzte, Zahnärzte und Angehörigen anderer Heilberufe, die mich 
untersucht, beraten oder behandelt haben, von ihrer Schweigepflicht. Ich erkläre mich ferner 
damit einverstanden, dass diese Beurteilungsgrundlage und die weiteren medizinischen Befun-
de und Unterlagen zur Klärung medizinischer Zweifelsfragen im erforderlichen Umfang innerhalb 
des ärztlichen Dienstes (Ärzte an den Gesundheitsämtern, Regierungen und im Bayerischen 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege) weitergegeben werden können. Ich habe dem un-
tersuchenden Arzt alles mitgeteilt, was für die Beurteilung meines Gesundheitszustands von 
Bedeutung sein könnte. 

      ………………………………………………………………………………………… 
Für Ergänzungen bitte ein Zusatzblatt anlegen!  (Ort, Datum)       Unterschrift



AllMBl. Nr. 10/20161710

Seite 3 von 4 

Größe (ohne Schuhe) in cm: …………………………. Gewicht (leicht bekleidet) in kg: ………………………..   BMI (kg/m2): ……………………… 

Ergebnis der Urinuntersuchung  (z. B. Teststreifen): ………………………………………                                  ggf. Taillenumfang ………………... 

                 ggf. Hüftumfang     …………………

Untersuchungsbefund 

Puls: …………………/min Blutdruck:    rechter Arm: RR …………/………… mmHg                    linker Arm: RR …………/………… mmHg 

Falls erforderlich Belastung, Art der Belastung …………………………………………………………………………………………………………….. 

Ohne Besonderheiten 

1. Augen/Sehvermögen      o. B. 
   (weiter unter 19) 

2. Ohren/Hörorgan      o. B. 
    (Tonaudiogramm) 

3. Sprachorgan    o. B. 

4. Gesamteindruck/Gang   o. B. 

5. Allgemeinzustand   o. B. 

6. Haut und sichtbare Schleimhäute  o. B. 

7. Hals, Mundhöhle    o. B. 
    (mit NAP und Schilddrüse) 

8. Gebiss       gesund  saniert 

9. Herz und Kreislauforgan/   o. B. 
    periphere Durchblutung 

10. Atmungsorgane    o. B. 

11. Bauchorgane/Hernien   o. B. 

12. Harn- u. Geschlechtsorgane  o. B. 
      (Nierenlager) 

13. Bewegungsapparat   o. B. 
      (Zustand und Funktion von 
       Gliedmaßen und Wirbelsäule) 

14. Neurologischer Befund   o. B. 

15. Gleichgewichtssinn   o. B. 
       (Romberg-Test, Unterberger- 
        Tretversuch) 

16. Psychischer Befund   o. B. 

17. Röntgenbefund Thorax   o. B. 
      (nur, wenn aufgrund von 
      Anamnese, klinischen Befunden 
      oder besonderen Tätigkeits- 

Von der Norm abweichende Befunde (mit Bezugsnummer) 

19. Bei Frauen, die einem erhöhten Rötelninfektionsrisiko ausgesetzt sind: Eine Untersuchung auf Rötelnantikörper 

 wurde durchgeführt  (Titer: ____________)  wurde nicht durchgeführt, weil…………………………………………………………………… 

Ohne Besonderheiten 

1. Augen/Sehvermögen      o. B. 

2. Ohren/Hörorgan      o. B. 
    (Tonaudiogramm) 

3. Sprachorgan    o. B. 

4. Gesamteindruck/Gang   o. B. 

5. Allgemeinzustand   o. B. 

6. Haut und sichtbare Schleimhäute  o. B. 

7. Hals, Mundhöhle    o. B. 
    (mit NAP und Schilddrüse) 

8. Gebiss       gesund  saniert 

9. Herz und Kreislauforgan/   o. B. 
    periphere Durchblutung 

10. Atmungsorgane    o. B. 

11. Bauchorgane/Hernien   o. B. 

12. Harn- u. Geschlechtsorgane  o. B. 
      (Nierenlager) 

13. Bewegungsapparat   o. B. 
      (Zustand und Funktion von 
       Gliedmaßen und Wirbelsäule) 

14. Neurologischer Befund   o. B. 

15. Gleichgewichtssinn   o. B. 
       (Romberg-Test, Unterberger- 
        Tretversuch) 

16. Psychischer Befund   o. B. 

17. Röntgenbefund Thorax   o. B. 
      (nur, wenn aufgrund von 
      Anamnese, klinischen Befunden 
      oder besonderen Tätigkeits- 
      anforderungen notwendig) 

Von der Norm abweichende Befunde (mit Bezugsnummer) 

18. Impfberatung und Impfstatus (Kontrolle des Impfbuchs) : 

 Impfberatung durchgeführt  Impfberatung nicht durchgeführt, weil   Impfbuch nicht vorgelegt    sonstiges  …………...………............  
 Impfstatus altersentsprechend  Impfstatus lückenhaft bezüglich der Impfung gegen…………………………...…………………………………..

 Impfung durchgeführt gegen: ..………………………………………………………...………………………………………………………... 
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20. Ergänzende Befunde 
(mit Untersuchungsdatum und -stelle) 

Diagnose:

 kein wesentlich von der Norm abweichender Befund 

         abweichende Befunde, Diagnosen mit den Auswirkungen auf Belastbarkeit und Prognose:

…………………………………………………………..    …………………………………………………………. 

Ort, Datum        Gesundheitsamt: Ärztin / Arzt: 

…………………………………………………………..    …………………………………………………………. 

Ort, Datum        Gesundheitsamt: Ärztin/Arzt: 
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 Gesundheitszeugnis Anlage 3
zu Nr. 2.4 GesZVV

Name, Geburtsname, Vorname 

geboren am in Beruf 

wohnhaft in (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

   amtsbekannt     ausgewiesen durch   Reisepass   Personalausweis 

wurde zwecks ………………………………………………………………………………………………………………… ……………… begutachtet: 

veranlasst von   …………………………………………………………………………. mit Schreiben vom ………………………  Nr. …………… 

Ort, Datum 

………………………………………………… 

Gesundheitsamt 

………………………………………………… 

Beurteilung:
(Zusammenfassende Äußerung zu den Gutachtensfragen und zur Belastbarkeit; zusammenfassende Darstellung und Beurteilung der durchge-
führten Begutachtung mit einer Bewertung aller Besonderheiten, die sich aus Vorgeschichte, Untersuchung im Gesundheitsamt und ggf. er-
gänzenden Befunden unter Berücksichtigung etwaiger vom Auftraggeber bezeichneter Anforderungen ergeben.) 
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Erteilung eines Exequaturs  
an Frau Nilda Fatima Acosta Garcete

Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei

vom 21. Juli 2016, Az. Prot 1090-3-25

Die Bundesregierung hat der zur Leiterin der berufskonsu-
larischen Vertretung der Republik Paraguay in Frankfurt 
am Main ernannten Frau Nilda Fatima A cos t a  G a rce te 
am 19. Juli 2016 das Exequatur als Generalkonsulin erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Freistaaten Bayern und 
Thüringen sowie die Länder Hessen, Baden-Württemberg, 
Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz und das Saarland.

Dr. Alfred Rü h r ma i r  
Ministerialdirigent

Erteilung eines erweiterten Exequaturs  
an Herrn Gisbert Dreyer

Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei

vom 27. Juli 2016, Az. Prot 1090-352-12

Die Bundesregierung hat den Konsularbezirk des Hono-
rarkonsuls von Burkina Faso in München erweitert. Das 
erweiterte Exequatur wurde am 22. Juli 2016 erteilt.

Der neue Konsularbezirk umfasst die Freistaaten Bayern 
und Sachsen.

Dr. Alfred Rü h r ma i r  
Ministerialdirigent

Erlöschen des Exequaturs  
von Herrn Steven Goodinson

Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei

vom 1. August 2016, Az. Prot 1240-2655-4

Die Botschaft von Kanada hat mit Verbalnote vom 22. Juli 
2016 mitgeteilt, dass der Leiter der berufskonsularischen 
Vertretung in München, Herr Steven G ood i n son ,  ab-
berufen wurde.

Das am 11. September 2012 erteilte Exequatur ist somit 
erloschen.

Dr. Alfred Rü h r ma i r  
Ministerialdirigent

Erlöschen des Exequaturs  
von Herrn Wolfgang Daerr

Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei

vom 2. August 2016, Az. Prot 1090-371-1

Das Herrn Wolfgang Daer r  erteilte Exequatur als Hono-
rarkonsul der Republik Seychellen in München mit dem 
Konsularbezirk Freistaaten Bayern und Sachsen sowie 
Land Baden-Württemberg ist mit Ablauf des 15. April 2016 
erloschen.

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik Sey-
chellen in München ist somit geschlossen.

Dr. Alfred Rü h r ma i r  
Ministerialdirigent

Erlöschen des Exequaturs  
von Herrn Otto Eckart

Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei

vom 8. August 2016, Az. Prot 1090-342-31

Das Herrn Otto Ec k a r t  erteilte Exequatur als Hono-
rarkonsul der Republik Guatemala in München mit dem 
Konsularbezirk Freistaat Bayern ist mit Ablauf des 5. Juni 
2016 erloschen.

Die honorarkonsularische Vertretung der Republik Guate-
mala in München ist somit geschlossen.

Dr. Alfred Rü h r ma i r  
Ministerialdirigent

Wiedereinsetzung des Honorarkonsuls der  
Republik Togo  

Herrn Prof. Dr. Dr. Joseph Kastenbauer

Bekanntmachung der Bayerischen Staatskanzlei

vom 17. August 2016, Az. Prot 1090-228-40

Die Bundesregierung hat der Wiedereinsetzung des 
 Honorarkonsuls der Republik Togo in München zuge-
stimmt.

Der Konsularbezirk umfasst die Freistaaten Bayern und 
Sachsen sowie das Land Baden-Württemberg.

Die Kontaktdaten lauten wie folgt:

Reitmorstraße 14, 80538 München
Telefon/Telefax: 089 224188
E-Mail: jkastenbauer@t-online.de
Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung

Dr. Alfred Rü h r ma i r  
Ministerialdirigent

II. Veröffentlichungen, die nicht in den Fortführungsnachweis  
des Allgemeinen Mi nis te rial blatts aufgenommen werden
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den die Feuerwehren zeitgerecht mit der Polizei in Kon-
takt treten.

7. Die im Rettungsdienst und Katastrophenschutz mitwir-
kenden freiwilligen Hilfsorganisationen und das THW 
werden gebeten, die Darstellung ihres Zusammenwir-
kens mit der Feuerwehr zu unterstützen.

Günter Sc hu s ter  
Ministerialdirektor

Haushaltssatzung des Zweckverbandes  
Bayerische Musikakademie Alteglofsheim  

für das Haushaltsjahr 2016

Bekanntmachung des Zweckverbandes  
Bayerische Musikakademie Alteglofsheim

vom 4. August 2016

Auf Grund der Art. 40 ff. des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung 
der  Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl. S. 555,  
BayRS 2020-6-1-l), das zuletzt durch Art. 9a Abs. 5 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 458) geändert 
worden ist, in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern erlässt der Zweckverband 
Bayerische Musikakademie Alteglofsheim für das Haus-
haltsjahr 2016 folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 2.184.950 €
und
im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 110.800 €
ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wurde nicht festgesetzt.

§ 4

(1) Die Verbandsumlage nach § 15 Abs. 2 der Verbands-
satzung wird auf 1.209.400 € festgesetzt.

(2) Der Freistaat Bayern hat gemäß § 15 Abs. 4 der Ver-
bandssatzung die Hälfte der Verbandsumlage zu 
 tragen, das sind 604.700 €

Der verbleibende Betrag wird gemäß  
§ 15 Abs. 5 der Verbandssatzung  
folgendermaßen umgelegt:

Bezirk Niederbayern 241.880 €

Bezirk Oberpfalz 241.880 €

Landkreis Regensburg 72.564 €

Stadt Regensburg 24.188 €

Gemeinde Alteglofsheim 24.188 € 604.700 €

  1.209.400 €

Feuerwehr-Aktionswoche 2016

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums  
des Innern, für Bau und Verkehr

vom 1. August 2016, Az. ID1-2237-1-1

An

die Regierungen

die Staatlichen Feuerwehrschulen

die Landratsämter

die Gemeinden

die Präsidien der Bayerischen Polizei

das Bayerische Landeskriminalamt

die Zweckverbände für Rettungsdienst und Feuerwehr-
alarmierung/Rettungszweckverband München

das THW

Die diesjährige Aktionswoche der bayerischen Feuerweh-
ren findet in der Zeit vom 17. bis 25. September 2016 statt.

Das Motto der diesjährigen Aktionswoche lautet:

„Wenn die Katastrophe kommt, sind wir bereit.  
Komm hilf mit!“

Im Einzelnen wird zur Aktionswoche 2016 auf Folgendes 
hingewiesen:

1. Die zentrale Eröffnungsveranstaltung des Landesfeuer-
wehrverbandes Bayern e. V. wird am 17. September 2016 
in Hersbruck stattfinden.

2. Der Landesfeuerwehrverband Bayern e. V. wird zur 
 Aktionswoche Plakate und Informationsmaterial 
 herausgeben. Unter der Internetadresse www.ich-will-
zur-feuerwehr.de wird es einen speziellen Auftritt zur 
 gezielten Werbung von Interessierten geben.

3. Die Feuerwehren sollen im Rahmen der Aktionswoche 
geeignete Veranstaltungen (z. B. Einsatz-, Lehr- und 
Schauübungen, Besichtigungen, Vorführungen, Ausbil-
dungs- und Informationsveranstaltungen, Filmvorfüh-
rungen, Werbefahrten, Tage der offenen Tür) durchfüh-
ren. Ziel aller Veranstaltungen der diesjährigen Aktion 
sollte entsprechend dem Motto insbesondere sein, zur 
Mitarbeit und Mitwirkung in der Feuerwehr aufzu-
rufen.

4. Presse, Hörfunk und Fernsehen sollen zu den Veranstal-
tungen der Feuerwehren anlässlich der Aktionswoche 
2016 eingeladen und gebeten werden, die Anliegen der 
Aktionswoche zu unterstützen und zu verbreiten. Träger 
der Veranstaltungen zur Aktionswoche sind die Feuer-
wehren. Überörtliche Veranstaltungen werden von den 
Stadt- und Kreisbrandräten oder -inspektoren durch-
geführt.

5. Die Gemeinden und Landratsämter werden gebeten, 
die Kommandanten bzw. die Stadt- und Kreisbrandräte 
über diese Bekanntmachung zu unterrichten und sie bei 
ihren Vorhaben zu unterstützen.

6. Die Polizei wird gebeten, im Rahmen ihrer Aufgaben die 
Veranstaltungen aus Anlass der Aktionswoche,  soweit 
notwendig und möglich, zu unterstützen. Hierzu wer-
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§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen 
Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
200.000 € festgesetzt.

§ 6

Eine Finanzplanung wird nicht erstellt (Art. 41 Abs. 2 
KommZG).

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2015 in Kraft.

Tanja Sc hweiger 
Landrätin  
Verbandsvorsitzende

Studienzeiten 2017/2018  
und  

Änderung der Studienzeiten 2016/2017 an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und 

Rechtspflege in Bayern,  
Fachbereich Sozialverwaltung

Bekanntmachung der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung und Rechtspflege  

in Bayern, Fachbereich Sozialverwaltung

vom 27. Juli 2016, Az. L 232/03/2016

Im Vollzug des Art. 17 des Gesetzes über die Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in 
Bayern (BayFHVRG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 9. Oktober 2003 (GVBl. S. 818, BayRS 2030-1-3-F), das 
zuletzt durch § 1 Nr. 61 der Verordnung vom 22. Juli 2014 
(GVBl. S. 286) geändert worden ist, gibt der Fachbereich 
Sozialverwaltung im Einvernehmen mit dem Bayerischen 
Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und 
Integration für das Fachstudium Folgendes bekannt:

1. Studienzeiten 2017/2018

Erster Studienabschnitt vom 18. September 2017 bis 
29. März 2018 für die Studierenden, die im Jahr 2020 
die Qualifikationsprüfung ablegen werden:

Voraussichtliche Zahl der Studiengruppen:

–  Fachrichtung  
Rentenversicherung: 4 Studiengruppen

–  Fachrichtung  
Staatliche Sozialverwaltung: 1 Studiengruppe

Zweiter Studienabschnitt für die Studierenden, die im 
Jahr 2019 die Qualifikationsprüfung ablegen werden:

1. Teil vom 18. September 2017 bis 31. Dezember 2017
2. Teil vom 3. April 2018 bis 13. Juli 2018

Voraussichtliche Zahl der Studiengruppen:

–  Fachrichtung  
Rentenversicherung: 4 Studiengruppen

–  Fachrichtung  
Staatliche Sozialverwaltung: 1 Studiengruppe

Dritter Studienabschnitt vom 2. Januar 2018 bis 29. Juni 
2018 für die Studierenden, die im Jahr 2018 die Quali-
fikationsprüfung ablegen werden.

Voraussichtliche Zahl der Studiengruppen:

–  Fachrichtung  
Rentenversicherung: 3 Studiengruppen

–  Fachrichtung  
Staatliche Sozialverwaltung: 1 Studiengruppe

2. Studienzeiten 2016/2017

Die Bekanntmachung der Fachhochschule für öffent-
liche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern, Fach-
bereich Sozialverwaltung vom 20. April 2015 (AllMBl. 
S. 339) wird wie folgt geändert:

Der Abschnitt „Zweiter Studienabschnitt“ wird wie folgt 
gefasst:

„Zweiter Studienabschnitt für die Studierenden, die im 
Jahr 2018 die Qualifikationsprüfung ablegen werden:

1. Teil vom 26. September 2016 bis 31. Dezember 2016
2. Teil vom 3. April 2017 bis 21. Juli 2017

Voraussichtliche Zahl der Studiengruppen:

–  Fachrichtung  
Rentenversicherung: 3 Studiengruppen

–  Fachrichtung  
Staatliche Sozialverwaltung: 1 Studiengruppe“

Rainer Sc h m id  
Fachbereichsleiter
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Kommentierungsfunktionen abzusehen ist. Der 
Fahndungsaufruf soll die Aufforderung enthal-
ten, dass sachdienliche Hinweise unmittelbar 
(z. B. per Telefon oder E-Mail) an die Strafverfol-
gungsbehörden zu richten sind und nicht in das 
soziale Netzwerk oder auf Seiten privater Inter-
netdienstanbieter eingestellt werden sollen.

Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Antrag auf 
richterliche Anordnung bzw. im Falle einer eige-
nen Anordnung einer Öffentlichkeitsfahndung im 
Internet Art, Umfang und Dauer der beabsichtig-
ten Maßnahme darzulegen. 

In jedem Fall ist durch geeignete technische 
Maßnahmen sicherzustellen, dass die zur Öffent-
lichkeitsfahndung benötigten personenbezoge-
nen Daten ausschließlich auf Servern im Verant-
wortungsbereich der Strafverfolgungs behörden 
gespeichert, gesichert und nicht an private Inter-
netdienstanbieter übermittelt werden. Zur Wah-
rung der Datenhoheit sind geeignete Vorkehrun-
gen nach dem Stand der Technik zu treffen, die 
eine Weitergabe und einen automatisierten Abruf 
der personenbezogenen Daten im Internet zumin-
dest erschweren.

Soweit in sozialen Netzwerken die Kommen-
tierungsfunktion freigeschaltet ist, sind ent-
sprechende Kommentare der Nutzer durch die 
Strafverfolgungsbehörden rund um die Uhr 
zu überwachen. Kommentare mit diskriminie-
rendem, strafrechtlich relevantem oder gefähr-
dendem Inhalt sind unverzüglich zu entfernen. 
Sobald das Fahndungsziel erreicht ist oder die 
Ausschreibungsvoraussetzungen aus sonstigen 
Gründen nicht mehr vorliegen, ist die Nutzung 
des Internets zu Fahndungszwecken unverzüg-
lich zu beenden. Darüber hinaus sind Internet-
fahndungen von der Staatsanwaltschaft – in 
den Fällen der Nr. 2.4 von der Vollstreckungs-
behörde – regelmäßig, spätestens in halbjähr-
lichen  Abständen, hinsichtlich des weiteren Vor-
liegens der Ausschreibungsvoraussetzungen, 
insbesondere der weiteren Erfolgsaussichten 
dieser Fahndungsmethode, zu prüfen.“

2. Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2016 in 
Kraft.

3121.0-J

Änderung der Gemeinsamen Bekanntmachung 
über die Inanspruchnahme von  

Publikationsorganen und die Nutzung des  
Internets sowie anderer  

elektronischer Kommunikationsmittel zur  
Öffentlichkeitsfahndung nach Personen im  

Rahmen von Strafverfahren

Gemeinsame Bekanntmachung der  
Bayerischen Staatsministerien der Justiz und des  

Innern, für Bau und Verkehr

vom 10. August 2016, Az. E7 - 4054 - II - 4142/2012 und 
IC5-1119-3

1. Nr. 3.2 der Gemeinsamen Bekanntmachung über die 
 Inanspruchnahme von Publikationsorganen und die 
Nutzung des Internets sowie anderer elektronischer 
Kommunikationsmittel zur Öffentlichkeitsfahndung 
nach Personen im Rahmen von Strafverfahren vom 
13. Juni 2005 (JMBl. S. 73, AllMBl. S. 260) wird wie 
folgt gefasst:

„3.2 Nutzung des Internets

Um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer für 
die Öffentlichkeitsfahndung zu erlangen, ist es 
zweckmäßig, die staatlichen Fahndungsauf-
rufe im Internet auf speziellen Seiten – etwa der 
 Polizei – zu bündeln. Private Internetdienstan-
bieter, insbesondere Web 2.0 Dienste und Soziale 
Netzwerke, können bei einer auch im Einzelfall 
schwerwiegenden Straftat zur besseren Verbrei-
tung der Fahndung eingeschaltet werden, wenn 
andere Maßnahmen, die den Tatverdächtigen 
oder andere Betroffene weniger beeinträchtigen, 
erheblich weniger oder keinen Erfolg verspre-
chen. In Fällen, in denen aufgrund der Fahndung 
in besonderem Maß die Gefahr diskriminieren-
der Äußerungen oder tätlicher Übergriffe besteht, 
ist die Erforderlichkeit einer Öffentlichkeitsfahn-
dung im Internet besonders sorgfältig zu prüfen. 
Bei der Gestaltung des Fahndungsaufrufs sind 
geeignete Vorkehrungen zur Verringerung einer 
solchen Gefahr zu treffen, insbesondere ist auch 
zu prüfen, ob von der Bereitstellung etwaiger 

III. Nachrichtliche Veröffentlichungen allgemein gültiger Bekanntmachungen
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Beim Arbeitsgericht München ist demnächst eine Stelle 
für eine Richterin/einen Richter am Arbeitsgericht – als 
weitere aufsichtführende Richterin/als weiterer aufsicht-
führender Richter – (BesGr R 2) neu zu besetzen.

Bis zum 20. September 2016 können auf dem Dienstweg 
Bewerbungen beim Präsidenten des Landesarbeitsgerichts 
München eingereicht werden.

Bewerbungen von Frauen sind erwünscht (Art. 2 Abs. 1, 
Art. 7 Abs. 3 BayGlG). Auf das Antragsrecht zur Betei-
ligung der/des Gleichstellungsbeauftragten (Art. 18 Abs. 3 
Satz 2 BayGlG) sowie auf die Möglichkeit einer Ermäßi-
gung des Dienstes unter den gesetzlichen Voraussetzun-
gen des BayRiG wird hingewiesen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei 
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

Es ist demnächst eine Stelle für eine Richterin/einen Rich-
ter am Bayerischen Landessozialgericht (BesGr R 2) zu 
besetzen.

Bis zum 20. September 2016 können auf dem Dienstweg 
Bewerbungen bei der Präsidentin des Bayerischen Landes-
sozialgerichts eingereicht werden.

Die Bereitschaft zu einer evtl. Tätigkeit bei der Zweigstelle 
des Bayerischen Landessozialgerichts in Schweinfurt wird 
vorausgesetzt.

Bewerbungen von Frauen sind erwünscht (Art. 2 Abs. 1, 
Art. 7 Abs. 3 BayGlG). Auf das Antragsrecht zur Betei ligung 
der/des Gleichstellungsbeauftragten (Art. 18 Abs. 3 Satz 2 
BayGlG) sowie auf die Möglichkeit einer Ermä ßigung des 
Dienstes unter den gesetzlichen Voraussetzungen des Bay-
RiG wird hingewiesen.

Schwerbehinderte Bewerberinnen/Bewerber werden bei 
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt 
berücksichtigt.

IV. Nichtamtliche Veröffentlichungen

Stellenausschreibungen

Literaturhinweise

Rehm, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, München

Weiß/Niedermaier/Summer/Zängl, Beamtenrecht in 
 Bayern, Kommentar, 194. Lieferung, Stand Februar 2016, 
Preis 111,99 €, ISBN 978-3-8073-0005-4.
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189. und 190. Lieferung, Stand Februar 2016, Preis 96,99 € 
und 95,99 €, ISBN 978-3-8073-2410-4.
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Bätza/Jentsch, Tierseuchenrecht in Deutschland und 
Europa, 226. Lieferung, Stand 20.  Februar 2016, Preis 
131,99 €, ISBN 978-3-8073-2491-3.

Zrenner/Grove, Veterinär-Vorschriften in Bayern, Vor-
schriftensammlung, 134. Lieferung, Stand Februar 2016, 
Preis 110,99 €, ISBN 978-3-8073-0376-5.
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137.  Lieferung, Stand 18.  Januar 2016, Preis 126,99  €, 
ISBN 978-3-8073-2493-7.

Lundt/Schiwy, Infektionsschutz und Seuchenrecht, 
Kommentar zum Infektionsschutzgesetz und Sammlung 
deutscher und internationaler Vorschriften, 328. bis 330. 
Lieferung, Stand März 2016, Preis 196,99 €, 198,99 € und 
198,99 €, ISBN 978-3-8073-2494-4.

R. v. Decker, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg

von Roetteken, Allgemeines Gleichbehandlungsge-
setz, Kommentar zu den arbeits- und dienstrechtlichen 

 Regelungen, 45. und 46. Lieferung, Stand Mai 2016, Preis 
95,99 € und 92,99 €, ISBN 978-3-7825-6344-4.

Sponer/Steinherr, Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst der Länder (TV-L), Kommentar, 85. bis 87. Liefe-
rung, Stand Mai 2016, Preis 97,99 €, 95,99 € und 92,99 €, 
auch lieferbar als CD-ROM, Kombiversion (Loseblatt + 
CD-ROM) und Internetversion, inkl. Buch Textausgabe 
Aushangpflichtige Arbeitsgesetze im Öffentlichen Dienst, 
15. Auflage 2016, ISBN 978-3-7685-8444-9.

C.F. Müller, Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm,  
München

Eicher/Haase/Rauschenbach, Die Rentenversicherung 
im SGB, Kommentar für die Praxis, 92. Lieferung, Stand 
März 2016, Preis 53,99 €, ISBN 978-3-8114-6344-8.

Wolters Kluwer Deutschland, Luchterhand, Neuwied

Bachmann, Das Grüne Gehirn, Sammlung von medi-
zinisch-fachlichen Erläuterungen und Rechtsgrundla-
gen mit Kommentaren zu den Aufgaben des öffentlichen 
 Gesundheitswesens, 144. und 145. Lieferung, Stand  
Mai 2016, Preis 206,46 € und 228,66 €, ISBN 978-3-7962-
0387-9.

Lundt/Schiwy, Betäubungsmittelrecht, Kommentar, 
163. Lieferung, Stand Januar 2016, Preis 253 €, ISBN 978-
3-7962-0361-9.

Schiwy, Deutsches Arztrecht, Kommentar der Bun-
desärzteordnung und Sammlung des Medizinalrechts, 
132. Lieferung, Stand Januar 2016, Preis 253 €, ISBN 978-
3-7962-0379-4.

Lundt/Schiwy, Deutsches Gesundheitsrecht, Sammlung 
des gesamten Gesundheitsrechts, 328. bis 330. Lieferung, 
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Stand März 2016, Preis 305 €, 256 € und 278 €, ISBN 978-
3-7747-0112-0.

Dalichau, SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung, 
Kommentar, mit Online-Datenbank, Loseblattwerk mit 
3 Ordnern, 81. bis 83. Lieferung, Stand 1. April 2016, Preis 
156,20 €, 184,60 € und 203,06 €, ISBN 978-3-7747-0082-6.

Schelter, Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), Kommentar, 
218. bis 220. Lieferung, Stand 15. Februar 2016, Preis 
253,08 €, 186,48 € und 257,52 €, ISBN 978-3-7747-0132-8.

Schiwy, Chemikaliengesetz, Kommentar und Samm-
lung deutscher und internationaler Vorschriften, 303. und 
304. Lieferung, Stand 15. Januar 2016, Preis 340,48 € und 
313,88 €, ISBN 978-3-7962-0381-7.

Schulz/Becker, Deutsches Umweltschutzrecht, Samm-
lung des gesamten Umweltschutzrechts des Bundes und 
der Länder, 291. bis 294. Lieferung, Stand Januar 2016, 
Preis 284,16 €, 233,10 €, 270,84 € und 237,54 €, ISBN 978-
3-7747-0142-7.

Adam/Bauer/Bettenhausen, Das Tarifrecht der Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst, Kommentar zum Tarifver-
trag öffentlicher Dienst Verwaltung, 51. Lieferung, Stand 
Mai 2016, Preis 119,83 € + JURION 14,81 €, ISBN 978-3-
472-06282-0.

Erich Schmidt Verlag, Berlin

Knoblich, Kontenrahmen für die Träger der gesetzlichen 
Krankenversicherung und für den Gesundheitsfonds 
– Kontenrahmen für die Träger der sozialen Pflegever-
sicherung und den Ausgleichfonds, mit Erläuterungen 
und Buchführungsanweisungen für die Praxis und einem 
Anhang mit den Vorschriften über das Rechnungswesen 
in der Sozialversicherung, 5. Auflage, Lieferung 01/2016, 
Stand Mai 2016, Gesamtwerk mit 1471 Seiten, Preis 57 €, 
ISBN 978-3-503-03809-1.

Nöthlichs, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, Ergänz-
barer Kommentar zum Arbeitsschutzgesetz und zum 
 Arbeitssicherheitsgesetz, 31. Lieferung, Stand Mai 2016, 
Gesamtwerk 2448 Seiten, 2 Ordner, Preis 69,90 €, ISBN 
978-3-503-04035-3.

Schmatz/Nöthlichs, Sicherheitstechnik, Ergänzbare 
Sammlung der Vorschriften nebst Erläuterungen für Un-
ternehmen und Ingenieure, Lieferung 03/16 bis 06/16, 
Stand Mai 2016, Loseblattgrundwerk 26970 Seiten, inkl. 
20 Ordnern, Preis 296 €, ISBN 978-3-503-00062-3.

Schmatz/Nöthlichs, Gefahrstoffe, Kommentar zu Chemi-
kaliengesetz und Gefahrstoffverordnung, Loseblattwerk, 
Lieferung 01/16, Stand Mai 2016, 3327 Seiten, einschl. 
2 Ordnern, Preis 139 €, ISBN 978-3-503-02724-8.

Kalmbach, Handbuch der Luftreinhaltung und des Lärm-
schutzes, Immissionsschutz, Lieferung 03/16 und 04/16, 
Stand April 2016, Loseblatt Grundwerk 9124 Seiten, inkl. 
6 Ordnern, inkl. Online-Zugang zu einer umfangreichen, 
ständig aktualisierten umweltrechtlichen Vorschriftenda-
tenbank, Preis 232 €, ISBN 978-3-503-05843-3.

Hösel/von Lersner/Wendenburg/Versteyl, Recht der 
 Abfall- und Kreislaufwirtschaft des Bundes, der Län-
der und der Europäischen Union, Kommentierungen der 

 Abfallrahmenrichtlinie, des KrWG und weiterer abfall-
rechtlicher Gesetze und Verordnungen, 2. Auflage, Lie-
ferung 02/16 bis 04/16, Stand Mai 2016, Loseblatt Grund-
werk 10488 Seiten, einschl. 6 Ordnern, Preis 158 €, inkl. 
Online-Zugang zu Teilen einer umfangreichen, ständig 
aktualisierten umweltrechtlichen Vorschriftendatenbank, 
ISBN 978-3-503-16536-0.

Rosenkranz/Bachmann/König/Einsele, Bodenschutz, 
 Ergänzbares Handbuch der Maßnahmen und Empfeh-
lungen für Schutz, Pflege und Sanierung von Böden, 
Landschaft und Grundwasser, Loseblattwerk, Lieferung 
01/16, Stand März 2016, 6110 Seiten, einschl. 3 Ordnern, 
Preis 156 €, ISBN 978-3-503-02718-7.

Dieter/Chorus/Krüger/Mendel, Trinkwasser aktuell, 
Handbuch, Loseblattwerk, 4. Lieferung, Stand Mai 2016, 
Loseblattgrundwerk 778 Seiten, einschl. 1 Ordner, Preis 
78  €, mit Datenbank-Zugang für www.TRINKWASSER-
AKTUELLdigital.de für 1 € netto pro Monat, ISBN 978-
3-503-14103-6.

Kommunal- und Schul-Verlag, Wiesbaden

Dietz/Bofinger/Geiser, Krankenhausfinanzierungsge-
setz, Bundespflegesatzverordnung und Folgerecht, 
Kommentar, 57. Lieferung, 178 Seiten, Preis 33,50 €, Stand 
April 2016, Gesamtwerk ca. 2074 Seiten, Preis 139 €, ISBN 
978-3-88061-546-5.

Gassner/Schemel, Umweltschadensgesetz, Darstellung, 
3. Auflage, 162 Seiten, Preis 39  €, ISBN 978-3-8293- 
1250-9.

Mit dem Umweltschadensgesetz wurde die EU-Richtlinie 
über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung 
von Umweltschäden umgesetzt. Der Ratgeber beant-
wortet die daraus resultierenden Fragen übersichtlich, 
zuverlässig und praxisorientiert. Eine für Deutschland 
maß geschneiderte Zusammenstellung der relevanten 
Tier- und Pflanzenarten erleichtert die Gesetzesanwen-
dung zusätzlich.

Stellhorn, Umnutzung und Modernisierung von Bau-
denkmälern, Probleme des Verfassungs-, Bau- und Denk-
malrechts, XLVIII, 158 Seiten, Preis 39 €, Reihe Wissen-
schaft und Praxis der Kommunalverwaltung; 13, ISBN 
978-3-8293-1216-5.

Für die Denkmalpflege ist es zukünftig die größte Auf-
gabe, geeignete Nutzungen für Baudenkmäler zu finden, 
die ihre bisherige Verwendung verloren haben. Viele 
Denkmäler müssen an heutige Nutzungsansprüche ange-
passt und denkmalgerecht modernisiert werden. In dem 
Buch werden die Rechtsprobleme, die bei einer Umnut-
zung oder Modernisierung eines Baudenkmals aus dem 
Interessenskonflikt zwischen Veränderungswillen und 
Erhaltungsgebot entstehen, untersucht und die Fragen 
des Verfassungs-, Bau- und Denkmalrechts zu einer um-
fassenden Gesamtschau verbunden.

medhochzwei Verlag, Heidelberg

Igl, Recht der Gesundheitsfachberufe, Heilpraktiker und 
sonstigen Berufe im Gesundheitswesen, Normsamm-
lung mit Erläuterungen, 77. Lieferung, Stand Mai 2016, 
Loseblattwerk etwa 2582 Seiten, 2 Ordner, Preis 83,99 €, 
ISBN 978-3-86216-017-4.
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hinzugefügt. Der bewährte Aufbau des Handbuchs bleibt 
unverändert. Umfassende, präzise Darstellungen der 
Normen und Regelungen für Vermögenssachverhalte in-
nerhalb familienrechtlicher Strukturen, oder mindestens 
ein Einstieg in die Problematik, werden von Grafiken, 
 Tabellen, Checklisten und Literaturhinweisen unterstützt.

Walhalla Fachverlag, Regensburg

Schwarzbach, Digitale Arbeit, E-Government, Arbeit 4.0, 
Handlungsmöglichkeiten von Personal- und  Betriebsrat, 
Praxisorientierte Einführung, 2016, 167 Seiten, Preis 
19,95 €, ISBN 978-3-8029-1584-0.

Das Handbuch liefert einen verständlichen Überblick 
über die Bedeutung digitaler Arbeit und die zu erwarten-
den Veränderungen. Praxis-Tipps helfen bei der rechtzei-
tigen Erkennung von Umbrüchen und bei der Mitgestal-
tung der Arbeitsbedingungen. Der rechtliche Rahmen 
wird anhand von Betriebsverfassungsgesetz, Personal-
vertretungsrecht und Arbeitsschutzbestimmungen erläu-
tert. Checklisten und Musterformulierungen erleichtern 
die Umsetzung in die Praxis.

Werner, Personalmanagement in Sozial- und Gesund-
heitsunternehmen, eine systematische Einführung für 
Studium und Weiterbildung, 2016, 261 Seiten, Preis 
29,95 €, ISBN 978-3-8029-7546-2.

In dem Buch wird vermittelt, wie durch Einsatz von be-
triebswirtschaftlich orientierten, personalpolitischen 
Instrumenten Mitarbeiter oder Ehrenamtliche bestmög-
lich gewonnen und begleitet werden. Es enthält wichtige 
Rechtsgrundlagen, arbeitsrechtliche Besonderheiten von 
kirchlichen Einrichtungen sowie zahlreiche Beispiele 
und eine ausführliche Fallstudie, um die praktische Um-
setzung in den Alltag sozialer Einrichtungen zu erleich-
tern.

Kattenbeck/Bugiel/Wipijewski, Bayerisches Personal-
vertretungsgesetz (BayPVG), Kommentar für die Praxis, 
mit Wahlordnung, 13., aktualisierte Auflage, 416 Seiten, 
Preis 24,95 €, ISBN 978-3-8029-8097-8.

Dieser praktische Kommentar enthält den vollständigen 
Text zum Bayerischen Personalvertretungsgesetz sowie 
die Wahlordnung mit praxisgerechten Erläuterungen. 
Neue Rechtsprechung ist ebenso berücksichtigt wie die 
Bekanntmachungen der Ministerien zu Zweifelsfragen. 
Mit diesem Handbuch ist jedes Personalratsmitglied in 
der Lage, die in der Praxis auftretenden Fragen schnell 
und zuverlässig zu klären. Zahlreiche Erläuterungen zu 
einzelnen Artikeln gewährleisten sachverständiges Ar-
beiten.

Richard Boorberg Verlag, Stuttgart und München

Drost/Ell, Das neue Wasserrecht, Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) – Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen (VAUwS), Kommentar mit 
Vorschriftensammlung zum Europa- und Bundesrecht, 
9. Lieferung, Stand Januar 2016, Loseblattwerk etwa 3570 
Seiten, einschl. 2 Ordnern, Preis 148 €, ISBN 978-3-415-
04483-8.

Drost/Ell, Das neue Wasserrecht in Bayern, Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) – Bayerisches Wassergesetz 
(BayWG) – Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

Gieseking Verlag, Bielefeld

Zimmermann, Prozesskosten- und Verfahrenskostenhil-
fe, insbesondere in Familiensachen, FamRZ-Buch 4, 5., 
neu bearbeitete Auflage 2016, XXVIII, 444 Seiten, Preis 
59 €, ISBN 978-3-7694-1162-1.

Effiziente, zeitsparende und erfolgreiche Problemlösung 
der äußerst komplizierten PKH-/VKH-Fragen gibt es mit 
dem bewährten FamRZ-Buch: von der Bedürftigkeitsprü-
fung und den Erfolgsaussichten der Rechtsverfolgung 
über die Anwaltsbeiordnung bis hin zu den Auswirkun-
gen und (kostenrechtlichen) Folgen der Bewilligung 
einschließlich Ratenzahlung und Widerruf … alles unter 
dem Blickwinkel der praktisch bedeutsamen Familiensa-
chen. Sämtliche Reformen sind berücksichtigt (z. B. PKH/
BerHÄndG, GNotKG).

Bienwald/Sonnenfeld/Harm, Betreuungsrecht, Kommen-
tar, 6., neu bearbeitete Auflage 2016, XXIX, 1537 Seiten, 
Preis 134,80 €, ISBN 978-3-7694-134-8.

Schwerpunkte der Neuauflage sind das Gesetz zur Stär-
kung der Funktionen der Betreuungsbehörden, das Gesetz 
zur Regelung der betreuungsrechtlichen Einwilligung in 
eine ärztliche Zwangsmaßnahme mit ersten Entscheidun-
gen und die Aufnahme der betreuungsrechtlich relevan-
ten Bestimmungen des Allgemeinen Teils des FamFG. 
Als weitere Themen werden in der sechsten Auflage unter 
anderem die Aktualisierung des Vergütungs- und Auf-
wendungsrechts, die Neuregelung der Zusammenarbeit 
von Betreuungsgericht und Betreuungsbehörden, die 
Einführung von Berichtskriterien der Betreuungsbehör-
den und die Pflicht zur Anhörung der Betreuungsbehörde 
behandelt. Bei allen Teilen des Kommentars wurde durch-
gängig der Stand Oktober 2015 berücksichtigt.

Dassler/Schiffhauer/Hintzen/Engels/Rellermeyer, Gesetz 
über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwal-
tung, ZVG einschließlich EGZVG und ZwVwV, 15. Aufla-
ge 2016, LIV, 1746 Seiten, gebunden, Preis 139,80 €, ISBN 
978-3-7694-1145-4.

Eingearbeitet wurden vor allem das RestSchBefrVerfG, 
die Gesetze zur Reform der Sachaufklärung in der 
Zwangsvollstreckung, zur Modernisierung der Finanz-
aufsicht, zur Einführung einer Rechtsbehelfsbelehrung 
im Zivilprozess, das MietRÄndG 2013 (Berliner Räumung 
nach Zuschlag), das Seehandelsrechtsreformgesetz und 
die EuErbVO. Vollständig neu bearbeitet sind u. a. die Pro-
blematik der „Versteigerungsverhinderer“; Lebensschutz 
des Schuldners; Bieten und Ersteigern in betrügerischer 
Absicht; „außerordentliche“ Beschwerde – Zuschlags-
aufhebung – Rückabwicklung; Rechtsmittel gegen den 
Teilungsplan; Zwangsverwalter und steuerliche Pflichten. 
In die Kommentierung einbezogen wurden zahlreiche 
richtungweisende Entscheidungen von BVerfG, BGH und 
BFH. Gesetzgebung und höchstrichterliche Rechtspre-
chung sind auf dem Stand Anfang 2016.

Bergschneider (Hrsg.), Familienvermögensrecht, 3., völ-
lig neu bearbeitete Auflage 2016, LXXVIII, 1470 Seiten, 
gebunden, Preis 119,80 €, ISBN 978-3-7694-1133-1.

Die Neuauflage des schon 2003 erstmals erschienenen 
Handbuchs ist hinsichtlich Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Literatur auf dem Stand von Januar 2016, 
teils auch später. Den bisherigen Abschnitten wurde ein 
weiterer mit dem Thema „Stiftungen zwecks Konzentra-
tion, Erhaltung und Sicherung des Familienvermögens“ 
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wasser gefährdenden Stoffen (VAUwS), Kommentare mit 
Vorschriftensammlung zum Europa-, Bundes- und Lan-
desrecht, 16. Lieferung, Stand Januar 2016, Loseblattwerk 
etwa 5880 Seiten, einschl. 4 Ordnern, Preis 168 €, ISBN 
978-3-415-04485-2.

Gruber/Gruber, Gemeindliche Steuern, Abgaben und 
Gebühren, Vorschriftentexte mit Anmerkungen, 55. Lie-
ferung, Stand Januar 2016, Loseblattwerk etwa 970 Seiten, 
einschl. 1 Ordner, Preis 78 €, ISBN 978-3-415-00596-9.

Bachofer/Frasch, Kommunales Redehandbuch, Muster-
reden mit einer Einführung in die Redetechnik für die 
kommunale Praxis, Loseblattwerk, 33.  Lieferung, Stand 
April 2016, etwa 1010 Seiten, einschl. 1 Ordner, mit On-
line-Anbindung, Preis 64 €, ISBN 978-3-415-00980-6.

Lademann, Kommentar zum Einkommensteuergesetz 
mit Nebengesetzen, In Zusammenarbeit mit Betriebs-Be-
rater, Zeitschrift für Recht und Wirtschaft, Loseblattwerk, 
216. bis 217. Lieferung, Stand März 2016, inkl. 2  Leer-
Ordnern, etwa 18320 Seiten, einschl. 14  Ordnern, inkl. 
Online-Dienst „Lademann EStG context“, Preis 198  €, 
ISBN 9783-415-02393-2.

Schiffmann, Sozialversicherungs-Vorschriften, 68.  Lie-
ferung, Stand März 2016, Loseblattwerk einschließlich 
Ordner, etwa 2170 Seiten, Preis 48  €, ISBN 978-3-415-
01358-2.

Brandhuber/Theobald/Typelt, Vorschriftensammlung 
für die Verwaltung in Bayern – VSV, 155. Lieferung, 
einschließlich Online-Dienst, Stand 20. Januar 2016, Lo-
seblattwerk etwa 9340 Seiten, einschl. 3 Ordnern, Preis 
74 €, ISBN 978-3-415-00590-7.

Brandhuber/Theobald/Typelt, Vorschriftensammlung 
für die Verwaltung in Bayern – VSV Ergänzungsband, 
85. Lieferung, Stand 20. Januar 2016, Loseblattwerk etwa 
1130 Seiten, einschl. Ordner, Preis 24 €, ISBN 978-3-415-
00620-1.

Clemens/Scheuring/Steingen/Wiese, Kommentar zum 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-
L), 69. und 70. Lieferung, Stand Februar 2016, Loseblatt-
werk etwa 9320 Seiten, einschl. 9 Ordnern, Preis 238 €, 
ISBN 978-3-415-03757-1, edition moll.

Clemens/Scheuring/Steingen/Wiese, Kommentar zum 
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD), 81. und 82. Lie-
ferung, Stand Januar 2016, Loseblattwerk etwa 10370 
Seiten, einschl. 9 Ordnern, Preis 238 €, ISBN 978-3-415-
03622-2, edition moll.

Kaufung, Tätigkeitsbewertung nach TVöD und TV-L, 
Eingruppierung – Bewertungsverfahren – Stellenbe-
schreibung, edition moll, 2016, 72 Seiten, Preis 27,80 €, 
ISBN 978-3-415-05659-6.

Das Werk beinhaltet neben den tarifrechtlichen Grund-
lagen die Tätigkeitsbewertung, die Systematik der Tä-
tigkeitsmerkmale und die einzelnen Schritte im Bewer-
tungsverfahren. Übersichten und Checklisten erleichtern 
Personalverantwortlichen die Einarbeitung in die Tätig-
keitsbewertung. In der täglichen Arbeit hilft der Leitfa-
den bei der Beurteilung im Einzelfall und erweist sich als 
praktisches Nachschlagewerk.

Bundesanzeiger Verlag, Köln

Zeiss, Sichere Vergabe unterhalb der Schwellenwerte, 
3., aktualisierte und überarbeitete Auflage 2016, 472 Sei-
ten, Preis 59 €, Vergabe, ISBN 978-3-8462-0473-3.

Das Werk bietet einen Überblick über die jeweiligen 
rechtlichen Anforderungen sowie die Rechtsschutzmög-
lichkeiten und weist auf Unterschiede zwischen VOL/A 
und VOB/A hin. In der Neuauflage werden die neuen 
Rechte und Pflichten (z. B. zu Mindestlohn, ILO-Normen 
sowie Umweltschutz und Energieeffizienz) beleuchtet; 
 relevante Grundsatzurteile und ihre Auswirkungen auf 
die Beschaffung unterhalb der Schwellenwerte werden 
dort, wo es erforderlich ist, dargestellt (z.  B. Leistungs-
bestimmungsrecht des Auftraggebers, Aufteilung in 
Lose). Das Buch ist rechtlich auf aktuellstem Stand und 
enthält zahlreiche Beispiele, Praxistipps, Formulierungs-
vorschläge und grafische Übersichten.

Buchwald/Mayrhofer, Arzneimittelrecht, Sammlung von 
amtlichen Veröffentlichungen zum Arzneimittelgesetz 
und zum EU-Arzneimittelrecht, Loseblattwerk, 109. und 
110. Lieferung, Stand Juli 2016, Grundwerk mit ca. 2200 
Seiten, Preis 158 €, ISBN 978-3-89817-352-6.

Die erheblichen Investitionen der pharmazeutischen In-
dustrie in Forschung und Entwicklung lohnen sich erst 
dann, wenn neue Wirkstoffe als Arzneimittel zugelassen 
werden. Das Werk liefert alle nationalen und europäi-
schen Vorschriften, die für die Zulassung von Arzneimit-
teln benötigt werden, vollständig, übersichtlich und ak-
tuell. Die komplexe Materie, die durch eine Vielzahl von 
europäischen und nationalen Rechtsvorschriften geregelt 
ist, wird verständlich dargestellt. Die Sammlung enthält 
u. a. das Arzneimittelgesetz und tangierende Gesetze, na-
tionale und EU-Verordnungen, Bekanntmachungen und 
Richtlinien sowie Adressen der EU-Zulassungsbehörden.

mailto:redaktion.allmbl@stmi.bayern.de
mailto:druckerei.betrieb@jva-ll.bayern.de
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